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A. Allgemeine Bestimmungen 

1. Vereinbarte Vertragsteile, rechtliche Selbstständigkeit 

Die Teile B und C sind jeweils in Verbindung mit Teil A ein rechtlich 
selbstständiger Vertrag. 
Die nachfolgenden Bestimmungen gelten jeweils für diese Verträge. 

2. Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines 

Vertreters 

2.1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 

dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 

schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, 
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 

Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
2.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
2.2.1 Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlos-

sen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungs-
nehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedin-

gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht 

angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat 

der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungs-
recht hinzuweisen. 
2.2.2 Rücktritt und Leistungsfreiheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht gemäß Ziffer 
2.1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch 

grob fahrlässig verletzt. 

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktritts-
recht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ge-
schlossen hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist 

er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsneh-
mer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen 
Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer 

nicht zur Leistung verpflichtet. 
2.2.3 Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht gemäß Ziffer 

2.1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, 
der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 

Umstände gemäß Ziffer 2.2.1 zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen. 
2.2.4 Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung gemäß Ziffer 2.2.1, 
zum Rücktritt gemäß Ziffer 2.2.2 und zur Kündigung gemäß Ziffer 2.2.3 
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeig-

ten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 
2.2.5 Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 

anzufechten, bleibt unberührt. 
2.2.6 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung gemäß Ziffer 2.2.1, zum Rücktritt 

gemäß Ziffer 2.2.2 oder zur Kündigung gemäß Ziffer 2.2.3 muss der 
Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und 
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur 

Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines 
Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung 

der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm 
jeweils geltend gemachte Recht begründen. 
2.2.7 Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur Vertragsänderung gemäß Ziffer 2.2.1, zum Rücktritt 
gemäß Ziffer 2.2.2 und zur Kündigung gemäß Ziffer 2.2.3 stehen dem 
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Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzei-
gepflicht hingewiesen hat. 

2.3 Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer 2.1 und Ziffer 2.2 

sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kennt-
nis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der 
Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 

vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

2.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung gemäß Ziffer 2.2.1, 
zum Rücktritt gemäß Ziffer 2.2.2 und zur Kündigung gemäß Ziffer 2.2.3 

erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt 
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten 
sind. 

Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer 
oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt 
hat. 

3. Gefahrerhöhung 

3.1 Begriff der Gefahrerhöhung 

Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklä-
rung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstän-
de so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder 

eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 
Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, 

wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versi-
cherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 
Ein gefahrerheblicher Umstand liegt zum Beispiel dann vor, wenn von 

der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, oder Um,- 
Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden, oder ein Gebäu-
de oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird. 

Eine Gefahrerhöhung gemäß Ziffer 3.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mit-
versichert gelten soll. 

3.2 Pflichten des Versicherungsnehmers 
Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 

vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige 
Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 

oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen. 
Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung un-

abhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis 
erlangt hat. 

Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung eingerich-
tet, die Gewähr dafür bietet, dass vertragserhebliche Tatsachen regel-
mäßig erfasst werden, so gilt die Anzeige von Gefahrerhöhungen als 

rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erstattet wird, nachdem die Versi-
cherungsabteilung des Versicherungsnehmers Kenntnis von der Erhö-
hung der Gefahr erhalten hat. 

Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass die jeweils zu-
ständigen Stellen des Betriebes die erforderlichen Meldungen an die 
Versicherungsabteilung unverzüglich erstatten. 

3.3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 

Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung gemäß Ziffer 3.2 

kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versiche-
rer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen gemäß Ziffer 
3.1 bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. 

Vertragsanpassung durch den Versicherer 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefah-
rerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten 

Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr aus-
schließen. 
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 

10 % oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten 
Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-

haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 
3.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung 
gemäß Ziffer 3.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats 
ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt wer-

den oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrer-
höhung bestanden hat. 
3.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Pflichten gemäß Ziffer 3.2 vorsätzlich verletzt hat. Ver-

letzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-

spricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen. 
Nach einer Gefahrerhöhung gemäß Ziffer 3.1 ist der Versicherer für 

einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen 
sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine 

Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer 
seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt Ziffer 3.5.1 Satz 2 und 3 
entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen; 

- soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhö-
hung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder 
den Umfang der Leistungspflicht war oder 

- wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt war oder 

- wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechen-
den erhöhten Beitrag verlangt. 

4. Obliegenheiten 

4.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, sind: 
- die Einhaltung aller gesetzlichen oder behördlichen Sicherheitsvor-

schriften. Abweichungen von diesen Sicherheitsvorschriften, denen 
die zuständige Behörde schriftlich zugestimmt hat, beeinträchtigen 
die Leistungspflicht nicht; 

- die Einhaltung aller vertraglich bestimmten Sicherheitsvorschriften 
(siehe Ziffer 4.1.2 oder weitere besondere Vereinbarungen); 

- die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen Obliegenhei-

ten (siehe Ziffer 4.1.3 und Ziffer 4.2 oder weitere besondere Verein-
barungen). 

4.1.1 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften: 

Der Versicherungsnehmer hat 
4.1.1.1 die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; dies 
gilt auch während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. 

Betriebsferien); 
4.1.1.2 mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Program-
men zu erstellen, sofern nicht in der Branche des Versicherungsneh-

mers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so 
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht 
gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden oder 

abhandenkommen können; 
4.1.1.3 über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen 
und über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Ver-

zeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Versi-
cherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten 
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Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen 
können. 
Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Samm-

lungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt nicht einen vereinbar-
ten Betrag übersteigt. 
Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;  

4.1.1.4 für die Gefahren Überschwemmung und Rückstau Abflusslei-
tungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten und vorhande-
ne Rückstausicherungen stets funktionsbereit zu halten; 

4.1.1.5 für die Gefahrengruppe Leitungswasser und die Gefahren 
Leckage von stationären Brandschutzanlagen, Überschwemmung und 
Rückstau in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen 

mindestens in Höhe einer handelsüblichen Palette über dem Fußbo-
den zu lagern; 
4.1.1.6 für die Gefahrengruppe Leitungswasser und die Gefahr Lecka-

ge von stationären Brandschutzanlagen die versicherten wasserfüh-
renden Anlagen und Einrichtungen stets im ordnungsgemäßen Zu-
stand zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich 

nach den anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen; 
4.1.1.7 für die Gefahrengruppe Sturm und Hagel die versicherten 
Sachen oder Gebäude, in denen sich die versicherten Sachen befinden, 

insbesondere Dächer und außen an den Gebäuden angebrachte Sa-
chen, stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel, 
Störungen oder Schäden unverzüglich nach den anerkannten Regeln 

der Technik beseitigen zu lassen; 
4.1.1.8 für die Gefahren Leckage von stationären Brandschutzanlagen 
und Leitungswasser nicht genutzte wasserführende Anlagen und 

Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten; 
4.1.1.9 für die Gefahren Leckage von stationären Brandschutzanlagen 
und die Gefahrengruppe Leitungswasser während der kalten Jahreszeit 

alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu 
entleeren und entleert zu halten oder wenn dies zum Beispiel aufgrund 
einer in Funktion zu haltenden Brandschutzanlage nicht möglich ist, 

alle Räume genügend zu beheizen, und dies genügend häufig zu 
kontrollieren; 
4.1.1.10für die Gefahren Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 

Einbruch sowie Raub: 
- alle Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) in dem Betrieb oder in Teilen 

des Betriebes verschlossen zu halten, solange die Arbeit, von Ne-

benarbeiten abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht; 
- alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle zusätzlich verein-

barten Sicherungen (Sicherungen sind z. B. Schlösser von Türen oder 

Behältnissen, Riegel, Einbruchmeldeanlagen) uneingeschränkt ge-
brauchsfähig zu erhalten und zu betätigen, solange die Arbeit, von 
Nebenarbeiten abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht; 

- nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum Versicherungs-
ort oder für ein Behältnis das Schloss unverzüglich durch ein gleich-
wertiges zu ersetzen;  

- Registrierkassen, elektrische und elektronische Kassen, sowie Rück-
geldgeber nach Geschäftsschluss zu entleeren und offen zu lassen. 

4.1.2 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten: 

4.1.2.1 Nachhaftung für Angaben zur Risikobelegenheit und Versiche-
rungsteuer 
Soweit Risiken im Ausland versichert sind, wird der Versicherungsneh-

mer die zur Kürzung der deutschen Versicherungsteuer und erforderli-
chenfalls zur Berechnung und Abführung der ausländischen Versiche-
rungsteuer, Gebühren oder steuerähnlichen Abgaben relevanten 

Informationen oder Schätzungen für jede Beitragsberechnung zur 
Verfügung stellen. Werden von der Steuerbehörde die Berechnungs-
grundlagen angezweifelt oder steuerrechtlich abweichend bewertet 

und deshalb der Versicherer für die Abführung der Versicherungsteuer 
oder ähnlichen Abgaben in Anspruch genommen, stellt der Versiche-
rungsnehmer die Berechnungsgrundlagen zur Verfügung und erstattet 

dem Versicherer evtl. nachzuentrichtende Versicherungsteuer oder 
sonstige Abgaben. 
4.1.2.2 Soweit Ertragsausfälle gemäß Teil C versichert sind, hat der 

Versicherungsnehmer Bücher zu führen; Inventuren, Bilanzen, sowie 
Gewinn- und Verlustrechnungen sind für die drei Vorjahre sicher und 
zum Schutz gegen gleichzeitige Vernichtung voneinander getrennt 

aufzubewahren. 
4.1.3 Rechtsfolgen 
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine 

Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb 

eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Versicherers 
ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 

die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 
4.1.4 Werden bei Bauarbeiten auf dem Versicherungsgrundstück 
von den bauausführenden Handwerkern, deren Angestellten oder 

Arbeitern, Sicherheitsvorschriften gegen den Willen des Versiche-
rungsnehmers verletzt, so ist dieser dafür nicht verantwortlich. 
Diese Vereinbarung findet sinngemäß Anwendung auf Unternehmer, 

deren Angestellte oder Arbeiter, die in anderen Branchen tätig sind 
und mit Arbeiten, gleich welcher Art, auf dem Versicherungsgrundstück 
betraut sind. 

4.2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 
Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles 
- nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens 

zu sorgen; 
- dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis 

erlangt hat, unverzüglich - ggf. auch mündlich oder telefonisch - an-

zuzeigen; 
- Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - 

ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die Umstän-

de dies gestatten; 
- Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, 

soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versi-

cherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, 
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln; 

- Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüg-
lich der Polizei anzuzeigen; 

- dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der 

abhandengekommenen Sachen einzureichen; 
- das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstel-

le oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben 

worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schaden-
bild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die 
beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versiche-

rer aufzubewahren; 
- soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft - auf 

Verlangen in Textform zu erteilen, die zur Feststellung des Versiche-

rungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers 
erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des 
Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu ge-

statten; 
- vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaf-

fung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 

- für zerstörte oder abhandengekommene Wertpapiere oder sonstige 
aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren 
einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere 

abhandengekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden 
unverzüglich sperren zu lassen; 

- soweit Ertragsausfälle gemäß Teil C versichert sind, Geschäftsbücher, 

Inventuren und Bilanzen sowie Hilfsbücher, Rechnungen und Belege 
über den Geschäftsgang während des laufenden Geschäftsjahres 
und der drei Vorjahre zur Verfügung zu stellen. 

Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem 
Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Ziffer 4.2 ebenfalls 
zu erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen 

Umständen möglich ist. 

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Ziffer 4.1 

oder 4.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 

der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen. 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versi-
cherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 

Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. 
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Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, so 
ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 

wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

5. Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen 

verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrages 

5.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt, vorbehaltlich der Regelungen in 
Ziffer 5.3 und 5.4, zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-

punkt. 
5.2 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages  
Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von dem Bestehen 

eines Widerrufrechts - unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbar-
ten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns 
zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige 
Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-

scheins zu zahlen. 
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als 
erster Beitrag. 

5.3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 5.2 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer 

vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.  
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

5.4 Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht zu dem nach Ziffer 5.2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, 

so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages eingetrete-
nen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 

durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungs-

nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

6. Folgebeitrag 

6.1 Fälligkeit 
Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen 
Versicherungsperiode fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versiche-
rungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums 
bewirkt ist. 

6.2 Schadenersatz bei Verzug 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 

entstandenen Schadens zu verlangen. 
6.3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger 

Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in Textform zur Zah-
lung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die 

Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rück-
ständigen Beträge der Beiträge, Zinsen und Kosten im Einzelnen bezif-
fert und außerdem auf die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit und Kündi-

gungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 
Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versi-
cherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 

Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen 
oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit 

sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbun-

den werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versiche-
rungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. 
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 

hinzuweisen.  
6.4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer inner-

halb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbe-
stimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristab-
lauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des 

Versicherers (Ziffer 6.3 Absatz 2) bleibt unberührt. 

7. Lastschriftverfahren 

7.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 
Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart 
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des 

Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 
7.2 Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere 

Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen 
werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinba-
rung in Textform zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung 

darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, 
den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermit-
teln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-

schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in 
Rechnung gestellt werden. 

8. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

8.1 Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese 

Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 
8.2 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-

rung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inte-

resses Kenntnis erlangt hat. 
8.3 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfech-
tung und fehlendem versicherten Interesse 

Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung 
innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den 
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages 

zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung 
über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den 
zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer 

zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätz-

lich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; 
dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem 
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.  

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen 
der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht 

angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 

beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig 
gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebühr zu. 

Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers 
wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der 
Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu. 

Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages verpflich-
tet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht 
besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein 

künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse ge-
nommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine ange-
messene Geschäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
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teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in 
diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

9. Ratenzahlung 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu 

den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 
Die gestundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder 

teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird. 

10. Dauer und Ende des Vertrages 

10.1 Dauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum 
abgeschlossen. 

10.2 Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien 

spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres eine Kündigung zugegangen ist. 
10.3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer ge-

kündigt werden. 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 

10.4 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

10.5 Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch Real-
gläubiger  
Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemeldet, ist eine 

Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungs-
nehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, Explo-
sion, Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeuges nur wirksam, wenn der 

Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf des Versi-
cherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der 

Hypothek belastet war oder dass der Hypothekengläubiger der Kündi-
gung zugestimmt hat. Diese gilt nicht für eine Kündigung nach Veräu-
ßerung oder im Versicherungsfall. 

10.6 Besonderes Kündigungsrecht 
Die Gefahrengruppe Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik, 
Aussperrung (Teil B, Ziffer 3.9) oder die Gefahr Terrorakte (Teil B, Ziffer 

3.17) kann jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung wird einen 
Monat nach Zugang wirksam. 

11. Versicherung für fremde Rechnung 

11.1 Rechte aus dem Vertrag 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen 

Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die 
Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn 

der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 
11.2 Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versiche-

rungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine 
Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der 
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers ver-

langen. 
11.3 Kenntnis und Verhalten 
Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 

rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde 
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu 
berücksichtigen.  

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des 
Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein 
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurech-

nen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-
nehmers ist. 
Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag 

ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige 

Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war. 
Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der 

Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 
geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 

12. Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 
seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

13. Veräußerung der versicherten Sache 

13.1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so 
tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das 
Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die 

während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis 
sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 
Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur 

Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode ent-
fällt, als Gesamtschuldner. 
Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten 

lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 
13.2 Kündigungsrechte 
Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsver-

hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger 
Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Schrift-
form zu kündigen. 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen 
der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, 

ausgeübt wird. 
Im Falle der Kündigung haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des 
Beitrages. 

13.3 Anzeigepflichten 
Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber 
unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und 

der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehen-
den Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 
Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 

wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm 
die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes 
des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 

abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 

14. Kündigung nach dem Versicherungsfall 

14.1 Kündigungsrecht 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragspar-
teien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schrift-

form zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens 
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung 
zugegangen sein. 

14.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 

kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperi-
ode, wirksam wird. 

14.3 Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

15. Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

15.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versi-

cherungsfalles 
Führt der Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich herbei, so ist 
der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
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Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil 
wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, 
so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 

zu kürzen. 
15.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles  
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi-

cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den 
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder 
Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 

Satzes 1 als bewiesen. 

16. Überversicherung 

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Inte-
resses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versiche-
rungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung 

die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.  
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitra-
ges der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben 

würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt ge-
schlossen worden wäre. 
Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 

geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-

denden Umständen Kenntnis erlangt. 

17. Mehrfachversicherung  

17.1 Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 

spätestens im Schadensfall mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 
17.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht gemäß Ziffer 17.1 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in Teil A 
Ziffer 3 und 4 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berech-

tigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.  
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des 
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt 

hat. 
17.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
17.3.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 

Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusam-
men den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die 
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-

hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, 
liegt eine Mehrfachversicherung vor. 
17.3.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-

pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung 
ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen 

Schadens verlangen. Dies gilt auch, wenn die Verträge bei demselben 
Versicherer bestehen. 
17.3.3 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 

anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Scha-
den, so ermäßigt sich der Anspruch aus vorliegendem Vertrag in der 
Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht 

höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus 
denen der Beitrag errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen 

ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in De-

ckung gegeben worden wäre. 
17.3.4 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-

gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig. 

17.3.5 Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt. 

17.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 
Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachver-
sicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehr-

fachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später 
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag 

herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt 
ist. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versiche-

rungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.  
Die Regelungen sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversiche-

rung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem 
Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einver-

nehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungs-
nehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und des Beitrages verlangen. 

18. Selbstbeteiligung 

18.1 Der Versicherungsnehmer trägt je Versicherungsfall von dem 

nach diesem Vertrag bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig 
errechneten Betrag, einschließlich der ersatzpflichtigen Aufwendungen 
für die Abwendung oder Minderung eines Schadens, die vereinbarte 

Selbstbeteiligung. 
18.2 Soweit im Versicherungsfall unterschiedliche Selbstbeteiligun-
gen zur Anwendung kommen, findet die höchste Selbstbeteiligung 

gemäß Ziffer 18.1 Anwendung. 

19. Sachverständigenverfahren 

19.1 Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles 
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenver-

fahren festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

19.2 Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere 
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

19.3 Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine 

Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter 
Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffor-
dern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite 

Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen.  

In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsneh-
mer auf diese Folge hinzuweisen. 
Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die 

Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder 
Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnli-

chen Verhältnis steht. 
Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststel-
lungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung gilt 

entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachver-
ständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Ob-
mann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige 

Amtsgericht ernannt. 
19.4 Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

- ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten und beschä-
digten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsver-
trag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des 

Versicherungsfalles; 
- die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
- die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen; 

- die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 
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19.5 Verfahren nach Feststellung 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien 
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonei-

nander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. 
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der 
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen 

und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für 
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass 

sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer 
die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtli-
che Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

19.6 Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten 
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Par-

teien je zur Hälfte. 
19.7 Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des 

Versicherungsnehmers nicht berührt. 

20. Übergang von Ersatzansprüchen 

20.1 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit 
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 

Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.  
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine 
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 

lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, 
diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
20.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang 

des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 

der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 

seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-

rungsnehmer. 

21. Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-

denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 

angemeldet worden, zählt der Zeitraum vom Beginn der Verjährung bis 
zum Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versiche-
rers beim Anspruchsteller bei der Fristberechnung nicht mit. 

22. Regressverzichtsabkommen der Feuerversicherer 

Ist der Versicherer dem Abkommen der Feuerversicherer über einen 

Regressverzicht bei übergreifenden Feuerschäden beigetreten, so 
umfasst der Verzicht im allgemeinen Regressforderungen bis zum 
Betrag von 600.000 EUR, jedoch nur insoweit, als die Regressforderung 

150.000 EUR übersteigt. 

23. Zuständiges Gericht 

23.1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) 

auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Erman-
gelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem 

für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen 
Gericht geltend machen. 
23.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Ge-
richt örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 

Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 

handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den 
Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
geltend machen. 

24. Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

25. Mehrere Versicherer; Führung; Prozessführung 

25.1 Sofern mehrere Versicherer an dem Vertrag beteiligt sind, ist 

der führende Versicherer bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklä-
rungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versicherer 
entgegenzunehmen. 

25.2 Soweit die vertraglichen Grundlagen der beteiligten Versiche-
rer die gleichen sind, ist Folgendes vereinbart: 
Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag 

seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer und nur wegen 
dessen Anteil gerichtlich geltend machen. 
Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden Versi-

cherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die von diesem 
mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit geschlossenen 
Vergleiche, als auch für sich, verbindlich an. 

Falls der Anteil des führenden Versicherers den Beschwerdewert der 
Berufung oder die Revisionsbeschwerde nicht erreicht, ist der Versi-
cherungsnehmer berechtigt, und auf Verlangen des führenden oder 

eines mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen 
zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer auszudehnen, bis 
diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so 

gilt Ziffer 25.2 Absatz 2 nicht. 

26. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

26.1 Form 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 

bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhält-
nis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, 
in Textform abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen 
als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen 

Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben 
unberührt. 
26.2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 

eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 
Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Ab-

sendung des Briefes als zugegangen. 
26.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift 

seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen gemäß Ziffer 26.2 
entsprechend Anwendung. 
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B. Sachversicherung 

1. Abweichende Vertragsgrundlagen 

Sofern sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas anderes 
ergibt, gilt Teil A - Allgemeine Vertragsbestimmungen - auch für die 
Sachversicherung. 

2. Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsfalls; Sachscha-

den 

2.1 Der Versicherungsfall beginnt mit dem Sachschaden durch 
Verwirklichung einer versicherten Gefahr. 
Alle Sachschäden, die aus ein und derselben Ursache in zeitlichem 

Zusammenhang innerhalb von 72 Stunden beginnen, gelten als ein 
Versicherungsfall. Dies gilt nicht für die Versicherung der Gefahren 
gemäß Ziffer 3.1 

2.2 Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung oder, so-
weit vereinbart, das Abhandenkommen einer versicherten Sache durch 
eine vereinbarte Gefahr/Gefahrengruppe. 

3. Versicherbare Gefahren und Schäden 

3.1 Gefahrengruppe: Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 

Absturz eines Luft- oder Raumfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung 
3.1.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 

die zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen, durch 
3.1.1.1 Brand; 
3.1.1.2 Blitzschlag; 

3.1.1.3 Explosion; 
3.1.1.4 Anprall oder Absturz eines Luft- oder Raumfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung; 

3.1.1.5 Löschen, Niederreißen oder Ausräumen infolge der unter Ziffer 
3.1.1.1 bis Ziffer 3.1.1.4 aufgeführten Ereignisse. 
3.1.2 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 

Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener 
Kraft auszubreiten vermag. 
3.1.2.1 Abweichungen von normalen atmosphärischen Bedingungen 

schaden nicht. 
3.1.2.2 Nur soweit dies besonders vereinbart ist, leistet der Versiche-
rer Entschädigung für Brandschäden an einem bestimmungsgemäßen 

Herd (Dampferzeugungsanlagen, Wärmetauschern, Luftvorwärmern, 
Rekuperatoren, Rauchgasleitungen, Filter-, REA-, DENOX- und ver-
gleichbaren technischen Anlagen), wenn der Brand innerhalb der 

Anlagen ausbricht. 
3.1.2.3 Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen ähnlichen 
Erhitzungsanlagen und deren Inhalt sind auch dann versichert, wenn 

der Brand innerhalb der Anlagen ausbricht. 
3.1.2.4 Elektrotechnischer Kurzschluss ist auch dann kein Feuer, wenn 
er mit Lichterscheinung verbunden ist. 

3.1.2.5 Ein ansonsten bestimmungsgemäßer Herd verliert diesen 
Charakter aber für Schäden, die Personen des Außenverhältnisses 
durch seinen bestimmungswidrigen Gebrauch herbeiführen. 

Als Personen des Außenverhältnisses gelten nicht der Versicherungs-
nehmer sowie Personen, deren Sachen mitversichert sind oder Perso-
nen, die mit den Obengenannten in häuslicher Gemeinschaft leben 

oder Betriebsangehörige, die in der betroffenen Betriebsabteilung 
tätig sind. 
3.1.3 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 

Sachen. 
3.1.4 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.  

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, 
wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein 
plötzlicher Ausgleich des Druckunterschiedes innerhalb und außerhalb 

des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosi-
on durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen 
seiner Wandung nicht erforderlich.  

Schäden durch Unterdruck sind nicht versichert. 
3.1.4.1 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die an 
Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftre-

tenden Explosionen sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektri-
schen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen. 
Folgeschäden sind nicht ausgeschlossen. 

3.1.5 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 
3.2 Gefahr: Blitzüberspannung 

3.2.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch Blitzüberspannung zerstört oder beschädigt werden oder 
abhandenkommen. 

3.2.2 Blitzüberspannung ist die in elektrischen Leitungsnetzen 
durch atmosphärische Elektrizität oder durch Blitzeinschlag auftreten-
de Spannung, die die normale Netzspannung übersteigt. 

3.2.3 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit.  
3.3 Gefahr: Implosion 
3.3.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 

die durch Implosion zerstört oder beschädigt werden oder abhanden-
kommen. 
3.3.2 Implosion ist eine plötzlich verlaufende Kraftäußerung, die 

gegen das Innere eines Behältnisses gerichtet ist, bewirkt durch Au-
ßendruck infolge eines inneren Unterdruckes. 
3.3.3 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 

3.4 Gefahrengruppe: Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwel-
le 
3.4.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 

die zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen, durch 
3.4.1.1 Fahrzeuganprall; 
3.4.1.2 Rauch; 

3.4.1.3 Überschalldruckwelle. 
3.4.2 Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung eines Schie-
nen-, Straßen- oder Wasserfahrzeuges oder seiner Ladung. 

3.4.2.1 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden: 
3.4.2.1.1 die von Fahrzeugen verursacht werden, die vom Versiche-
rungsnehmer, dem Benutzer der versicherten Gebäude oder deren 

Arbeitnehmern betrieben werden; 
3.4.2.1.2 an Fahrzeugen; 
3.4.2.1.3 durch Verschleiß. 

3.4.3 Rauch ist ein bei der Verbrennung entstehendes Gemisch von 
Gasen und feinstverteilten Feststoffen, das plötzlich bestimmungswid-
rig aus den auf dem Versicherungsgrundstück befindlichen Feuerungs-

, Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen ausbricht und unmittelbar auf 
versicherte Sachen einwirkt. 
3.4.4 Überschalldruckwelle ist die durch ein Luftfahrzeug, das die 

Schallgrenze durchflogen hat, hervorgerufene Druckwelle, die unmit-
telbar auf die versicherten Sachen einwirkt. 
3.4.5 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 

3.5 Gefahrengruppe: Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus 
3.5.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch 

3.5.1.1 Einbruchdiebstahl; 
3.5.1.2 Raub innerhalb des Versicherungsortes; 
3.5.1.3 Vandalismus nach einem Einbruch, bei Raub oder Raubversuch 

innerhalb des Versicherungsortes; 
3.5.1.4 Raub auf Transportwegen innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland;  

oder durch den Versuch einer solchen Tat gemäß Ziffer 3.5.1.1 bis 
3.5.1.4 abhandenkommen, zerstört oder beschädigt werden. 
3.5.2 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 

3.5.2.1 in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels 
falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge eindringt; ein Schlüssel ist 
falsch, wenn die Anfertigung desselben für das Schloss nicht von einer 

dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist; der 
Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, 
wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen sind; 

3.5.2.2 in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder 
falsche Schlüssel oder andere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; 
3.5.2.3 aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen 

entwendet, nachdem er sich in das Gebäude eingeschlichen oder dort 
verborgen gehalten hatte; 
3.5.2.4 in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf fri-

scher Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß Ziffer 3.5.3.1 
oder Ziffer 3.5.3.2 anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen 
Gutes zu erhalten; 

3.5.2.5 in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüssel 
eindringt oder dort ein Behältnis mittels richtiger Schlüssel öffnet, die 
er durch Einbruchdiebstahl oder außerhalb des Versicherungsortes 

durch Raub an sich gebracht hatte. 
Werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruchdiebstahl nur 
unter vereinbarten zusätzlichen Voraussetzungen gemäß Ziffer 7.3 

versichert sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der Dieb 
die richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt hat durch 
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3.5.2.5.1 Einbruchdiebstahl gemäß Ziffer 3.5.2.2 aus einem Behältnis, 
das mindestens die gleiche Sicherheit wie die Behältnisse bietet, in 
denen die Sachen versichert sind; 

3.5.2.5.2 Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen die Sa-
chen versichert sind, zwei Schlösser besitzen und alle zugehörigen 
Schlüssel zu verschiedenen Schlössern voneinander getrennt, außer-

halb des Versicherungsortes verwahrt werden; 
3.5.2.5.3 Raub außerhalb des Versicherungsortes; dem Raub eines 
Schlüssels steht es gleich, wenn der Täter gegenüber dem Versiche-

rungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer eines der Mittel gemäß 
Ziffer 3.5.3.1 oder Ziffer 3.5.3.2 anwendet, um sich die Öffnung des 
Kombinationsschlosses zu ermöglichen; 

3.5.2.6 in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüssel 
eindringt, die er - auch außerhalb des Versicherungsortes - durch 
Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versi-

cherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl der 
Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte. 
3.5.2.7 Soweit dies vereinbart ist, besteht Versicherungsschutz, wenn 

der Dieb Schaukästen, Vitrinen oder Automaten außerhalb eines Ge-
bäudes, auf den als Versicherungsort bezeichneten Grundstücken oder 
in deren unmittelbarer Umgebung aufbricht oder mittels falscher 

Schlüssel oder anderer Werkzeuge öffnet. 
3.5.3 Raub innerhalb des Versicherungsortes liegt vor, wenn 
3.5.3.1 gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Arbeit-

nehmer Gewalt angewendet wird, um dessen Widerstand gegen die 
Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten; 
3.5.3.2 der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeitnehmer 

versicherte Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine 
Gewalttat mit Gefahr für Leib und Leben angedroht wird, die innerhalb 
des Versicherungsortes - bei mehreren Versicherungsorten innerhalb 

desjenigen Versicherungsortes, an dem auch die Drohung ausgespro-
chen wird - verübt werden soll; 
3.5.3.3 dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer 

versicherte Sachen weggenommen werden, weil sein körperlicher 
Zustand infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten 
sonstigen Ursache beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft 

ausgeschaltet ist. 
Einem Arbeitnehmer stehen Personen gleich, denen der Versiche-
rungsnehmer die Obhut über die versicherten Sachen vorübergehend 

überlassen hat. Das Gleiche gilt für Personen, die durch den Versiche-
rungsnehmer mit der Bewachung der als Versicherungsort vereinbar-
ten Räume beauftragt sind. 

3.5.4 Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf 
eine der in Ziffer 3.5.2 bezeichneten Arten in den Versicherungsort 
eindringt und dort versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder be-

schädigt. 
Vandalismus bei Raub oder Raubversuch innerhalb des Versicherung-
sortes liegt vor, wenn der Täter aufgrund der in Ziffer 3.5.3 genannten 

Voraussetzungen nicht an der vorsätzlichen Zerstörung oder Beschä-
digung versicherter Sachen gehindert werden kann. 
3.5.5 Für Raub auf Transportwegen innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland gilt abweichend von Ziffer 3.5.3: 
3.5.5.1 Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen gleich, 
die in seinem Auftrag den Transport durchführen. Dies gilt jedoch 

nicht, wenn der Transportauftrag durch ein Unternehmen durchgeführt 
wird, das sich gewerbsmäßig mit Geldtransporten befasst. Der Trans-
portweg beginnt mit der Übernahme versicherter Sachen für einen 

direkt anschließenden Transport und endet an der Ablieferungsstelle 
mit der Übergabe. 
3.5.5.2 In den Fällen von Ziffer 3.5.3.2 liegt Raub nur vor, wenn die 

angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle verübt werden soll. 
3.5.5.3 Bei Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet der Versi-
cherer, wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung des 

Transportes nicht persönlich mitwirkt, Entschädigung auch für Schä-
den, die ohne Verschulden einer der den Transport durchführenden 
Personen entstehen 

3.5.5.3.1 durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen an diesen 
Personen; 
3.5.5.3.2 durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an diesen Perso-

nen; 
3.5.5.3.3 durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittelbarer kör-
perlicher Obhut dieser Personen befinden; 

3.5.5.3.4 dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage sind, 
die ihnen anvertrauten Sachen zu betreuen. 

3.5.6 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirken-
de Ursachen nicht auf Schäden, die verursacht werden 
3.5.6.1 durch vorsätzliche Handlungen von Personen, die mit dem 

Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben oder bei ihm 
wohnen, es sei denn, dass dadurch die Tat weder ermöglicht noch 
erleichtert wurde; 

3.5.6.2 durch vorsätzliche Handlungen von Arbeitnehmern des Versi-
cherungsnehmers, es sei denn, dass die Tat nur außerhalb des Versi-
cherungsortes oder nur zu einer Zeit vorbereitet oder begangen wor-

den ist, zu der die als Versicherungsort vereinbarten Räume für diese 
Arbeitnehmer geschlossen waren; 
3.5.6.3 durch Raub auf Transportwegen, wenn der Schaden durch 

vorsätzliche Handlung einer mit dem Transport beauftragten Person 
entstanden ist. 
3.5.7 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 

3.6 Gefahrengruppe: Leitungswasser, Rohrbruch, Frost 
3.6.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen durch 

3.6.1.1 Leitungswasser; 
3.6.1.2 Rohrbruch; 
3.6.1.3 Frost. 

3.6.2 Leitungswasser ist Wasser, Dampf oder eine sonstige Flüssig-
keit wie Sole, Öle, Kühlmittel, Kältemittel und dergleichen, das bestim-
mungswidrig ausgetreten ist aus 

3.6.2.1 den Zuleitungsrohren oder den Ableitungsrohren der Wasser-
versorgung oder den damit verbundenen Schläuchen, 
3.6.2.2 den sonstigen mit dem Rohrsystem verbundenen Einrichtun-

gen der Wasserversorgung, 
3.6.2.3 den Warmwasser- oder Dampfheizungsanlagen, 
3.6.2.4 Klimaanlagen, Wärmepumpenanlagen oder Solarheizungsan-

lagen, 
3.6.2.5 den innerhalb von Gebäuden verlegten Regenabflussrohren 
3.6.2.6 oder aus Aquarien, Wasserbetten oder Schwimmbecken. 

3.6.3 Die Versicherung von Gebäuden schließt frostbedingte oder 
sonstige Bruchschäden (einschließlich der Kosten der Nebenarbeiten 
und des Auftauens) ein: 

3.6.3.1 Innerhalb der versicherten Gebäude an den 
3.6.3.1.1 Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung, 
3.6.3.1.2 Zu- oder Ableitungsrohren der Warmwasser- oder Dampfhei-

zungsanlagen, 
3.6.3.1.3 Zu- oder Ableitungsrohren von Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen, 

3.6.3.1.4 innerhalb von Gebäuden verlegten Regenabflussrohren, die 
nicht der Wasserversorgung dienen. 
Schäden durch Frost (einschließlich der Kosten der Nebenarbeiten und 

des Auftauens) an den sonstigen Einrichtungen der genannten Anla-
gen, z. B. an Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Wasser-
hähnen, Geruchsverschlüssen, Wassermessern, Heizkörpern, Heizkes-

seln, Boilern, Herdschlangen, gleichartigen Anlagen der Warmwasser- 
oder Dampfheizung. 
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper einschließlich 

der Bodenplatte. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installatio-
nen unterhalb der Bodenplatte nicht versichert. 

3.6.3.2 Außerhalb der versicherten Gebäude, auf dem Versicherungs-
grundstück an den 
3.6.3.2.1 Zuleitungsrohren der Wasserversorgung; 

3.6.3.2.2 Rohren der Warmwasser- oder Dampfheizungsanlagen, der 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen. 
3.6.3.3 Außerhalb des Versicherungsgrundstückes, sofern der Versi-

cherungsnehmer zur Unterhaltung verpflichtet ist, an den 
3.6.3.3.1 Wasserzuleitungs- oder Heizungsrohren; 
3.6.3.3.2 Rohren der Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanla-

gen. 
3.6.4 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden 
3.6.4.1 durch Plansch- oder Reinigungswasser; 

3.6.4.2 durch Grundwasser, durch stehendes oder fließendes Gewäs-
ser, Hochwasser oder Witterungsniederschläge und den durch sie 
verursachten Rückstau; 

3.6.4.3 durch Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser 
gemäß Ziffer 3.6 den Erdfall oder den Erdrutsch verursacht hat; 
3.6.4.4 durch Schwamm; 

3.6.4.5 durch die Leckage von stationären Brandschutzanlagen. 
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3.6.4.6 Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 3.6.4.1 bis 3.6.4.5 gelten nicht 
für Schäden gemäß Ziffer 3.6.3. 
Die Ausschlüsse gelten ferner nicht für Schäden gemäß Ziffer 3.6.1, 

soweit sie Folgeschäden eines Schadens gemäß Ziffer 3.6.3 sind. 
3.6.5 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 
3.7 Gefahr: Leckage von stationären Brandschutzanlagen 

3.7.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die zerstört oder beschädigt werden, oder abhandenkommen durch 
3.7.1.1 Sprinklerleckage; 

3.7.1.2 Leckage sonstiger stationärer Brandschutzanlagen. 
3.7.2 Sprinklerleckage ist der bestimmungswidrige Wasseraustritt 
aus Sprinkleranlagen. 

3.7.3 Leckage sonstiger stationärer Brandschutzanlagen ist der 
bestimmungswidrige Austritt der Löschmedien aus diesen Anlagen. 
3.7.4 Die Versicherung von Gebäuden schließt Schäden durch 

3.7.4.1 Rohrbruch oder Frost (einschließlich der Kosten der Nebenar-
beiten und des Auftauens) an den Zu- und Ableitungsrohren der stati-
onären Brandschutzanlagen; 

3.7.4.2 Frost an den sonstigen Einrichtungen dieser Anlagen ein. 
3.7.5 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden 
3.7.5.1 anlässlich von Druckproben oder anderen Wartungsarbeiten; 

3.7.5.2 infolge von Umbauten oder Reparaturarbeiten an Gebäuden 
oder an der Sprinkler- oder Brandschutzanlage; 
3.7.5.3 durch Schwamm; 

3.7.5.4 durch Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass die Leckage 
gemäß Ziffer 3.7.1 den Erdfall oder den Erdrutsch verursacht hat. 
3.7.6 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 

3.8 Gefahrengruppe: Sturm, Hagel 
3.8.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen, durch 

3.8.1.1 Sturm; 
3.8.1.2 Hagel. 
3.8.2 Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens 

Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 
62 km/Stunde). 
3.8.2.1 Sturm muss unmittelbar auf die versicherten Sachen einwirken 

oder Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf die versicher-
ten Sachen werfen. 
3.8.2.2 Der Versicherer leistet auch Entschädigung für versicherte 

Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen 
durch  
- unmittelbare Einwirkung des Sturms auf Gebäude, die mit dem 

versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sa-
chen befinden, baulich verbunden sind oder  

- dadurch, dass Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf 

Gebäude geworfen werden, die mit dem versicherten Gebäude oder 
Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich ver-
bunden sind. 

3.8.2.3 Ist diese Windstärke für den Versicherungsort nicht feststell-
bar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass 

3.8.2.3.1 die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsortes 
Schäden an einwandfrei beschaffenen Gebäuden oder ebenso wider-
standsfähigen anderen Sachen angerichtet hat; 

3.8.2.3.2 der Schaden bei der einwandfreien Beschaffenheit des 
versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicher-
ten Sachen befunden haben, nur durch Sturm entstanden sein kann. 

3.8.3 Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eis-
körnern, die unmittelbar auf versicherte Sachen einwirken müssen. 
3.8.4 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden 

3.8.4.1 durch Sturmflut oder Lawinen; 
3.8.4.2 durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz in 
nicht geschlossene Fenster oder andere Öffnungen, es sei denn, dass 

diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind; 
3.8.4.3 an im Freien befindlichen beweglichen Sachen, die gegen das 
Einwirken des Sturmes oder des Hagels unzureichend geschützt oder 

gesichert sind. 
Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 
3.9 Gefahrengruppe: Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, 

Streik, Aussperrung 
3.9.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die zerstört oder beschädigt werden durch 

3.9.1.1 Innere Unruhen; 
3.9.1.2 böswillige Beschädigung; 

3.9.1.3 Streik; 
3.9.1.4 Aussperrung. 
3.9.1.5 Der Versicherer leistet auch Entschädigung für versicherte 

Sachen, die durch Innere Unruhen (gemäß Ziffer 3.9.1.1), Streik (gemäß 
Ziffer 3.9.1.3) oder Aussperrung (gemäß Ziffer 3.1.9.4) abhandenkom-
men. 

Versichert sind ferner unmittelbare Schäden durch Wegnahme bei 
Plünderung in unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren Unruhen. 
3.9.2 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht uner-

hebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ord-
nung störenden Weise in Bewegung geraten und unmittelbar Gewalt 
gegen Personen oder Sachen verüben. 

3.9.3 Böswillige Beschädigung ist die unmittelbare vorsätzliche und 
widerrechtliche Beschädigung und Zerstörung von versicherten Sa-
chen. 

3.9.3.1 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 
3.9.3.1.1 Vandalismus nach einem Einbruch (Ziffer 3.5.4) oder bei 
Raub innerhalb des Versicherungsortes (Ziffer 3.5.3); 

3.9.3.1.2 Schäden durch Betriebsangehörige oder fremde im Betrieb 
tätige Personen, es sei denn, dass die Tat nur außerhalb des Versiche-
rungsortes oder nur zu einer Zeit vorbereitet oder begangen worden 

ist, zu der der Versicherungsort für diese Personen geschlossen war. 
3.9.4 Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig 

großen Zahl von Arbeitnehmern, deren Handlungen zu unmittelbaren 
Schäden an versicherten Sachen führen. 
3.9.4.1 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden an Ge-

brauchsgegenständen Betriebsangehöriger. 
3.9.5 Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete plan-
mäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeit-

nehmern, deren Handlungen zu unmittelbaren Schäden an versicher-
ten Sachen führen. 
3.9.5.1 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden an Ge-

brauchsgegenständen Betriebsangehöriger. 
3.9.6 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirken-
de Ursachen nicht auf Schäden durch Beschlagnahme, Entziehung, 

Eingriffe oder Verfügung von hoher Hand. 
3.9.7 Ein Anspruch auf Entschädigung für Schäden durch Innere 
Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung, besteht 

insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen 
Entschädigungsrechts beansprucht werden kann. 
3.9.8 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 

3.10 Gefahr: Überschwemmung des Versicherungsortes, Rückstau 
3.10.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen, durch 

3.10.1.1Überschwemmung des Versicherungsgrundstücks; 
3.10.1.2Rückstau. 
3.10.2 Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens 

des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von Oberflä-
chenwasser durch 
3.10.2.1 Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) 

Gewässern; 
3.10.2.2Witterungsniederschläge; 
3.10.2.3Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von 

Ziffer 3.10.2.1 und 3.10.2.2. 
3.10.3 Rückstau liegt vor, wenn Wasser infolge eines Ereignisses 
gemäß Ziffer 3.10.2.1 oder 3.10.2.2 bestimmungswidrig aus Rohrsys-

temen oder deren zugehörigen Einrichtungen austritt. 
3.10.4 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden 

3.10.4.1 an im Freien befindlichen beweglichen Sachen, die gegen das 
Einwirken der Überschwemmung unzureichend geschützt oder gesi-
chert sind; 

3.10.4.2durch Sturmflut; 
3.10.4.3durch Vulkanausbruch; 
3.10.4.4durch Beschlagnahme, Entziehung, Eingriffe oder Verfügung 

von hoher Hand; 
3.10.4.5 durch Grundwasser, soweit es sich nicht um einen Austritt von 
Grundwasser an die Erdoberfläche gemäß Ziffer 3.10.2.3 handelt. 

3.10.5 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 
3.11 Gefahrengruppe: Erdfall, Erdrutsch 
3.11.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 

die zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen, durch 
3.11.1.1Erdfall; 
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3.11.1.2Erdrutsch. 
3.11.2 Erdfall ist der naturbedingte Einsturz des Erdbodens über 
natürlichen Hohlräumen. 

3.11.3 Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von 
Gesteins- oder Erdmassen. 
3.11.4 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

Schäden 
3.11.4.1 durch Überschwemmung, Sturmflut; 
3.11.4.2durch Vulkanausbruch;  

3.11.4.3durch Trockenheit oder Austrocknung. 
3.11.5 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 
3.12 Gefahrengruppe: Schneedruck/Lawinen 

3.12.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen, durch 
3.12.1.1Schneedruck; 

3.12.1.2Lawinen. 
3.12.2 Schneedruck ist die Wirkung des Gewichtes von Schnee- oder 
Eismassen. 

3.12.3 Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder 
Eismassen. 
3.12.4 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

Schäden 
3.12.4.1 durch Überschwemmung oder Hagel; 
3.12.4.2an im Freien befindlichen beweglichen Sachen, die gegen das 

Einwirken der Schnee- oder Eismassen unzureichend geschützt oder 
gesichert sind; 
3.12.4.3durch Beschlagnahme, Entziehung, Eingriffe oder Verfügung 

von hoher Hand. 
3.12.5 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 
3.13 Gefahrengruppe: Erdbeben, Vulkanausbruch 

3.13.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen, durch 
3.13.1.1Erdbeben; 

3.13.1.2Vulkanausbruch. 
3.13.2 Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbo-
dens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst 

wird. 
Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass 

3.13.2.1 die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umge-
bung des Versicherungsgrundstückes Schäden an einwandfrei be-
schaffenen Gebäuden oder ebenso widerstandsfähigen anderen Sa-

chen angerichtet hat; 
3.13.2.2der Schaden bei der einwandfreien Beschaffenheit des versi-
cherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten 

Sachen befunden haben, nur durch ein Erdbeben entstanden sein 
kann. 
3.13.3 Vulkanausbruch ist eine naturbedingte plötzliche Druckentlas-

tung beim Aufreißen einer Erdspalte, verbunden mit Lavaergüssen, 
Ascheeruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen Materialien 
oder Gasen. 

3.13.4 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 
3.14 Gefahr: Glasbruch 
3.14.1 Der Versicherer leistet Entschädigung bei der Innen- oder 

Außenverglasung für 
3.14.1.1den Bruch (Zerbrechen) an allen fertig eingesetzten oder 
montierten 

3.14.1.1.1 Scheiben, Platten oder Spiegeln aus Glas; 
3.14.1.1.2 Scheiben oder Platten aus Kunststoff; 
3.14.1.1.3 Platten aus Glaskeramik; 

3.14.1.1.4 Glasbausteinen oder Profilbaugläsern; 
3.14.1.1.5 Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff; 
3.14.1.2  versicherte Sachen, die durch das Zerbrechen der Sachen 

gemäß Ziffer 3.14.1.1 zerstört oder beschädigt werden. 
3.14.2 Als Zerbrechen von Glas gemäß Ziffer 3.14.1 gelten Ereignisse, 
die nicht durch die Gefahren/Gefahrengruppen gemäß Ziffer 3.1 bis 

3.13 versicherbar sind. 
3.14.3 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 
3.14.3.1 Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. Schram-

men, Muschelausbrüche); 
3.14.3.2Undichtwerden von Randverbindungen von Mehrscheibeniso-
lierverglasungen; 

3.14.3.3Schäden, die durch Farbanstriche, Lichtfilterlacke oder Folien 
an den Scheiben verursacht werden; 

3.14.3.4Gebäudeverglasungen, die sich nicht an ihrem bestimmungs-
gemäßen Platz befinden. 
3.14.3.5 Schäden, soweit ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händ-

ler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat. 
Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer 
zunächst Entschädigung; ergibt sich nach Zahlung der Entschädigung, 

dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und bestreitet der 
Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die Entschä-
digung. 

Der gesetzliche Forderungsübergang gilt für diese Fälle nicht. Der 
Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und nach den 
Weisungen des Versicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls 

gerichtlich geltend zu machen. 
3.14.4 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 
3.15 Gefahrengruppe: äußere Einwirkung von unbenannten Gefah-

ren 
3.15.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch äußere Einwirkung von unbenannten Gefahren zerstört oder 

beschädigt werden. Abhandenkommen, auch durch strafbare Handlung 
ist nicht versichert; dies gilt nicht bei Diebstahl von elektronischen 
oder elektrotechnischen Anlagen und Geräten, die Betriebseinrichtung 

gemäß Ziffer 6.1.2 sind. 
Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt nicht vor, soweit ein ur-
sprünglich vorhandener Mangel - mit oder ohne Substanzveränderung 

- offenkundig wird. 
3.15.2 Als äußere Einwirkung von unbenannten Gefahren im Sinne 
von Ziffer 3.15.1 gelten unmittelbar von außen her wirkende Ereignis-

se, die unvorhergesehen eine nachteilige Änderung der Sachsubstanz 
herbeiführen und nicht durch die Gefahren oder Gefahrengruppen 
gemäß Ziffer 3.1 bis 3.14 versicherbar sind. 

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder 
sein Repräsentant weder vorhergesehen hat noch mit dem für die im 
Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätte vorherse-

hen können. Dabei schadet grob fahrlässige Unkenntnis. 
3.15.3 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirken-
de Ursachen nicht auf Schäden durch 

3.15.3.1 Beschlagnahme, Entziehung, Eingriffe oder Verfügung von 
hoher Hand; 
3.15.3.2Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel; 

3.15.3.3 in die Sache gelangte Fremdstoffe oder -körper; 
3.15.3.4Überschwemmung oder Sturmflut; 
3.15.3.5 jegliche Genveränderungen, insbesondere durch Genmanipu-

lation, Genmutation; 
3.15.3.6 flüssige Glas-, Metall- oder sonstige Schmelzmassen; 
3.15.3.7 Absenkung des Erdbodens über künstlichen Hohlräumen; 

3.15.3.8Reißen, Senken, Dehnen, Schrumpfen; 
3.15.3.9Ver- oder Bearbeitung; 
3.15.3.10 natürliche Beschaffenheit von Sachen; 

3.15.3.11 Ausfall oder mangelhafte Funktion der Gas-, Elektrizitäts- 
oder sonstiger Energie- oder Treibstoffversorgung; 
3.15.3.12 Ausfall oder mangelhafte Funktion von Klima-, Kühl- oder 

Heizsystemen; 
3.15.3.13 Ausfall oder mangelhafte Funktion von produktionssteuern-
den oder EDV-Anlagen sowie Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrich-

tungen; 
3.15.3.14 Verderb, Erosion, Mikroorganismen, Tiere oder  
Pflanzen; 

3.15.3.15 normale Witterungs- oder Temperatureinflüsse, mit denen 
wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden 
muss; 

3.15.3.16 Bedienfehler, Fehler im Zusammenhang mit Umbaumaß-
nahmen, Reparatur- oder Wartungsarbeiten; 
3.15.3.17 allmähliche Einwirkung, gewöhnliche Abnutzung, Verschleiß 

oder Alterung, als - auch mittelbar - wichtigste Ursache; 
3.15.3.18 Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
3.15.3.19 Kontamination (z. B. Vergiftung, Verrußung, Ablagerung, 

Verstaubung, Beaufschlagung) oder Korrosion. 
Diese Ausschlüsse gelten nicht, soweit die Kontamination oder Korro-
sion durch einen anderen auf dem Versicherungsort eingetretenen, 

dem Grunde nach ersatzpflichtigen, Sachschaden gemäß Ziffer 3.15 
verursacht ist. 
3.15.4 Die unter Ziffer 3.15.3.8 bis 3.15.3.15 genannten Ausschlüsse 

haben keine Gültigkeit, sofern sie die Folge einer ansonsten nicht 
ausgeschlossenen Ursache sind. 
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3.15.5 Durch Ziffer 3.15.3.14 bis 3.15.3.19 verursachte Sachschäden 
an versicherten Sachen anderer Positionen sind jedoch ersatzpflichtig, 
soweit sie nicht selbst unter eine Ausschlussbestimmung fallen. Positi-

onen in diesem Sinne sind Gebäude, Betriebseinrichtung, Vorräte, 
Modelle und Muster. 
3.15.6 Ferner sind nicht versichert Schäden, soweit ein Dritter als 

Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer oder aus Repara-
turauftrag einzutreten hat. 
Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer 

zunächst Entschädigung; ergibt sich nach Zahlung der Entschädigung, 
dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und bestreitet der 
Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die Entschä-

digung. 
Der gesetzliche Forderungsübergang gilt für diese Fälle nicht. Der 
Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und nach den 

Weisungen des Versicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls 
gerichtlich geltend zu machen. 
3.15.7 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 

3.15.8 Bei grober Fahrlässigkeit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 

3.16 Gefahrengruppe: weitere unbenannte Gefahren für die Positi-
onen Gebäude und Betriebseinrichtung 
3.16.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen 

der Positionen Gebäude und Betriebseinrichtung, die durch weitere 
unbenannte Gefahren zerstört oder beschädigt werden. Abhanden-
kommen, auch durch strafbare Handlung, ist nicht versichert. 

Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt nicht vor, soweit ein ur-
sprünglich vorhandener Mangel - mit oder ohne Substanzveränderung 
- offenkundig wird. 

3.16.2 Als weitere unbenannte Gefahr im Sinne von Ziffer 3.16.1 
gelten unmittelbar wirkende Ereignisse, die unvorhergesehen eine 
nachteilige Änderung der Sachsubstanz herbeiführen und nicht durch 

die Gefahren oder Gefahrengruppen gemäß Ziffer 3.1 bis 3.15 versi-
cherbar sind. 
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder 

sein Repräsentant weder vorhergesehen hat, noch mit dem für die im 
Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätte vorherse-
hen können. Dabei schadet grob fahrlässige Unkenntnis. 

3.16.3 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirken-
de Ursachen nicht auf Schäden durch 
3.16.3.1 Beschlagnahme, Entziehung, Eingriffe oder Verfügung von 

hoher Hand; 
3.16.3.2Überschwemmung oder Sturmflut; 
3.16.3.3allmähliche Einwirkung, gewöhnliche Abnutzung, Verschleiß 

oder Alterung, als - auch mittelbar - wichtigste Ursache; 
3.16.3.4normale Witterungs- oder Temperatureinflüsse, mit denen 
wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden 

muss; 
3.16.3.5 übermäßiger Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstiger 
Ablagerungen; 

3.16.3.6Kontamination (z. B. Vergiftung, Verrußung, Ablagerung, Ver-
staubung, Beaufschlagung) oder Korrosion. 
Diese Ausschlüsse gelten nicht, soweit die Kontamination oder Korro-

sion durch einen anderen auf dem Versicherungsort eingetretenen, 
dem Grunde nach ersatzpflichtigen, Sachschaden gemäß Ziffer 3.16 
verursacht ist; 

3.16.3.7 Absenkung des Erdbodens über künstlichen Hohlräumen; 
3.16.3.8Reißen, Senken, Dehnen oder Schrumpfen an Sachen der 
Position Gebäude gemäß Ziffer 6.1.1. 

3.16.4 Durch Ziffer 3.16.3.3 verursachte Sachschäden an anderen 
versicherten Sachen oder Sachteilen der elektrischen, elektronischen 
und maschinellen Einrichtung sind jedoch ersatzpflichtig, soweit sie 

nicht unter eine anderweitige Ausschlussbestimmung fallen. 
3.16.5 Durch Ziffer 3.16.3.3 bis 3.16.3.8 verursachte Sachschäden an 
versicherten Sachen anderer Positionen sind jedoch ersatzpflichtig, 

soweit sie nicht selbst unter eine Ausschlussbestimmung fallen. Positi-
onen im Sinne dieser Bestimmung sind Gebäude und Betriebseinrich-
tung. 

3.16.6 Ferner sind nicht versichert Schäden, soweit ein Dritter als 
Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer oder aus Repara-
turauftrag einzutreten hat. 

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer 
zunächst Entschädigung; ergibt sich nach Zahlung der Entschädigung, 

dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und bestreitet der 
Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die Entschä-
digung. 

Der gesetzliche Forderungsübergang gilt für diese Fälle nicht. Der 
Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und nach den 
Weisungen des Versicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls 

gerichtlich geltend zu machen. 
3.16.7 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit. 
3.16.8 Bei grober Fahrlässigkeit ist der Versicherer berechtigt, seine 

Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 
3.17 Gefahr: Terrorakte 

3.17.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch vereinbarte Gefahren und Schäden gemäß Ziffer 3.1 bis 3.16 
infolge von Terrorakten, die innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

begangen worden sind, zerstört oder beschädigt werden oder abhan-
denkommen. 
3.17.2 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Per-

sonengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder 
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der 
Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch 

auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen. 
3.17.3 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirken-
de Ursachen nicht auf Schäden durch Kontamination (z. B. Vergiftung, 

Verrußung, Ablagerung, Verstaubung, Beaufschlagung). 
Der Ausschluss gilt nicht, sofern die Kontamination die Folge eines 
unter die Versicherung fallenden Sachschadens ist und durch auf dem 

Versicherungsgrundstück betriebsbedingt vorhandene oder verwende-
te Stoffe entsteht. 
3.17.4 Die generellen Ausschlüsse in Ziffer 3.18 haben Gültigkeit 

3.18 Generelle Ausschlüsse 
3.18.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch 

3.18.1.1Krieg oder kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, 
Rebellion oder Aufstand; nicht ausgeschlossen sind Schäden durch die 
Explosion von Kampfmitteln aus früheren Kriegen innerhalb der Bun-

desrepublik Deutschland; Kontaminationsschäden durch die Wirkung 
oder Freisetzung chemischer oder biologischer Substanzen bleiben 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen ausgeschlossen; 

3.18.1.2Terrorakte, soweit nicht über die Gefahr gemäß Ziffer 3.17 
begrenzt versichert. 
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personen-

gruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideolo-
gischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölke-
rung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine 

Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen; 
3.18.1.3Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen 
Dies gilt nicht für Schäden an den versicherten Sachen, die als Folge 

eines unter die Versicherung fallenden Sachschadens durch auf dem 
Versicherungsgrundstück oder auf dem hieran angrenzenden Nach-
bargrundstück betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioak-

tive Isotope entstehen, insbesondere Schäden durch Kontamination 
und Aktivierung, sind eingeschlossen. Satz 1 gilt nicht für radioaktive 
Isotope aus Kernreaktoren sowie für Schäden im Zusammenhang mit 

dem Betrieb von Kern- oder Wiederaufbereitungsanlagen oder der 
End- oder Zwischenlagerung von Kernbrennstoffen. 
3.18.1.4 Innere Unruhen (einschließlich Brand oder Explosion), soweit 

nicht über die Gefahrengruppe gemäß Ziffer 3.9 begrenzt versichert; 
3.18.1.5Erdbeben (einschließlich Brand oder Explosion), soweit nicht 
über die Gefahrengruppe gemäß Ziffer 3.13 begrenzt versichert; 

3.18.1.6Brand, Blitzschlag, Explosion oder Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, soweit nicht über die 
Gefahren oder Gefahrengruppen gemäß Ziffer 3.1, 3.9 oder 3.13 versi-

chert. 
3.18.2 Für Risiken im Ausland gelten neben den Schadenausschlüs-
sen der Ziffer 3.1 bis 3.18 auch die Schadenausschlüsse gemäß Ziffer 

8.5. 
3.18.3 Für Kosten und Mehraufwendungen, außer Ziffer 4.1, oder für 
Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Entschädigung nur, 

soweit dies besonders vereinbart ist. 

4. Versicherte Kosten 

4.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens  
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4.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen 
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten 

durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.  
4.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in 

seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer 
Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nach-
träglichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und 

erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versiche-
rers erfolgten. 
4.1.3 Aufwendungen, auch erfolglose, für das vorläufige Sichern des 

Versicherungsortes, die der Versicherungsnehmer für geboten halten 
durfte, sofern die vorhandenen Sicherungen infolge eines Versiche-
rungsfalles nicht mehr betätigt werden können. 

4.1.4 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann 
er auch den Aufwendungsersatz nach Ziffer 4.1.1 und 4.1.2 entspre-
chend kürzen. 

4.1.5 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädi-
gung betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je 
vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf 

Weisung des Versicherers entstanden sind. 
4.1.6 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß Ziffer 
4.1.1 erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 

vorzuschießen. 
4.1.7 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentli-

chen Interesse kostenfrei erbracht werden.  
4.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
4.2.1 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten 

für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden 
Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren. 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand 

hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung 
vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 
4.2.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann 

er auch den Kostenersatz nach Ziffer 4.2.1 entsprechend kürzen. 
4.3 Versicherte Mehrkosten 
Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungs-

summe die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen 
Aufwendungen für notwendige Mehrkosten durch behördliche Wieder-
herstellungsbeschränkungen und Mehrkosten durch Preissteigerun-

gen. 
Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird nicht für die 
Feststellung einer Unterversicherung herangezogen. Sofern eine 

Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position besteht, 
für welche die Mehrkosten gemäß Satz 1 versichert sind, werden diese 
Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme der vom Scha-

den betroffenen Position zum Versicherungswert der vom Schaden 
betroffenen Position ersetzt. 
4.3.1 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-

kungen 
4.3.1.1 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die versi-

cherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederherge-
stellt oder wiederbeschafft werden darf. 

4.3.1.2 Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten 
nicht versichert. 

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der Sa-
chen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise unter-
sagt, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert. 

4.3.1.3 Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Scha-
den betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbe-
schränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkos-

ten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung 
an bisheriger Stelle entstanden wären. 
4.3.1.4 Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, 

dass sich die Wiederherstellung durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen verzögert, werden gemäß Ziffer 4.3.2 ersetzt. 
4.3.1.5 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehr-

kosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt. 
4.3.2 Mehrkosten durch Preissteigerungen 

4.3.2.1 Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für 
Preissteigerungen versicherter und vom Schaden betroffener Sachen 
zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstel-

lung oder Wiederbeschaffung. 
4.3.2.2 Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehrkos-

ten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären. 
4.3.2.3 Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, 

behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen oder 
Kapitalmangel sind nicht versichert. 
Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen die Wieder-

herstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und vom Scha-
den betroffenen Sachen verzögern, werden die dadurch entstandenen 
Preissteigerungen jedoch ersetzt. 

4.3.2.4 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehr-
kosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt. 

5. Versicherbare Kosten 

5.1 Soweit vereinbart, ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür 
vereinbarten Versicherungssumme die infolge eines Versicherungsfal-

les tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige Kosten 
gemäß Ziffer 5.2 bis Ziffer 5.11. 
Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird nicht für die 

Feststellung einer Unterversicherung herangezogen. 
5.2 Aufräumungs-, Abbruch- und Absperrkosten 
Dies sind Aufwendungen für das Aufräumen der Schadenstätte ein-

schließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren 
von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und 
für das Ablagern oder Vernichten; hierunter fallen auch Kosten für das 

Absperren von Straßen, Wegen und Grundstücken. Hierunter fallen 
nicht Aufräumungskosten für durch Sturm umgestürzte Bäume. Bei 
Versicherungsfällen, die durch die Gefahren oder Gefahrengruppen 

gemäß Ziffer 3.10 bis 3.13 verursacht wurden, werden für das Aufräu-
men der Schadenstätte, soweit diese über das Versicherungsgrund-
stück hinausreicht, die Aufwendungen nur ersetzt, wenn sie für durch 

diesen Vertrag versicherte Sachen entstehen. 
5.3 Bewegungs- und Schutzkosten 
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch ent-

stehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung von versicherten Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder 
geschützt werden müssen. 

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für 
De- oder Remontage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder 
Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnun-

gen. 
5.4 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendun-

gen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls 
für die Wiederherstellung versicherter und vom Schaden betroffener 
Geschäftsunterlagen, serienmäßig hergestellten Programmen, indivi-

duellen Daten und individuellen Programmen anfallen. 
5.5 Kosten durch radioaktive Isotope 
Dies sind Aufwendungen für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolie-

rung radioaktiv verseuchter Sachen sowie Bergungskosten radioaktiver 
Strahler, die durch auf dem Versicherungsgrundstück betriebsbedingt 
vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen und die 

Maßnahmen gesetzlich geboten sind. 
5.6 Feuerlöschkosten 
Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer 

zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte, einschließlich der 
Kosten für Leistungen der Feuerwehr oder anderer im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, soweit diese 

nicht nach den Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwen-
dung und Minderung des Schadens zu ersetzen sind. 
Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen für Leistungen der Feuer-

wehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentli-
chen Interesse kostenfrei zu erbringen sind. 
5.7 Sachverständigenkosten 

Dies sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer gemäß Teil A 
Ziffer 19 - Sachverständigenverfahren - zu tragen hätte. 
Unter der Voraussetzung, dass der entschädigungspflichtige Schaden 

den vereinbarten Betrag übersteigt, ersetzt der Versicherer die durch 
den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten. 
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5.8 Kosten für die Dekontamination von Erdreich 
Dies sind Aufwendungen, die dem Versicherungsnehmer aufgrund 
behördlicher Anordnungen entstehen, um  

5.8.1 innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Erdreich von eige-
nen, gemieteten oder gepachteten Versicherungsgrundstücken zu 
untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;  

5.8.2 den Aushub in die nächstgelegene geeignete und zugelassene 
Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren und dort abzulagern oder 
zu vernichten; 

5.8.3 insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstückes vor 
Eintritt des Versicherungsfalles wiederherzustellen. 
5.8.4 Die Aufwendungen gemäß Ziffer 5.8 werden nur ersetzt, sofern 

die behördlichen Anordnungen 
5.8.4.1 aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die 
vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen wurden; 

5.8.4.2 eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge eines 
Versicherungsfalles entstanden ist; 
5.8.4.3 innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfal-

les ergangen sind. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem 
Versicherer den Zugang einer behördlichen Anordnung ohne Rücksicht 
auf Rechtsmittelfristen unverzüglich zu melden. Die Rechtsfolgen bei 

Verletzung dieser Obliegenheit ergeben sich aus Teil A Ziffer 4. 
5.8.5 Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamina-
tion des Erdreiches erhöht und führt die Mitbeseitigung der bestehen-

den Kontamination zu einem Mehraufwand, so erstattet der Versiche-
rer lediglich den Betrag, der hätte aufgewendet werden müssen, um 
die Kontamination infolge des Versicherungsfalles zu beseitigen. 

Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des 
Erdreiches erhöht und kann die bestehende Kontamination ohne 
Mehraufwand beseitigt werden, erfolgt keine Gegenrechnung der 

fiktiven Kosten.  
5.8.6 Kosten gemäß Ziffer 5.8 gelten nicht als Aufräumungskosten 
gemäß Ziffer 5.2. 

5.9 Kosten für die Beseitigung von Gebäudebeschädigungen 
durch Einbruchdiebstahl oder den Versuch einer solchen Tat 
Dies sind Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an Dächern, 

Decken, Wänden, Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden 
oder Schutzgittern von Gebäuden innerhalb des Versicherungsortes. 
Derartige Aufwendungen gelten nur versichert, wenn die Gefahren-

gruppe gemäß Ziffer 3.5 versichert ist. 
5.10 Schlossänderungskosten 
Dies sind Aufwendungen für Schlossänderungen an den Türen von 

Gebäuden innerhalb des Versicherungsortes, wenn Schlüssel zu diesen 
Türen durch einen Versicherungsfall oder durch eine außerhalb des 
Versicherungsortes begangene Tat der Gefahrengruppe gemäß Ziffer 

3.5 abhandengekommen sind. Derartige Aufwendungen gelten nur 
versichert, wenn die Gefahrengruppe gemäß Ziffer 3.5 versichert ist. 
5.11 Aufwendungen für Miet- oder Pachtverlust 

5.11.1 Dies sind Aufwendungen für Mietausfall oder Pachtausfall, die 
dadurch entstehen, dass der Mieter oder Pächter infolge eines Versi-
cherungsfalles einer versicherten Gefahr kraft Gesetzes oder nach dem 

Miet- oder Pachtvertrag berechtigt ist, die Zahlung der Miete oder 
Pacht oder die fortlaufenden Betriebskosten ganz oder teilweise zu 
verweigern. Darüber hinaus ersetzt der Versicherer auch den Mietaus-

fall oder Pachtausfall oder die fortlaufenden Betriebskosten für Gebäu-
de oder Räume, die zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles nicht 
vermietet oder verpachtet waren, sofern die Vermietung oder Verpach-

tung zu einem späteren, in der Wiederherstellungszeit liegenden 
Termin nachgewiesen wird. 
5.11.2 Dies sind auch Aufwendungen für Nutzungsausfall in Höhe des 

ortsüblichen Mietwertes oder Pachtwertes der Räume, die der Versi-
cherungsnehmer selbst nutzt oder unentgeltlich Dritten überlassen hat 
und infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls 

dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf etwa benutzbar 
gebliebene Räume nicht zugemutet werden kann. 
5.11.3 Der Versicherer haftet für den Ausfallschaden, der innerhalb 

der vereinbarten Haftzeit entsteht. Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des 
Versicherungsfalles. Die Haftzeit beträgt zwölf Monate, soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist. 

5.11.4 Werden die Räume vor Ablauf der vereinbarten Haftzeit wieder 
benutzbar, so endet die Haftzeit zu diesem Zeitpunkt. Endet das Miet-
verhältnis oder Pachtverhältnis infolge eines Versicherungsfalles und 

sind die Räume trotz Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorg-
falt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, wird der 

Mietverlust oder Pachtverlust bis zur Neuvermietung über diesen 
Zeitpunkt hinaus ersetzt, höchstens jedoch für die Dauer der vereinbar-
ten Monate. 

5.12 Kosten aufgrund Schlüsselverlust bei besonderen Behältnis-
sen 
Dies sind Aufwendungen infolge des Abhandenkommens von Schlüs-

seln zu Tresorräumen, mehrwandigen Stahlschränken oder Wert-
schutzschränken der Sicherheitsstufen ab VdS Grad I, die sich inner-
halb des Versicherungsortes befinden. Ersetzt werden Aufwendungen 

für Änderung der Schlösser, Anfertigen neuer Schlüssel sowie für 
unvermeidbares gewaltsames Öffnen und für die Wiederherstellung 
des Behältnisses oder das Schließen dieser Öffnung. Derartige Auf-

wendungen gelten nur versichert, wenn die Gefahrengruppe gemäß 
Ziffer 3.5 versichert ist. 
Voraussetzung für die Ersatzleistung ist das Abhandenkommen infolge 

eines Einbruchdiebstahls oder Raubes im Sinne von Ziffer 3.5. Ein 
Versicherungsfall nach diesem Vertrag ist dagegen nicht Vorausset-
zung. 

5.13 Aufräumungskosten für Bäume 
Dies sind notwendige Aufwendungen für das Entfernen durch Sturm 
umgestürzter Bäume vom Versicherungsgrundstück und das Abfahren 

zum nächsten geeigneten und zugelassenen Ablagerungsplatz und für 
das ablagern oder Vernichten. Derartige Aufwendungen gelten nur 
versichert, wenn die Gefahrengruppe gemäß Ziffer 3.8 versichert ist. 

Aufwendungen für bereits abgestorbene Bäume fallen nicht unter den 
Versicherungsschutz. 
Voraussetzung für die Ersatzleistung ist die Beschädigung durch Sturm 

im Sinne von Ziffer 3.8. Ein Versicherungsfall nach diesem Vertrag ist 
dagegen nicht Voraussetzung. 

6. Versicherbare Sachen 

6.1 Soweit vereinbart, sind die im Versicherungsvertrag bezeich-
neten Positionen Gebäude, Betriebseinrichtung, Vorräte und weitere 

versicherbare Sachen auf Grundlage der folgenden Bestimmungen 
versichert. 
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsneh-

mer Eigentümer oder Besitzer ist oder für diese die Gefahr trägt. 
Die Versicherung für fremdes Eigentum gilt bei beweglichen Sachen für 
Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers. Für die 

Höhe des Versicherungswertes ist nur das Interesse des Versiche-
rungsnehmers maßgebend. 
Daten und Programme sind keine Sachen. 

6.1.1 Position Gebäude 
6.1.1.1 Als Gebäude gelten alle Bauwerke einschließlich Fundamen-
ten, Grund- und Kellermauern, die zur Aufnahme von Menschen, Tieren 

oder Sachen geeignet sind. 
6.1.1.2 Zum Gebäude gehören auch, soweit sie im Eigentum des 
Gebäudeeigentümers stehen 

6.1.1.2.1 Einrichtungen und Einbauten, die nach ihrer baulichen 
Ausführung mit dem Gebäude bleibend verbunden und somit als 
dessen Bestandteil anzusehen sind und dauernd der Benutzung des 

Gebäudes dienen; 
6.1.1.2.2 Grundstücksaufbauten, z. B. Einfriedungen und Hofbefesti-
gungen, Fahnenstangen, Gehsteigbefestigungen, Kaimauern, Kühl-

türme, elektrische unter Putz verlegte Leitungen, Rampen, Schornstei-
ne, Masten, Verbindungsbrücken, Wasserhochbehälter, Werkstraßen; 
6.1.1.2.3 Behälter oder Gruben, sofern in Mauerwerk oder Beton 

ausgeführt; Brunnenanlagen, einschließlich Abdeckungen; 
6.1.1.2.4 Grünanlagen, soweit vereinbart; 
6.1.1.3 Baustoffe und Bauteile, sofern nicht Handelsware, die für den 

Bestand und die Herstellung eines Gebäudes eingefügt oder für den 
Einbau in ein Gebäude bestimmt sind, gelten dem Gebäude zugehörig. 
Sie sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert. 

6.1.1.4 Nicht als Gebäude gelten Baubuden, Traglufthallen, Zelte und 
Ähnliches. 
Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 6.3 bleiben hiervon unberührt. 

6.1.2 Position Betriebseinrichtung 
6.1.2.1 Betriebseinrichtungen sind bewegliche Sachen (einschließlich 
der dazugehörigen Fundamente und Einmauerungen), soweit sie nicht 

unter die Position Gebäude, Position Vorräte, weitere versicherbare 
Sachen oder Kosten fallen. Zur Betriebseinrichtung gehören auch in 
das Gebäude eingefügte oder an das Gebäude angebrachte Sachen, 

die der Versicherungsnehmer als Mieter auf seine Kosten beschafft 
oder übernommen hat. 
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6.1.2.2 Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 6.3 bleiben hiervon unberührt. 
6.1.3 Position Vorräte 
6.1.3.1 Als Vorräte gelten, soweit sie nicht unter weitere versicherbare 

Sachen oder Kosten fallen, Einsatzstoffe, Roh-, Hilfs- und Betriebsstof-
fe, unfertige und fertige Erzeugnisse, Handelsware; Waren von Zuliefe-
rern, Waren für Sozialeinrichtungen, in Bearbeitung oder Reparatur 

genommene Sachen, Verpackungsmaterial, verwertbare Abfälle. 
6.1.3.2 Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 6.3 bleiben hiervon unberührt. 
6.2 Weitere versicherbare Sachen 

6.2.1 Soweit Modelle oder Muster versichert sind, fallen hierunter 
Anschauungsmodelle, Ausstellungsstücke, Muster, Prototypen, typen-
gebundene Fertigungsvorrichtungen. 

6.2.2 Soweit Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen 
versichert sind, so sind nur Sachen die sich im Eigentum der Betriebs-
angehörigen befinden versichert, die sich üblicherweise oder auf 

Verlangen des Arbeitgebers innerhalb des Versicherungsortes befin-
den. Bargeld, Wertpapiere, sonstige Urkunden und sonstige Wertsa-
chen, Kraftfahrzeuge sowie der in Wohnungen befindliche Hausrat sind 

nicht versichert. Schäden an Gebrauchsgegenständen Betriebsangehö-
riger infolge Streik oder Aussperrung sind nicht versichert. 
6.2.3 Soweit Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen oder Besu-

chern versichert sind, sind diese nur in ruhendem Zustand versichert. 
6.2.4 Soweit Bargeld, Wertpapiere, sonstige Urkunden und sonstige 
Wertsachen versichert sind, fallen hierunter 

6.2.4.1 Bargeld, z. B. Banknoten, Münzen, Kreditkarten, Karten mit 
elektronisch gespeichertem Geldguthaben; 
6.2.4.2 Wertpapiere, z. B. Aktien, Obligationen, Pfandbriefe; 

6.2.4.3 sonstige Urkunden, z. B. Briefmarken, Papiere, die ein privates 
Recht verbriefen, Schecks, Sparbücher, Stempelmarken, Versiche-
rungsmarken, Wechsel; 

6.2.4.4 sonstige Wertsachen, z. B. Medaillen; unbearbeitete Edelstei-
ne, Sachen aus Edelmetall, ausgenommen Sachen, die dem Raum-
schmuck dienen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine. 

6.2.4.5 Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 6.3 bleiben hiervon unberührt. 
6.2.5 Soweit Geschäftsunterlagen mitversichert sind, fallen hierunter 
z. B. Akten, Geschäftsbücher, Karteien, Pläne, Zeichnungen und sonsti-

ge Daten und Programme gemäß Ziffer 7.4. 
6.3 Nicht versicherte Sachen 
6.3.1 Besondere Ausschlüsse für die Gefahrengruppe 15 - äußere 

Einwirkung von unbenannten Gefahren - und für die Gefahrengruppe 
16 - weitere unbenannte Gefahren. 
Für die Gefahren oder Gefahrengruppen gemäß Ziffer 3.15 und 3.16 

gelten folgende Sachen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, als 
nicht versichert: 
6.3.1.1 Sachen der maschinellen Einrichtung, die noch nicht betriebs-

fertig aufgestellt oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abge-
schlossen ist; 
6.3.1.2 Kühlgut; 

6.3.1.3 lebende Tiere; lebende Pflanzen im Freien; 
6.3.1.4 Mikroorganismen; 
6.3.1.5 Deponien; 

6.3.1.6 Sachen während des Transportes außerhalb des Versicherung-
sortes; 
6.3.1.7 Anlagen unter Tage; 

6.3.1.8 Straßen, Wege, Tunnel, Brücken, Dämme, Docks, Hafenbecken, 
Kaimauern, Pipelines, Bohranlagen, Brunnen, Becken oder Kanäle, 
Schienen, Verladeeinrichtungen, Kabel, Ausgrabungen oder Deiche, 

sofern diese Sachen öffentlich genutzt werden; 
6.3.1.9 Bargeld, Wertpapiere, sonstige Urkunden, sonstige Wertsa-
chen; 

6.3.1.10Kunstgegenstände; 
6.3.1.11Betriebsstoffe. 
6.3.2 Besondere Ausschlüsse für die Gefahrengruppe 16 - weitere 

unbenannte Gefahren  
Zusätzlich für die Gefahrengruppe gemäß Ziffer 3.16 gelten, sofern 
nicht etwas anderes vereinbart ist, als nicht versichert Gegenstände, 

die wegen ihrer Abnutzung während der Lebensdauer der versicherten 
Sache mehrfach ausgewechselt werden müssen (z. B. Ausmauerungen, 
Auskleidungen, Beschichtungen, Roststäbe und Brennerdüsen von 

Feuerungsanlagen, Formen, Werkzeuge aller Art (z. B. Bohrer, Messer, 
Sägeblätter, Zähne, Scheiben- und Schleifscheiben), Katalysatoren, 
Matrizen, Stempel, Muster- und Riffelwalzen, Siebe, Schläuche, Trans-

portbänder, Raupen, Kabel, Stein- und Betonkübel, Ketten, Seile, Gurte, 
Riemen, Bürsten, Kardenbeläge, Bereifungen, Filtertücher, -einsätze, -

massen, Gummi-, Textil- und Kunststoffbeschläge sowie Kugeln, Pan-
zerungen, Schlaghämmer und Schlagplatten von Zerkleinerungsma-
schinen, Sicherungen, Lichtquellen, Röhren, Zwischenbildträger, Batte-

rien. 
6.3.3 Generell nicht versichert sind 
6.3.3.1 Gewässer, Grund und Boden; 

6.3.3.2 Off-shore-Anlagen, einschließlich dort befindlicher Sachen; 
6.3.3.3 Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufes, einschließlich dort 
befindlicher Sachen; 

6.3.3.4 Gebäude, die nicht bezugsfertig sind oder wegen Umbauarbei-
ten für ihren Zweck nicht mehr benutzbar sind und in diesen Gebäuden 
befindliche Sachen; 

6.3.3.5 Luftfahrzeuge, Wasserfahrzeuge, Raumfahrzeuge oder Satelli-
ten aller Art; 
6.3.3.6 zulassungspflichtige Fahrzeuge oder Anhänger aller Art. 

Dieser Ausschluss gilt nicht für 
6.3.3.6.1 Handelsware; 
6.3.3.6.2 Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen oder Besuchern in 

ruhendem Zustand; 
6.3.3.7 Sachen in dem Umfang, in dem Entschädigung aus einer 
anderen Versicherung erlangt werden kann. 

7. Daten und Programme 

7.1 Schaden am Datenträger 

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Ziffer 7.2 bis 7.4 wird 
nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfüg-
barkeit der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach 

versicherten Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschi-
nenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Programme gespei-
chert waren, verursacht wurde. 

7.2 Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versi-
cherten Sache notwendig sind 
Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten 

Sache notwendigen Daten und Programme im Rahmen der Position, 
der die Sache zuzuordnen ist, für deren Grundfunktion die Daten und 
Programme erforderlich sind. 

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und 
Programme sind System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder 
damit gleichzusetzende Daten. 

7.3 Daten und Programme als Handelsware 
Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf 
bestimmten Datenträger gespeicherten Daten und Programme im 

Rahmen der Position, der der zum Verkauf bestimmte Datenträger 
zuzuordnen ist. 
7.4 Sonstige Daten und Programme 

Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der 
Position Geschäftsunterlagen. 
Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Pro-

gramme, individuelle Programme und individuelle Daten, die weder für 
die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch auf einem 
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind. 

7.5 Ausschlüsse 
7.5.1 Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung 
der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig 

oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der 
Zentraleinheit befinden. 
7.5.2 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Um-

stände keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil 
die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffs-
schutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker 

oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für 
neuerlichen Lizenzerwerb). 

8. Versicherungsort 

8.1 Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungs-
ortes. 

Versicherte Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar 
bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort ent-
fernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem 

Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen, 
sind jedoch mitversichert. Unberührt bleibt jedoch Teil A Ziffer 15 
(keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen). 

8.2 Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Versicherungsgrundstücke einschließlich der 
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8.2.1 sich in unmittelbarer Nähe dieser Grundstücke befindlichen 
vom Versicherungsnehmer genutzten Schaukästen, Vitrinen, Abstell-
plätze und Anschlussgleise; 

8.2.2 Parkplätze, die dem Versicherungsnehmer zur Verfügung 
stehen und entsprechend gekennzeichnet sind. 
8.3 Nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen in Räumen 

der in der Deklaration oder in den Besonderen Vereinbarungen be-
zeichneten Art sind versichert 
8.3.1 Bargeld; 

8.3.2 Wertpapiere; 
8.3.3 sonstige Urkunden; 
8.3.4 sonstige Wertsachen; 

8.3.5 Sachen, für die dies besonders vereinbart ist. 
8.4 Soweit dies vereinbart ist, gelten als Versicherungsort auch 
neu hinzukommende nicht im Versicherungsvertrag bezeichnete 

Versicherungsgrundstücke des Versicherungsnehmers innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, jährlich ein Verzeichnis 

dieser Grundstücke einzureichen. 
8.5 Soweit dies im Rahmen einer besonderen Außenversiche-
rungsvereinbarung vereinbart ist, besteht Versicherungsschutz für 

bewegliche versicherte Sachen, die sich außerhalb des Versicherung-
sortes befinden, auch 
8.5.1 innerhalb der Europäischen Union; 

8.5.2 innerhalb Europas; 
8.5.3 weltweit. 
8.5.4 Ziffer 8.3 bleibt hiervon unberührt. 

8.5.5 Der Versicherungsschutz gemäß Ziffer 8.5 erstreckt sich gene-
rell nicht auf die Gefahren oder Gefahrengruppen gemäß Ziffer 3.10, 
3.15 und 3.16; dies gilt nicht für elektronische oder elektrotechnische 

Anlagen und Geräten, die Betriebseinrichtung gemäß Ziffer 6.1.2 sind. 
8.5.6 Nicht versichert sind Gebrauchsgegenstände von Betriebsan-
gehörigen in deren Wohnräumen. 

8.6 Nicht versichert sind für Risiken im Ausland neben den Scha-
denausschlüssen der Ziffer 3.1 bis 3.18 auch 
8.6.1 in Belgien 

Schäden durch Überschwemmung nach Versagen von Hochwasser-
wehranlagen (Deichbruch, Deichüberflutung). 
Ansprüche, die sich aus der Deckungsverpflichtung für Rettungskosten 

ergeben; 
8.6.2 in den Niederlanden 
Schäden durch Überschwemmung nach Versagen von Hochwasser-

wehranlagen (Deichbruch, Deichüberflutung); 
8.6.3 in Frankreich 
Schäden, die unter die Verordnung Catastrophes Naturelles fallen; 

8.6.4 in Nordirland 
Schäden, die durch Innere Unruhen entstehen; 
8.6.5 in Norwegen 

Schäden, die unter das Gesetz vom 16.6.1989 zur Versicherung von 
Elementargefahren fallen. 
8.6.6 in Spanien 

Schäden, für die das Consorcio de Compensación de Seguros Versiche-
rungsschutz gewährt; 
Schäden, die ein Ereignis verursachen, das zur Erklärung des Notstan-

des (Calamidad nacional) führt, 
8.6.7 in der Schweiz 
Ansprüche, die sich aus der Verordnung über die Elementarschaden-

versicherung vom 18.11.1992 oder aus den Nachfolgeverfügungen 
ergeben; 
8.6.8 in der Türkei 

Schäden durch Erdbeben; 
8.6.9 außerhalb Europas 
8.6.9.1 Schäden durch Erdbeben, Überschwemmung, Vulkanausbruch, 

Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung; 
8.6.9.2 Schäden in Südafrika und Namibia, die aus Gefahren resultie-
ren, welche über die South African Special Risks Insurance Association 

(SASRIA) oder die Namibian SpecialRisks Insurance Association (NAS-
RIA) grundsätzlich versicherbar sind. 

9. Versicherungswert 

9.1 Der Versicherungswert für die Position Gebäude gemäß Ziffer 
6.1.1, die Position Betriebseinrichtung gemäß Ziffer 6.1.2 und für die 

weiteren versicherbaren Sachen Modelle oder Muster gemäß Ziffer 

6.2.1 sowie Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen gemäß 
Ziffer 6.2.2, soweit nicht Kunstgegenstand, ist 
9.1.1 der Neuwert 

Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektenge-
bühren sowie sonstiger Konstruktions- Planungs- und Baunebenkos-
ten oder der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und 

Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzu-
stellen. 
Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen, die 

dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung der Sachen in dersel-
ben Art und Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht mög-
lich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die 

Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe-
kommen. 
Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch behördliche 

Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass 
Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben 
Art und Güte wiederhergestellt werden dürfen, es sei denn, dass diese 

Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berücksich-
tigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den Vereinbarun-

gen zu den versicherten Mehrkosten gemäß Ziffer 4.3. 
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versi-
cherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 

sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz 
für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Mehrkosten gemäß Ziffer 4.3 

9.1.2 der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist 
oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neuwert weniger 
als 40 % des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).  

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache durch einen Abzug 
entsprechend ihres insbesondere durch den Abnutzungsgrad be-
stimmten Zustandes; 

9.1.3 der gemeine Wert, falls eine Sache für ihren Zweck allgemein 
oder in Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden 
ist oder, soweit diese Sache vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des 

Versicherungsfalles als ausrangiert gekennzeichnet war.  
Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Ver-
kaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial. 

9.2 Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die 
nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, 
entweder der Zeitwert gemäß Ziffer 9.1.2 oder unter den dort genann-

ten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Ziffer 9.1.3. 
9.3 Der Versicherungswert für die Position Vorräte gemäß Ziffer 
6.1.3 ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und 

Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der 
niedrigere Betrag. 
Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Versiche-

rungsfalls und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der 
Vorräte sind nicht zu berücksichtigen. Versicherungsschutz für diese 
Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten 

Mehrkosten gemäß Ziffer 4.3. 
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufs-
preis, bei nicht fertig hergestellten eigenen Erzeugnissen durch den 

erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse. 
Für verkaufte, selbst hergestellte, lieferungsfertige Erzeugnisse ist der 
Versicherungswert der vereinbarte Verkaufspreis, abzüglich der durch 

die Nichtlieferung ersparten Kosten. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Käufer zum vereinbarten Preis beliefert. 
9.4 Der Versicherungswert von Wertpapieren gemäß Ziffer 6.2.4.2 

ist 
9.4.1 bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs 
am Tag der jeweils letzten Notierung aller amtlichen Börsen der Bun-

desrepublik Deutschland; 
9.4.2 bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 
9.5 Der Versicherungswert von sonstigen Urkunden gemäß Ziffer 

6.2.4.3 ist der bezifferte Betrag (bei Sparbüchern der Betrag des Gut-
habens). 
9.6 Versicherungswert von nicht baulichen Grundstücksbestand-

teilen ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, der gemeine Wert 
gemäß Ziffer 9.1.3 Absatz 2. 
9.7 Versicherungswert von Kraftfahrzeugen von Betriebsangehöri-

gen und Besuchern ist der Zeitwert gemäß Ziffer 9.1.2 Absatz 2. 
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9.8 Der Versicherungswert von Kunstgegenständen ist, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist, der Preis für das Anfertigen einer 
qualifizierten Kopie. 

10. Entschädigungsberechnung; Unterversicherung 

10.1 Der Versicherer ersetzt 

10.1.1 bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen den Versi-
cherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; 
10.1.2 bei beschädigten versicherten Sachen die notwendigen Repa-

raturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich 
einer durch den Versicherungsfall etwa entstandenen und durch die 
Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch 

der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. 
10.2 Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch vor-
handene und technisch brauchbare Sachsubstanz der versicherten und 

vom Schaden betroffenen Sache für die Wiederherstellung nicht wie-
derverwendet werden darf, werden bei der Entschädigungsberechnung 
gemäß Ziffer 10.1 berücksichtigt, soweit  

10.2.1 es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor 
Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden oder  
10.2.2 nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung 

der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise 
untersagt war. 
Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, 

die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden be-
troffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in 
derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden 

darf, werden im Rahmen der Entschädigungsberechnung gemäß Ziffer 
10.1.1 nicht ersetzt, es sei denn, dass diese Mehrkosten als Technolo-
giefortschritt im Versicherungswert zu berücksichtigen sind. 

10.3 Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschä-
digungsberechnung gemäß Ziffer 10.1 und Ziffer 10.2 angerechnet. 
10.4 Handelt es sich bei den vom Schaden betroffenen Gegenstän-

den um Sachen, die zu anderen gehören (komplementäre Güter), so 
wird im Versicherungsfall auch ein eventueller Minderwert der unbe-
schädigten Sachen (z. B. unbeschädigte Maschinenfundamente) ent-

schädigt. Maßgebend ist die kleinste funktionale und austauschbare 
Einheit. Dies gilt ebenfalls für nicht mehr verwendbare Zusatzgeräte 
und Reserveteile versicherter Sachen. 

10.5 Versicherungsschutz für versicherte Kosten, versicherte Mehr-
kosten und versicherbare Kosten besteht gemäß Ziffer 4.1 bis Ziffer 5.  
10.5.1 Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Entschädi-

gung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 
10.6 Neuwertanteil 
Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versiche-

rungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwert über-
steigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er inner-
halb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicherge-

stellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um  
10.6.1 Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisheri-
gen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bishe-

rigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertre-
ten, so genügt es, wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird; auch in diesem 

Fall bleibt es bei dem Entschädigungsbetrag, der bei einer Wiederher-
stellung an der bisherigen Stelle entstanden wäre; 
10.6.2 bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhandenge-

kommen sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand 
wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers 
genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschi-

nen können Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren 
Betriebszweck derselbe ist; 
10.6.3 bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzu-

stellen. 
10.7 Zeitwertschaden 
10.7.1 Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandenge-

kommenen Sachen gemäß den Bestimmungen über den Versiche-
rungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten 
einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur 

der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erhöht würde.  
10.7.2 Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstü-

cke, ferner typengebundene Fertigungsvorrichtungen versichert sind, 
erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung für 

diese Sachen, der den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, 
soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen 
gemäß Ziffer 10.6.2 oder Ziffer 10.6.3 erfüllt sind und die Wiederher-

stellung notwendig ist. 
10.8 Unterversicherung 
10.8.1 Ist die Versicherungssumme einschließlich vereinbarter Vor-

sorgesummen niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung. 
Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung gemäß Ziffer 

10.1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungs-
wert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:  
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungs-

summe dividiert durch den Versicherungswert. 
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten 
Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, so werden bei Ermittlung des 

Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen höchstens diese 
Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versiche-
rungswert eine Unterversicherung, so wird die Entschädigung gemäß 

Ziffer 10.1 entsprechend gekürzt. 
10.8.2 Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position 
gesondert festzustellen. 

10.8.3 Die Bestimmungen über den Selbstbehalt gemäß Ziffer 10.10 
und Entschädigungsgrenzen gemäß Ziffer 12.1 bis Ziffer 12.3 sind im 
Anschluss an Ziffer 10.8.1 und Ziffer 10.8.2 anzuwenden.  

10.9 Versicherung auf Erstes Risiko 
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko verein-
bart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berück-

sichtigt. 
10.10 Selbstbehalt 
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten 

Selbstbehalt gekürzt. 
Die Bestimmungen über die Entschädigungsbegrenzungen gemäß 
Ziffer 12 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden. 

10.11 Umsatzsteuer 
Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer 
vorsteuerabzugsberechtigt ist. 

Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer 
tatsächlich nicht gezahlt hat. 

11. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

11.1 Fälligkeit der Entschädigung 
11.1.1 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 

Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-

dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage 
der Sache mindestens zu zahlen ist. 
11.1.2 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-

schädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber 
dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

11.1.3 Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschä-
digung für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen, Ausstellungsstü-
cke sowie typengebundene, Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nach-

dem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nach-
weis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung sichergestellt hat. 

11.2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteiles 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer 
gemäß Ziffer 11.1.2 oder 11.1.3 geleisteten Entschädigung verpflichtet, 

wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers 
nicht innerhalb einer vom Versicherer zu bestimmenden, angemesse-
nen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

11.3 Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 
eine weitergehende Zinspflicht besteht. 

11.3.1 Die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Meldung des Schadens geleistet wird - seit Anzeige des 
Schadens zu verzinsen. 

11.3.2 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versiche-
rungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wieder-

beschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachge-
wiesen hat. 
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11.3.3 Der Zinssatz beträgt 4 % pro Jahr. 
11.3.4 Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
11.4 Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffer 11.1; Ziffer 11.3.1 und 
11.3.2 ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermit-

telt oder nicht gezahlt werden kann. 
11.5 Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

11.5.1 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen; 
11.5.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 

Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalles noch nicht abgeschlossen ist; 
11.5.3 eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte. 

12. Entschädigungsbegrenzungen 

Die Gesamtentschädigung setzt sich aus dem Sachschaden und dem 
Kostenschaden zusammen und ist wie folgt begrenzt. 
12.1 Allgemeine Entschädigungsbegrenzung 

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens 
12.1.1 bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme für 
die versicherten Sachen und 

12.1.2 bis zu den vereinbarten Versicherungssummen/Entschädi-
gungsbegrenzungen gemäß Übersicht der zusätzlichen Einschlüsse, 
für die 

12.1.2.1 weiteren versicherten Sachen, 
12.1.2.2versicherten Kosten. 
12.2 Entschädigungsbegrenzung bei vereinbarter Höchstentschä-

digung je Versicherungsfall 
12.2.1 Ist für einzelne Gefahren oder Gefahrengruppen eine Höchs-
tentschädigung je Versicherungsfall festgelegt, so ist insoweit die 

Gesamtentschädigung je Versicherungsfall auf diesen Betrag begrenzt. 
Soweit im Versicherungsfall unterschiedliche Höchstentschädigungen 
für einzelne Gefahren oder Gefahrengruppen zur Anwendung kommen, 

gilt die für die auslösende Gefahr vereinbarte Höchstentschädigung. 
12.2.2 Ist für einzelne Positionen, Positionsgruppen, weitere versi-
cherte Sachen oder Kosten eine Entschädigungsbegrenzung je Versi-

cherungsfall festgelegt, so ist insoweit die Entschädigung für diese 
Positionen, Positionsgruppen, weitere versicherte Sachen oder Kosten 
je Versicherungsfall auf diesen Betrag begrenzt. 

12.3 Entschädigungsbegrenzung je vereinbarter Jahreshöchstent-
schädigung 
Ist für einzelne Gefahren, Gefahrengruppen, Positionen oder Positi-

onsgruppen eine Jahreshöchstentschädigung festgelegt, so ist die 
Gesamtentschädigung auf jeweils diesen Betrag begrenzt und beinhal-
tet alle versicherten Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr 

beginnen. 
Soweit im Versicherungsfall unterschiedliche Jahreshöchstentschädi-
gungen zur Anwendung kommen, gilt die für die auslösende Gefahr 

vereinbarte Jahreshöchstentschädigung. 
12.4 Zusammentreffen von unterschiedlichen Entschädigungsbe-
grenzungen 

Bei Zusammentreffen von unterschiedlichen Entschädigungsbegren-
zungen gemäß Ziffer 12.1 oder 12.2 ist der niedrigere Betrag maßge-
bend. 

Die Jahreshöchstentschädigung gemäß Ziffer 12.3 darf nicht über-
schritten werden. 

13. Wiederherbeigeschaffte Sachen 

13.1 Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt, so 
hat der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer unverzüglich 

schriftlich anzuzeigen. 
13.2 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandenge-
kommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle bedingungsgemäße 

Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den 
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei 
Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für 

diese Sache gewährte Abschlagszahlung oder eine gemäß Ziffer 10.8 
vorläufig auf den Zeitwertschaden oder auf den gemeinen Wert be-
schränkte Entschädigung zurückzuzahlen. 

13.3 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandenge-
kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-

schädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden 
ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzah-
len oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der 

Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers 
auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht 

auf den Versicherer über. 
13.4 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandenge-
kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-

schädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den 
Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer die 
Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. 

Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der 
Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer 

öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich 
der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von 
ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht. 

13.5 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn 
der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder 
zu beschaffen. 

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt 
worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und 
Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch 

kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit 
ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein 
Zinsverlust entstanden ist. 

13.6 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte 
Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, 
das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit 

Bezug auf diese Sache zustehen. 
13.7 Sind wieder herbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, so 
kann der Versicherungsnehmer Entschädigung gemäß Ziffer 10.1.1 

auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen gemäß Ziffer 
13.2 bis 13.4 bei ihm verbleiben. 
13.8 Unter Berücksichtigung der Interessen des Versicherungs-

nehmers erfolgt die Entscheidung über die Verwertung beschädigter 
oder wieder herbeigeschaffter Waren in beiderseitigem Einvernehmen. 
Der erzielte Verkaufserlös aus der Verwertung ist auf die Entschädi-

gung des Versicherers anzurechnen. 

C. Ertragsausfallversicherung 

1. Abweichende Vertragsgrundlagen 

Sofern sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas anderes 

ergibt, gelten 
- Teil A - Allgemeine Vertragsbestimmungen 
- Teil B - Sachversicherung 

auch für die Ertragsausfallversicherung. 

2. Versicherbare Gefahren und Schäden; Haftzeit 

Die versicherten Gefahren und Schäden ergeben sich aus den Angaben 
zu den vereinbarten Gefahrengruppen/Gefahren, deren Entschädi-
gungsbegrenzungen und Selbstbeteiligungen. 

2.1 Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers durch einen 
Sachschaden an einer dem Betrieb dienenden Sache unterbrochen, so 
ersetzt der Versicherer nach den folgenden Bestimmungen den danach 

entstehenden Unterbrechungsschaden. 
Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung oder, soweit verein-
bart, das Abhandenkommen einer dem Betrieb dienenden Sache durch 

eine vereinbarte Gefahr/Gefahrengruppe. 
2.2 Unterbrechungsschaden ist 
2.2.1 der entgehende Betriebsgewinn und der Aufwand an fortlau-

fenden Kosten in dem versicherten Betrieb, sofern sich der Sachscha-
den auf einem Grundstück ereignet hat, das in diesem Vertrag als 
Versicherungsort bezeichnet ist oder soweit dies besonders vereinbart 

ist, sich auf einem Betriebsgrundstück ereignet hat,  
2.2.1.1 eines mit dem Versicherungsnehmer durch Zulieferung von 
Produkten in laufender Geschäftsverbindung stehenden Unterneh-

mens (Zulieferer-Rückwirkungsschaden); 
2.2.1.2 eines mit dem Versicherungsnehmer durch Abnahme von 
Produkten in laufender Geschäftsverbindung stehenden Unterneh-

mens (Abnehmer-Rückwirkungsschaden); 
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2.2.1.3 eines mit dem Zulieferer des Versicherungsnehmers durch 
Zulieferung von Produkten in laufender Geschäftsverbindung stehen-
den Unternehmens (erweiterter Zulieferer-Rückwirkungsschaden); 

2.2.1.4 eines mit dem Abnehmer des Versicherungsnehmers durch 
Abnahme von Produkten in laufender Geschäftsverbindung stehenden 
Unternehmens (erweiterter Abnehmer-Rückwirkungsschaden). 

2.2.1.5 Die Ziffer 2.2.1.1 bis 2.2.1.4 finden keine Anwendung auf einen 
durch Terrorakte verursachten Versicherungsfall gemäß Teil B, Ziffer 
3.17. 

2.3 Der Versicherer haftet nicht, soweit der Unterbrechungsscha-
den vergrößert wird 
2.3.1 durch außergewöhnliche, während der Unterbrechung oder 

Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse; 
2.3.2 durch behördlich angeordnete Wiederaufbau-, Wiederherstel-
lungs- oder Betriebsbeschränkungen, soweit sich die behördlichen 

Anordnungen auf die dem Betrieb dienenden Sachen beziehen, die 
nicht von einem Versicherungsfall betroffen sind; 
2.3.3 durch Anordnungen, die vor Eintritt des Sachschadens erfolgt 

sind; 
2.3.4 durch behördliche Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkun-
gen, aufgrund derer die Wiederherstellung des Betriebes nur an ande-

rer Stelle erfolgen darf und er bei Wiederherstellung an der bisherigen 
Stelle nicht entstanden wäre; 
2.3.5 durch Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen von 

Urkunden, Plänen, Zeichnungen, Lochkarten, Magnetbändern oder 
sonstigen Datenträgern, Geschäftsbüchern oder Schriften, wenn von 
diesen Unterlagen oder Datenträgern keine Kopien vorhanden sind 

oder vorhandene Kopien nicht so aufbewahrt sind, dass sie im Falle 
eines Sachschadens nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder 
beschädigt werden oder abhandenkommen können. 

Soweit die Vereinbarung zur "Mitversicherung nicht duplizierter Daten-
träger" getroffen wurde, wird sich der Versicherer auf sein Kündigungs-
recht nach Teil A Ziffer 3.3 nicht berufen und bei grob fahrlässiger 

Verletzung der Sicherheitsvorschriften über die Sicherung und Verwah-
rung von Daten und Programmen, die der Versicherungsnehmer nach 
Teil A Ziffer 4.1.2.2 einzuhalten hat, auf sein Recht auf vollständige 

oder teilweise Leistungsfreiheit gemäß Teil A Ziffer 3.5 bis zur Höhe der 
vereinbarten Entschädigungsgrenze verzichten.  
Für den über diese Entschädigungsgrenze hinausgehenden Ertrags-

ausfallschaden finden die Regelungen zur vollständigen oder teilwei-
sen Leistungsfreiheit gemäß Teil A Ziffer 4.1 jedoch uneingeschränkt 
Anwendung; 

2.3.6 dadurch, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung zerstörter, beschädigter oder abhand-
engekommener Sachen, Daten oder Programme nicht rechtzeitig 

genügend Kapital zur Verfügung steht. 
2.4 Der Versicherer haftet nicht für Unterbrechungsschäden durch 
Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen von Daten oder 

Informationen aller Art, es sei denn, die Zerstörung, die Beschädigung 
oder das Abhandenkommen sind Folge eines dem Grunde nach er-
satzpflichtigen Versicherungsfalles gemäß Teil B an dem Datenträger, 

auf dem sie gespeichert waren. 
2.5 Die Haftzeit legt den maximalen Zeitraum fest, für welchen der 
Versicherer Entschädigung für den Ertragsausfallschaden leistet. Die 

Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Die Haftzeit beträgt 
zwölf Monate, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Für Gehälter 
und Löhne kann bei Zugrundelegung der Jahressummen eine kürzere 

Haftzeit vereinbart werden.  
Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 Kalender-
tage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von zwölf Monaten verein-

bart, so beträgt die Haftzeit ein volles Kalenderjahr. 
2.6 Für nicht erhebliche Unterbrechungen, deren Folgen sich im 
Betrieb ohne wesentliche Aufwendungen wieder einholen lassen, 

haftet der Versicherer nicht. 

3. Versicherte Kosten 

3.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen 
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten 

durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.  
3.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in 

seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer 
Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nach-

träglichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und 
erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versiche-
rers erfolgten. 

3.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann 
er auch den Aufwendungsersatz gemäß Ziffer 3.1 und 3.2 entspre-
chend kürzen. 

3.4 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädi-
gung betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je 
vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf 

Weisung des Versicherers entstanden sind. 
3.5 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

3.6 Nicht versichert sind Aufwendungen  
3.6.1 für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die 
im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 

Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden; 
3.6.2 soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für den Versiche-
rungsnehmer Nutzen entsteht; 

3.6.3 soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden, die nicht versi-
chert sind oder 
3.6.4 zur Beseitigung des Sachschadens. 

4. Versicherbare Kosten 

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer auch die nachfolgend 

genannten, infolge eines Versicherungsfalles, tatsächlich entstande-
nen notwendigen Aufwendungen. 
4.1 Sachverständigenkosten 

Dies sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer gemäß Teil A 
Ziffer 19 zu tragen hätte. 
Unter der Voraussetzung, dass der entschädigungspflichtige Unterbre-

chungsschaden den vereinbarten Betrag übersteigt, ersetzt der Versi-
cherer die durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten. 
4.2 Zusätzliche Standgelder und ähnliche Aufwendungen 

Dies sind Aufwendungen, die anfallen, weil infolge eines Sachschadens 
gemäß Teil B Lagerflächen nicht mehr zur Verfügung stehen oder 
Transportmittel nicht mehr entladen werden können. 

4.3 Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen 
Dies sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass von dem Sach-
schaden gemäß Teil B nicht betroffene Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe oder 

unfertige Erzeugnisse infolge eines Unterbrechungsschadens vom 
Versicherungsnehmer nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet 
werden können. 

4.4 Vertragsstrafen 
Dies sind vor Eintritt eines Sachschadens gemäß Teil B vertraglich 
vereinbarte Leistungen wegen Nichterfüllung von Liefer- und Abnah-

meverpflichtungen. 
4.5 Mehrkosten 
4.5.1 Dies sind zeitabhängige Aufwendungen, die im Betrieb des 

Versicherungsnehmers normalerweise nicht entstehen und nach ei-
nem Versicherungsfall zur Fortführung des versicherten Betriebes oder 
Sicherung seiner zukünftigen Leistung aufgewendet werden müssen. 

Hierunter fallen keine Schadenminderungsaufwendungen gemäß Ziffer 
3.1 und keine versicherbaren Kosten gemäß Ziffer 4.1 bis 4.4. 
4.5.2 Zeitabhängige Mehraufwendungen sind insbesondere 

4.5.2.1 Maßnahmen zur Erhaltung von Marktanteilen; 
4.5.2.2 Inanspruchnahme von Lohn- oder Dienstleistungen; 
4.5.2.3 Benutzung fremder Grundstücke, Gebäude, Räume, Anlagen 

und Einrichtungen; 
4.5.2.4 vorübergehende Installation von Telefon-, Fernschreib- und 
EDV-Einrichtungen; 

4.5.2.5 Einstellung von Personal; 
4.5.2.6 Inanspruchnahme von zusätzlichen Transporten und Beförde-
rungen des Personals. 

5. Versicherbarer Gewinn und versicherbare fortlaufende 

Kosten 

5.1 Soweit vereinbart, sind die im Versicherungsvertrag bezeich-
neten Positionen Betriebsgewinn und fortlaufende Kosten einschließ-
lich Gehälter, Löhne der Facharbeiter, Löhne der Nichtfacharbeiter, 

Provisionen und sonstige Bezüge der vertraglichen Vertreter sowie 
sonstige Erträge auf Grundlage der folgenden Bestimmungen versi-
chert. 

5.1.1 Position Betriebsgewinn und fortlaufende Kosten 
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5.1.1.1 Der Betriebsgewinn ergibt sich aus dem Nettoumsatz der im 
versicherten Betrieb hergestellten Erzeugnisse und gehandelten Wa-
ren sowie dem Gewinn aus Dienstleistungen. 

5.1.1.2 Soweit sie nicht unter die Positionen Gehälter, Löhne der 
Facharbeiter, Löhne der Nichtfacharbeiter, Provisionen und sonstige 
Bezüge der vertraglichen Vertreter sowie sonstige Erträge fallen, sind 

die fortlaufenden Kosten Aufwand, der trotz einer Betriebsunterbre-
chung regelmäßig entsteht. 
Zu dem Aufwand an fortlaufenden Kosten gehören auch freiwillige 

Aufwendungen zur Altersversorgung und zur Unterstützung von Be-
triebsangehörigen, Aufsichtsratbezüge, Schenkungen, Spenden und 
freiwillige Wohlfahrtsleistungen, Tantiemen für Aufsichtsrat, Vorstand 

und Betriebsangehörige. 
5.1.2 Position Gehälter, Position Löhne der Facharbeiter, Position 
Löhne der Nichtfacharbeiter 

Zu den Kosten für Gehälter, Löhne der Facharbeiter, Löhne der Nicht-
facharbeiter gehören Jahresbruttogehälter und -löhne einschließlich 
Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialabgaben, Berufsgenos-

senschaftsbeiträge, freiwillige soziale Leistungen, Beiträge zur Famili-
enausgleichskasse, Zulagen für Akkord-, Überstundenarbeit und Feier-
tagsschichten, Leistungsbeiträge, vertraglich vereinbarte oder aus 

einem anderen Rechtsgrund regelmäßig gewährte Bezüge, wie Gratifi-
kationen, Urlaubsgelder und Sachleistungen. 
5.1.3 Position Provisionen und sonstige Bezüge der vertraglichen 

Vertreter 
Zu den fortlaufenden Kosten für Provisionen und sonstige Bezüge der 
vertraglichen Vertreter gehören Baraufwendungen und Sachleistun-

gen, vertraglich garantierte Provisionen und sonstige garantierte 
Bezüge, umsatzabhängige Provisionen und sonstige umsatzabhängige 
Bezüge. 

5.1.4 Position Sonstige Erträge 
Zu den sonstigen Erträgen gehören regelmäßige Erträge (z. B. aus der 
Vermietung von Wohnraum), die nicht im Betriebsgewinn gemäß Ziffer 

5.1.1.1 enthalten sind. 
5.2 Positionen mit einer Haftzeit gelten als eine Position. 
5.3 Generell nicht versichert sind: 

5.3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für 
bezogene Waren, soweit es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebs-
erhaltung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für Energiefremd-

bezug handelt; 
5.3.2 Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle; 
5.3.3 Ausgangsfrachten, soweit keine fortlaufenden vertraglichen 

Zahlungsverpflichtungen entgegenstehen, und Paketporti; 
5.3.4 umsatzabhängige Versicherungsbeiträge; umsatzabhängige 
Lizenzgebühren und umsatzabhängige Erfindervergütungen; 

5.3.5 Gewinne und der Aufwand an fortlaufenden Kosten, die mit 
dem Fabrikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammen-
hängen, beispielsweise aus Kapital-, Spekulations- oder Grundstücks-

geschäften. 

6. Beitragsrückgewähr 

6.1 War der Versicherungswert für die abgelaufene Versiche-
rungsperiode niedriger als die Versicherungssumme und meldet der 
Versicherungsnehmer dies dem Versicherer innerhalb von sechs Mona-

ten nach Ablauf der Versicherungsperiode, so wird, wenn nicht etwas 
anderes vereinbart ist, der auf den Mehrbetrag der Versicherungs-
summe gezahlte Beitrag bis zu einem Drittel des Jahresbeitrages 

rückvergütet. 
Ist die Versicherungssumme während der Versicherungsperiode geän-
dert worden, so gilt als Versicherungssumme die Jahresdurch-

schnittssumme, die sich aus den jeweiligen Versicherungssummen 
unter Berücksichtigung der Zeiträume ergibt, in denen sie gegolten 
haben. 

Der Versicherungswert ist für jede Position gesondert zu melden. 
Beträgt die Haftzeit über 12 bis 24 Monate, so muss die Meldung nach 
Ablauf des Versicherungsjahres den Betriebsgewinn und die erwirt-

schafteten Kosten der letzten 24 Monate enthalten. 
6.2 Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalles gemeldete 
Betrag niedriger als der Versicherungswert der Versicherungsperiode, 

für die die Meldung abgegeben wurde, so wird der Schaden nur antei-
lig ersetzt. Es wird nur der Teil des Schadens ersetzt, der sich zum 
ganzen Schaden verhält wie der gemeldete Betrag zum tatsächlichen 

Versicherungswert, höchstens jedoch zu der vereinbarten Versiche-

rungssumme der Versicherungsperiode, für das die Meldung abgege-
ben wurde. 
Eine bestehende Unterversicherung führt zu einer zusätzlichen Kür-

zung der Entschädigung.  
Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft 
macht, dass weder er selbst noch die jeweils damit betraute Hilfsper-

son die unrichtige Meldung verschuldet hat. 
6.3 Ist die Versicherungssumme während des abgelaufenen Versi-
cherungsjahres geändert worden, so gilt als Versicherungssumme im 

Sinne der Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 die Jahresdurchschnittssumme, die 
sich aus den jeweiligen Versicherungssummen unter Berücksichtigung 
der Zeiträume errechnet, in denen sie gegolten haben. 

7. Entschädigungsberechnung, Versicherungswert, Bewer-

tungszeitraum, Unterversicherung, Nachhaftung 

7.1 Ersetzt werden unter Berücksichtigung der Entschädigungs-
begrenzungen (Teil B, Ziffer 12 gilt sinngemäß) soweit vereinbart, 
7.1.1 der Betriebsgewinn; 

7.1.2 der Aufwand an fortlaufenden Kosten, insbesondere 
7.1.3 Gehälter; 
7.1.4 Löhne der Facharbeiter; 

7.1.5 Löhne der Nichtfacharbeiter; 
7.1.6 sonstige Erträge, soweit vereinbart; 
7.1.7 versicherte Kosten gemäß Ziffer 4, 

die der Versicherungsnehmer infolge der Betriebsunterbrechung nicht 
erwirtschaften konnte, wobei alle Umstände zu berücksichtigen sind, 
die den Gang und das Ergebnis des Betriebes während des Bewer-

tungszeitraumes günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, 
wenn die Unterbrechung nicht eingetreten wäre. Zu den zu berücksich-
tigenden Umständen zählen auch verzögerte oder beeinträchtigte 

Inbetriebnahmen. 
Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach Ablauf des Bewertungszeitrau-
mes als Folge der Unterbrechung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind 

in billiger Weise zu berücksichtigen (Bereicherungsverbot). 
7.2 Der Aufwand an Kosten gemäß Ziffer 7.1.2 wird nur ersetzt, 
soweit er rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und 

soweit er ohne die Unterbrechung erwirtschaftet worden wäre. 
Als Aufwand an fortlaufenden Kosten gelten auch 
7.2.1 Personalkosten in Form von freiwilligen Zuwendungen, soweit 

sie regelmäßig gezahlt worden sind; 
7.2.2 Mieten und Pachten ungeachtet § 536 BGB, wenn der Versiche-
rungsnehmer diese ungekürzt an die Vermieter/Verpächter weitergibt; 

7.2.3 Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen und Einrichtungen 
insoweit, als sie auf vom Schaden nicht betroffene Teile des versicher-
ten Betriebes entfallen. 

Abschreibungen auf vom Schaden nur zum Teil betroffene Gebäude, 
Maschinen oder Einrichtungen werden im Verhältnis des unbeschädig-
ten Teils zum Gesamtwert entschädigt. 

7.3 Maßgebend für den Versicherungswert im Schadensfall sind 
der Betriebsgewinn und der Aufwand an fortlaufenden Kosten, die der 
Versicherungsnehmer ohne Unterbrechung des Betriebes in dem 

Bewertungszeitraum erwirtschaftet hätte. 
7.4 Der Bewertungszeitraum umfasst zwölf Monate bei einer 
Haftzeit bis zu 12 Monaten, 24 Monate bei einer Haftzeit über 12 bis 

24 Monate. Er endet zu dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbre-
chungsschaden nicht mehr entsteht, spätestens jedoch mit dem Ablauf 
der Haftzeit. 

7.5 Ist bei Eintritt des Unterbrechungsschadens die Versiche-
rungssumme zuzüglich einer vereinbarten Nachhaftung niedriger als 
ihr Versicherungswert, so wird nur der Teil des Schadens ersetzt, der 

sich zum ganzen Unterbrechungsschaden verhält wie die Versiche-
rungssumme zuzüglich einer vereinbarten Nachhaftung zum Versiche-
rungswert. 

7.6 Soweit dies in der Deklaration zur Ertragsausfallversicherung 
vereinbart ist, haftet der Versicherer über die vereinbarte Versiche-
rungssumme hinaus für den vereinbarten Prozentsatz (Nachhaftung). 

Dies gilt nicht für vereinbarte Entschädigungsbegrenzungen und 
Versicherungssummen auf erstes Risiko (erste Gefahr). 
Für die Nachhaftung gilt: 

7.6.1 Das Versicherungsjahr hat dem Geschäftsjahr zu entsprechen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens sechs Monate 
nach Ablauf eines Versicherungsjahres zu melden, welchen Betriebs-

gewinn und welche Kosten er im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirt-
schaftet hat. Wird die Versicherungssumme überschritten, so ist der 
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Beitrag für die überschießende Summe bis zur Höhe der vereinbarten 
Nachhaftung nachzuentrichten. 
Ist die Versicherungssumme im abgelaufenen Versicherungsjahr ge-

ändert worden, so gilt als Versicherungssumme die Jahresdurch-
schnittssumme, die sich aus den jeweiligen Versicherungssummen 
unter Berücksichtigung der Zeiträume errechnet, in denen sie gegolten 

haben. 
7.6.2 Erfolgt keine fristgerechte Meldung, wird für das abgelaufene 
Versicherungsjahr die Versicherungssumme bzw. die sich ergebende 

Jahresdurchschnittssumme zuzüglich Nachhaftung abgerechnet. 
7.6.3 Soweit überjährige Haftzeiten vereinbart sind, ist die Meldung 
des Betriebsgewinnes und der erwirtschafteten Kosten statt für das 

abgelaufene Geschäftsjahr für die mit Ende dieses Geschäftsjahres 
abgelaufenen 24 Monate abzugeben. 

8. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

8.1 Fälligkeit der Entschädigung 
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versiche-

rers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 
Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unterbrechung und 
nach Ablauf jedes weiteren Monats möglich ist, den Betrag festzustel-

len, den der Versicherer für die verflossene Zeit der Unterbrechung 
mindestens zu vergüten hat, kann der Versicherungsnehmer verlan-
gen, dass ihm dieser Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung 

gezahlt wird. 
8.2 Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 

eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
8.2.1 die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem Zeit-
punkt, von dem an ein Unterbrechungsschaden nicht mehr entsteht, zu 

verzinsen; maßgebend ist der frühere Zeitpunkt; 
8.2.2 der Zinssatz beträgt 4 % pro Jahr; 
8.2.3 die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

8.3 Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffer 8.1 und Ziffer 8.2.1 ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 

Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann. 
8.4 Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
8.4.1 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen; 

8.4.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalles noch nicht abgeschlossen ist; 

9. Umfang der Feststellung der Sachverständigen zum Sach-

verständigenverfahren 

9.1 Teil A, Ziffer 19 gilt sinngemäß. 
9.2 In Erweiterung zu Teil A, Ziffer 19 gilt Folgendes: 
Die Feststellung der Sachverständigen muss, wenn beide Parteien sich 

hierüber nach Eintritt eines Unterbrechungsschadens nicht anders 
einigen, insbesondere Folgendes ergeben: 
9.2.1 Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäfts-

jahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und für das vorausge-
gangene Geschäftsjahr; 
9.2.2 eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der sich ergibt, wie 

sich das Geschäft während des Bewertungszeitraumes ohne Unterbre-
chung des Betriebes gestaltet hätte; 
9.2.3 eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der sich ergibt, wie 

sich das Geschäft während des Bewertungszeitraumes infolge der 
Unterbrechung gestaltet hat; 
9.2.4 ob und in welcher Weise Umstände, welche die Entschädi-

gungspflicht des Versicherers beeinflussen, bei Feststellung des Un-
terbrechungsschadens berücksichtigt worden sind. 
9.2.5 Bei Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen sind alle 

Kosten, unter Kennzeichnung der im Bewertungszeitraum fortlaufen-
den Kosten, gesondert auszuweisen. 
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A. Allgemeine Bestimmungen 

1. Rechtlich selbstständige Verträge (Bündelung) 

In Abänderung zu SVIP-ABS Teil A Ziffer 1 handelt es sich um eine 
gebündelte Versicherung. Die versicherte Gefahr/Gefahrengruppe - im 
Einzelnen gemäß Teil B Sachversicherung und/oder Teil C Ertragsaus-

fallversicherung - stellt jeweils einen rechtlich selbstständigen Vertrag 
dar. Diesem liegt der Teil A Allgemeine Bestimmungen zugrunde. 

2. Verantwortlichkeit für Verstöße gegen Sicherheitsvor-

schriften 
2.1 Die "Brandverhütungs-Vorschriften für Fabriken und gewerbli-

che Anlagen" sind im Betrieb ordnungsgemäß bekannt zu machen. 
2.2 Ist dies geschehen, so ist der Versicherungsnehmer nicht 
verantwortlich für Verstöße gegen gesetzliche, behördliche und ver-

tragliche Sicherheitsvorschriften, die ohne sein Wissen und ohne 
Wissen seiner gesetzlichen Vertreter oder Repräsentanten begangen 
werden. 

3. Elektrische Anlagen 

3.1 Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen alle 

zwölf Monate, auf seine Kosten durch einen von der VdS Schadenver-
hütung GmbH oder einer gleichermaßen qualifizierten Zertifizierungs-
stelle anerkannten Sachverständigen, zu prüfen und sich ein Zeugnis 

darüber ausstellen zu lassen. In dem Zeugnis muss eine Frist gesetzt 
sein, innerhalb derer Mängel beseitigt und Abweichungen von den 

anerkannten Regeln der Elektrotechnik, insbesondere von den ein-
schlägigen VDE-Bestimmungen, sowie Abweichungen von den Sicher-
heitsvorschriften, die dem Vertrag zugrunde liegen, abgestellt werden 

müssen. 
3.2 Der Versicherungsnehmer hat das Prüfungszeugnis aufzube-
wahren, Mängel fristgemäß zu beseitigen und sich eine Bestätigung 

der Mängelbeseitigung durch die beauftragte Elektrofachkraft oder 
eine andere damit beauftragte Fachkraft ausstellen zu lassen. 
3.3 Werden elektrische Anlagen alljährlich im Auftrag einer Behör-

de durch Fach-(Elektro-)Ingenieure geprüft, so genügen die ausgestell-
ten Zeugnisse denen der Ziffer 3.1. Für die im Rahmen solcher Prüfun-
gen vereinbarten Fristen gilt Ziffer 3.2 entsprechend. 

3.4 Die Prüfungszeugnisse und Bestätigungen über die Mängel-
beseitigung sind dem Versicherer und dessen Beauftragten auf Ver-
langen auszuhändigen. 

3.5 Vorstehende Bestimmungen gelten nicht für Schwachstroman-
lagen bis 65 Volt und nicht für Hochspannungsanlagen ab 1.000 Volt. 
3.6 Der Versicherer verzichtet auf eine Prüfungspflicht gemäß 

Ziffer 3.1, für 
3.6.1 Gebäude, die ausschließlich zu Wohn-, Büro- oder Sozialzwe-
cken genutzt werden, 

3.6.2 nicht im Versicherungsschein genannte Versicherungsorte, 
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3.6.3 Gebäude, auf die der Versicherungsnehmer aufgrund von Miet-
, Pacht-, Leasingverträgen oder anderen Vereinbarungen/Verträgen 
keinen Einfluss auf die Durchführung der Revision hat, 

3.6.4 für Versicherungsorte, deren Versicherungssumme 
5.000.000 EUR nicht überschreitet. 
3.7 Gesetzliche Prüfvorschriften bleiben von den versicherungs-

vertraglich vereinbarten Verzichten unberührt. 
3.8 Die Pflichten nach den Ziffern 3.1 bis 3.4 sind vertragliche 
Obliegenheiten gemäß den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedin-

gungen. Im Übrigen gelten die §§ 28 und 29 des Versicherungsver-
tragsgesetzes. 

4. Prüfung von elektrischen Anlagen 

Abweichend von der Vereinbarung "Elektrische Anlagen" verzichtet der 
Versicherer, falls bei einer Prüfung gemäß Ziffer 3.1 dieser Vereinba-

rung keine erheblichen Mängel festgestellt werden, auf die nächstfälli-
ge Prüfung. Erhebliche Mängel sind im Befundschein gekennzeichnet 
mit "X" für eine Brandgefahr und/oder mit "O" für eine Unfall- bzw. 

Personengefahr. 

5. Nichtanwendung von Sicherheitsvorschriften 

5.1 Auf Gebäude, die nur Wohn-, Büro- oder Sozialzwecken dienen, 
sind die Vereinbarung "Elektrische Anlagen" und die vereinbarten 
sonstigen Sicherheitsvorschriften nicht anzuwenden. Dies gilt nicht, 

wenn sich in den Gebäuden elektronische Datenverarbeitungsanlagen 
befinden. 
5.2 Ziffer 5.1 gilt entsprechend für einzelne Räume, die nur Wohn-, 

Büro- oder Sozialzwecken dienen und von den übrigen Teilen des 
Gebäudes feuerbeständig getrennt sind. Dies gilt nicht, wenn sich in 
den Räumen elektronische Datenverarbeitungsanlagen befinden. 

6. Nichtanwendung deutscher Sicherheitsvorschriften im 

Ausland 

Für Versicherungsorte im Ausland verzichtet der Versicherer auf die 
Anwendung der vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften nach 
deutschen VdS-Richtlinien. Dies entbindet den Versicherungsnehmer 

nicht davon, im Ausland geltende gesetzliche oder behördliche Vor-
schriften einzuhalten. 

7. Vorübergehende Abweichung von Sicherheitsvorschriften 

Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebsvor-
schriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten auf dem Versiche-

rungsgrundstück gelten, soweit sie durch zwingende technische Grün-
de veranlasst sind und bei ihrer Durchführung die gebotene erhöhte 
Sorgfalt beachtet wird, nicht als Verstoß gegen SVIP-ABS Teil A Ziffer 4, 

und wenn derartige Abweichungen gleichzeitig eine Gefahrerhöhung 
darstellen, auch nicht als Verstoß gegen SVIP-ABS Teil A Ziffer 3. 
Abweichungen über die Dauer von vier Monaten hinaus gelten nicht 

mehr als vorübergehend. 

8. Gefahrenumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrer-

höhung 
Anmerkung zu SVIP-ABS Teil A Ziffer 3.2: 
Das Wort "Versicherungssachbearbeiter" wird dem Wort "Versiche-

rungsabteilung" gleichgestellt. 

9. Betriebsstilllegung 

9.1 Alle stillgelegten Maschinen und sämtliche Zubehörteile sind 
gründlich zu reinigen und einzufetten und nötigenfalls mit guten 
Schutzhüllen zu versehen. In diesem Zustand sind sie dauernd zu 

erhalten und daraufhin regelmäßig nachzuprüfen. 
9.2 Mit Stilllegung des Betriebes sind sämtliche Räume des Versi-
cherungsorts gründlich zu kehren und zu reinigen. Kehricht und Abfälle 

sind unverzüglich auf gefahrlose Weise zu beseitigen, so dass sie die 
versicherten Sachen nicht gefährden. 
9.3 Die Löscheinrichtungen müssen stets in gebrauchsfähigem 

Zustand erhalten werden. Beschädigte Schlösser, Türen oder Fenster 
sind unverzüglich wiederherzustellen. 
9.4 Es muss für eine ständige Beaufsichtigung des Grundstücks 

durch eine zuverlässige Person gesorgt werden, die sämtliche Räume 
möglichst täglich, mindestens aber jeden zweiten Tag einmal zu bege-
hen und die verschließbaren Räume nach jeder Revision wieder zu 

verschließen hat. 

9.5 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten gemäß 
Ziffer 9.1 bis 9.4 ergeben sich aus SVIP-ABS Teil A Ziffer 4. 

10. Anmerkungen zu den Allgemeinen Sicherheitsvorschrif-

ten der Feuerversicherer für Fabriken und gewerbliche 
Anlagen (ASF) 

Soweit gesetzliche, behördliche oder vertragliche Vorschriften nicht 
entgegenstehen, beeinträchtigen über den Tagesbedarf (Ziffer 6.2 und 
7.1 der Allgemeinen Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer für 

Fabriken und gewerbliche Anlagen ASF) hinausgehende Vorräte den 
Versicherungsschutz nicht. 

11. Anmerkungen zu den Sicherheitsvorschriften für elektri-

sche Anlagen bis 1000 Volt 
Zu Ziffer. 3.1.7. wird vereinbart, dass Steh- und Tischlampen, Rechen- 

und Schreibmaschinen sowie Diktier- und Wiedergabegeräte und 
ähnliches nicht zu den ortsveränderlichen Geräten zählen. 

12. Bauliche Veränderungen 

Bauliche Veränderungen (auch Neubauten) sowie Betriebsverlegungen 
innerhalb des Versicherungsgrundstückes sind nicht anzeigepflichtig, 

wenn damit keine Gefahrerhöhung verbunden ist. Die Bestimmungen 
zur Gefahrerhöhung bleiben ebenso wie die Bestimmungen über 
Unterversicherung unberührt. 

13. Betriebserweiterung 

Eine Gefahrerhöhung liegt nicht vor, wenn neue Betriebszweige aufge-

nommen werden, die in das Gebiet der auf dem Versicherungsgrund-
stück ausgeübten Fabrikationsbetriebe fallen, soweit es sich nicht auf 
die Herstellung, Lagerung oder Handel von Pulver und Sprengstoffen, 

von hochexplosiven und feuergefährlichen Stoffen bezieht. Zu den 
Fabrikationsbetrieben gehören auch alle erforderlichen Hilfs- und 
Nebenbetriebe. 

14. Brandschutzanlagen 

14.1 Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude, Räume 

oder Einrichtungen sind mit einer ebenfalls im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Brandschutzanlage ausgestattet, die in Übereinstim-
mung mit den relevanten Richtlinien der VdS Schadenverhütung GmbH 

oder qualitativ vergleichbaren Regelwerken erstellt und betrieben wird. 
Brandschutzanlagen sind insbesondere 
14.1.1 Brandmeldeanlagen; 

14.1.2 Brandmeldeanlagen mit erhöhten Anforderungen; 
14.1.3 Wasserlösch-, Sprinkleranlagen; 
14.1.4 Sprühwasser-Löschanlagen; 

14.1.5 Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln; 
14.1.6 Schaum-Löschanlagen; 
14.1.7 Pulver-Löschanlagen; 

14.1.8 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen; 
14.1.9 Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs- und Funken-
löschanlagen. 

14.2 Anlagen gemäß Ziffer 14.1.1 oder 14.1.8 sind dem Versicherer 
durch ein Installationsattest angezeigt, das dem VdS- oder einem 
vergleichbaren Mustervordruck entspricht. Anlagen gemäß Ziffer 14.1.2 

bis 14.1.7 und 14.1.9 sind durch die Technische Prüfstelle der VdS 
Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen qualifizierte 
Prüfstelle abgenommen und dem Versicherer durch ein Abnahme-

zeugnis angezeigt. 
14.3 Der Versicherungsnehmer hat auf seine Kosten 
14.3.1 die baulichen und betrieblichen Gegebenheiten, von denen die 

Wirksamkeit der Anlage abhängt, stets in einem den VdS-Richtlinien 
oder qualitativ vergleichbaren Regelwerken entsprechenden Zustand 
zu erhalten; 

14.3.2 die Anlage stets in gutem, funktionstüchtigem Zustand zu 
erhalten und zu betreiben sowie die Bedienungsanleitungen zu beach-
ten; 

14.3.3 bei Störungen der Anlage darauf zu achten, dass nur der defek-
te Anlageteil außer Betrieb genommen wird; 
14.3.4 für die Dauer von Störungen oder Außerbetriebnahmen der 

Anlage geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen; 
14.3.5 Störungen oder Außerbetriebnahmen von Anlagen gemäß 
Ziffer 14.1.3 bis 14.1.7 und 14.1.9 unverzüglich dem Versicherer anzu-

zeigen; 
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14.3.6 Störungen der Anlage unverzüglich durch eine durch die VdS 
Schadenverhütung GmbH oder eine gleichermaßen qualifizierte Zertifi-
zierungsstelle anerkannte Fachfirma beseitigen zu lassen, auch wenn 

die Anlage nur teilweise funktionsuntüchtig ist; 
14.3.7 Änderungen an der Anlage nur durch eine durch die VdS Scha-
denverhütung GmbH oder eine gleichermaßen qualifizierte Zertifizie-

rungsstelle anerkannte Fachfirma vornehmen zu lassen; 
14.3.8 ein Betriebsbuch (Kontrollbuch) nach VdS- oder vergleichba-
rem Mustervordruck zu führen; 

14.3.9 dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Überprüfung 
der Anlage durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine 
gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle zu gestatten. 

14.4 Der Versicherungsnehmer hat ferner auf seine Kosten 
14.4.1 Anlagen gemäß Ziffer 14.1.1 und 14.1.2 vierteljährlich sowie 
Anlagen gemäß Ziffer 14.1.8 halbjährlich und außerdem nach jeder 

Änderung der Anlagen durch eine Fachkraft inspizieren und die dabei 
festgestellten Mängel unverzüglich durch eine durch die VdS Schaden-
verhütung GmbH oder eine gleichermaßen qualifizierte Zertifizierungs-

stelle anerkannte Fachfirma beseitigen zu lassen; als Fachkraft für 
Brandmeldeanlagen gilt nur, wer aufgrund seiner Ausbildung, Kennt-
nisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnis der einschlägigen 

Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögli-
che Gefahren erkennen kann; 
14.4.2 Anlagen gemäß Ziffer 14.1.1, 14.1.2 und 14.1.8 mindestens 

einmal jährlich durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH 
anerkannte Fachfirma oder durch eine von einer gleichermaßen qualifi-
zierte Zertifizierungsstelle anerkannte Fachfirma warten zu lassen; 

14.4.3 Anlagen gemäß Ziffer 14.1.3 mindestens einmal in jedem 
Kalenderhalbjahr, Anlagen gemäß Ziffer 14.1.4 bis 14.1.7 und 14.1.9 
mindestens einmal in jedem Kalenderjahr sowie Anlagen gemäß Ziffer 

14.1.2 mindestens alle drei Jahre durch die Technische Prüfstelle der 
VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen qualifi-
zierte Prüfstelle prüfen und etwaige Mängel unverzüglich abzustellen 

oder beseitigen zu lassen; die Erfüllung dieser Obliegenheiten ist dem 
Versicherer durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen. 
Bei Anlagen gemäß Ziffer 14.1.3, deren technische Schutzwirkung 

durch Sachverständige bestimmt worden ist und auf die ein Nachlass 
von mindestens 40 % gewährt wird, kann auf die nächstfällige Prüfung 
verzichtet werden, wenn aufgrund der beiden unmittelbar vorausge-

gangenen Prüfungen der technisch ermittelte Nachlass nicht gekürzt 
wurde. Dies gilt nicht, wenn Gesetze, Verordnungen oder behördliche 
Vorschriften halbjährliche Prüfungen vorschreiben. 

14.5 Die Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung gemäß Ziffer 
14.3 und 14.4 ergeben sich aus SVIP-ABS Teil A Ziffer 4. 

15. Einbruchmeldeanlagen 

15.1 Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Räume und Behält-
nisse sind durch eine Einbruchmeldeanlage, der im Versicherungsver-

trag bezeichneten Art (System), überwacht. Wenn dies vereinbart ist, 
muss es sich um eine von der VdS Schadenverhütung GmbH anerkann-
te Einbruchmeldeanlage handeln. 

15.2 Der Versicherungsnehmer hat 
15.2.1 die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Herstel-
lers zu bedienen und stets in voll gebrauchsfähigem Zustand zu erhal-

ten; 
15.2.2 die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, solange 
die Arbeit in dem Betrieb ruht; vertragliche Abweichungen bedürfen 

der Schriftform; 
15.2.3 die Einbruchmeldeanlage durch eine von der VdS Schadenver-
hütung GmbH anerkannte Errichterfirma vierteljährlich inspizieren und 

jährlich warten zu lassen; 
15.2.4 Störungen, Mängel oder Schäden unverzüglich durch eine von 
der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannte Errichterfirma beseiti-

gen zu lassen; 
15.2.5  während jeder Störung oder Gebrauchsunfähigkeit der Ein-
bruchmeldeanlage, die in Ziffer 15.1 genannten Räume und Behältnis-

se durch einen dort ununterbrochen anwesenden Wächter bewachen 
zu lassen; 
15.2.6 Änderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine von 

der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannte Errichterfirma vorneh-
men und dabei ausschließlich Teile und Geräte des im Versicherungs-
vertrag genannten Systems verwenden zu lassen; 

15.2.7 dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Überprüfung 
der Einbruchmeldeanlage durch die VdS Schadenverhütung GmbH zu 
gestatten; 

15.2.8 Änderungen der vereinbarten Interventionsmaßnahmen ge-
mäß Attest über die Aufschaltung einer VdS-anerkannten Einbruch-
meldeanlage bei einem VdS-anerkannten Wach- und Sicherheitsunter-

nehmen unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen. 

16. Repräsentanten 

In Ergänzung zu SVIP-ABS Teil A Ziffer 12 gilt vereinbart: 
Als Repräsentanten gelten bei: 
- Aktiengesellschaften die Mitglieder des Vorstandes und die ihnen 

gleichgestellten Generalbevollmächtigten 
- Gesellschaften mit beschränkter Haftung die Geschäftsführer 
- Kommanditgesellschaften die Komplementäre 

- offenen Handelsgesellschaften die Gesellschafter 
- Gesellschaften bürgerlichen Rechts die Gesellschafter 
- Einzelfirmen der Inhaber/die Inhaberin 

- anderen Unternehmensformen (z. B. Genossenschaften, Verbände, 
Vereine Körperschaften des öffentlichen Rechts, Kommunen, auslän-
dischen Unternehmen) die nach den gesetzlichen Vorschriften beru-

fenen obersten Vertretungsorgane. 
Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden, die von die-
sem Personenkreis vorsätzlich verursacht worden sind. Bei grob fahr-

lässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls ist der Versicherer 
berechtigt seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Repräsentanten entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

Als Repräsentanten gelten nicht: 
- Mieter und Pächter 

17. Regressverzichtsvereinbarung 

Der Mieter/Pächter und der Gebäudeeigentümer/Vermieter haften 
gegenseitig nicht für Schäden, die durch die SV SparkassenVersiche-

rung im Rahmen der jeweiligen Sach- bzw. Ertragsausfallversiche-
rungsverträge zu ersetzen sind und die infolge einfacher Fahrlässigkeit 
während der Mietzeit-/Pachtzeit an den gemieteten bzw. gepachteten 

Gegenständen und Zubehörstücken entstehen. 
Die Haftungsbeschränkungsabrede erstreckt sich auch auf nicht ver-
mietete/verpachtete Gebäude und Zubehörstücke des Vermieters, auf 

die das Schadenereignis von vermieteten/verpachteten Gebäuden oder 
Zubehörstücken aus übergreift. 
Diese Vereinbarung gilt nicht, soweit eine Haftpflichtversicherung für 

die entstandenen Schäden eintrittspflichtig ist. In diesem Fall be-
schränkt sich die Haftung auf die vereinbarten Haftpflichtsummen. 

18. Verzicht auf Ersatzansprüche 

18.1 Der Versicherungsschutz bleibt unberührt, soweit der Versi-
cherungsnehmer gegenüber Dritten Ersatzansprüche oder deren 

Sicherung dienende Rechte aufgibt oder im Voraus auf diese verzichtet 
hat. 
18.2 Dies gilt jedoch nicht für Schäden, die vorsätzlich oder grob 

fahrlässig von Dritten oder von deren Repräsentanten, oder die vor-
sätzlich von sonstigen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der Drit-
ten verursacht werden, oder für die eine Haftpflichtversicherung ein-

trittspflichtig ist. 
18.3 Gegenüber Arbeitnehmern des Versicherungsnehmers ver-
zichtet der Versicherer auf Ersatzansprüche, es sei denn, dass Vorsatz 

vorliegt oder eine Haftpflichtversicherung eintrittspflichtig ist. 

19. Grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 

In Abweichung zu SVIP-ABS Teil A Ziffer 15.1 Absatz 3 nimmt der Versi-
cherer bis zu der vereinbarten Schadenhöhe bei grob fahrlässiger 
Herbeiführung des Versicherungsfalles keine Kürzung seiner Entschä-

digungsleistung entsprechend der Schwere des Verschuldens vor. 
Dies gilt nicht bei Verletzung von Obliegenheiten gemäß SVIP-ABS 
Teil  A Ziffer 4. 

20. Vertragsbeendigung bei Kündigung des Versicherers 

nach dem Versicherungsfall  

Abweichend von SVIP-ABS Teil A Ziffer 14.3 endet bei einer Kündigung 
des Versicherers aus Anlass eines Versicherungsfalls der Vertrag erst 
drei Monate nach Zugang der Kündigung. 
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21. Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen mit 

einer Maschinenversicherung 
21.1 Besteht auch eine Maschinenversicherung und ist streitig, ob 

oder in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem Vertrag oder 
als Maschinenschaden anzusehen ist, so kann der Versicherungsneh-
mer verlangen, dass die Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag 

und des Maschinenschadens in einem gemeinsamen Sachverständi-
genverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren 
können der Versicherer des vorliegenden Vertrages, der Maschinen-

versicherer und der Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinba-
ren. 
21.2 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 

sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs 
sowie die Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden. 
21.3 Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

21.3.1 Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benen-
nen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sachverständige benennen. 
Die Parteien können sich auf zwei gemeinsame Sachverständige oder 

auf einen gemeinsamen Sachverständigen einigen. Jede Partei, die 
ihren Sachverständigen benannt hat, kann die anderen unter Angabe 
des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffordern, einen 

Sachverständigen zu benennen. Geschieht dies nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung, so kann die auffordernde 
Partei den Sachverständigen der säumigen Partei durch das für den 

Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforde-
rung ist auf diese Folge hinzuweisen. 
21.3.2 Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen 

benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit 
ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Personen, 
die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit 

ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen. 
21.3.3 Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen weiteren Sachverständigen als Obmann. Die 

Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obman-
nes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 

Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 
21.4 Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständi-
gen gelten die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versi-

cherungsbedingungen und die für die Maschinenversicherung zugrun-
de liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
21.5 Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den drei 

Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen voneinander ab, so 
werden sie unverzüglich dem Obmann übergeben. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststel-

lungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt 
seine Entscheidung den drei Parteien gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für 

die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnen die Versicherer 

die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtli-
che Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 

Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 
21.6 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen die 

Parteien je zu einem Drittel. 
21.7 Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, 
inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag oder als 

Maschinenschaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder Versicherer an 
der Abschlagszahlung vorläufig mit der Hälfte. 
21.8 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-

heiten im Versicherungsfall gemäß SVIP-ABS Teil A Ziffer 4 sowie die 
für die Maschinenversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen nicht berührt. 

22. Wahrung von Geschäftsgeheimnissen 

Die durch den Versicherer mit der Abwicklung des Schadens betrauten 

Personen haben Ihre Unterlagen gegen Einsichtnahme durch Dritte 
ausreichend zu schützen und soweit es die Feststellung des Schadens 
nicht beeinträchtigt, die Aufzeichnungen auf ein Mindestmaß zu be-

schränken. Die gesetzliche Schadenersatzpflicht des Versicherers 
durch die schuldhafte Verletzung dieser Pflichten bleibt unberührt. 

23. Unverzügliche Aufräumung und Reparatur  

Bei Schadensfällen bis zu der vereinbarten Höhe von 25.000 EUR ist es 
der Versicherungsnehmerin gestattet, unverzüglich mit den Aufräu-

mungs- und Reparaturarbeiten zu beginnen, wenn dadurch Betriebs-
störungen vermieden werden. Die Anzeige- und Nachweispflicht ge-
genüber den Versicherern nach SVIP-ABS Teil A Ziffer 4.2 wird hiervon 

nicht berührt. 

24. Anzeigepflicht von Schäden 

Die Frist für die Anzeige von Schäden gegenüber dem Versicherer 
beginnt erst zu dem Zeitpunkt, zu dem die Schäden der Versiche-
rungsabteilung oder dem Versicherungssachbearbeiter des Versiche-

rungsnehmers bekannt geworden sind. Der Versicherungsnehmer hat 
dafür zu sorgen, dass die jeweils zuständigen Stellen des Betriebes die 
erforderlichen Meldungen an die Versicherungsabteilung oder den 

Versicherungssachbearbeiter unverzüglich erstatten. Diese sind zur 
unverzüglichen Weitergabe an den Versicherer verpflichtet. 

25. Prämie  

Alle Prämien sind Folgeprämien. 

26. - gestrichen - 

B. Sachversicherung 

27. Mehrkosten (nur gültig, wenn keine Ertragsausfallversi-

cherung besteht) 

Mehrkosten infolge eines versicherten Sachschadens gelten entspre-
chend den nachfolgenden Bestimmungen maximal bis zur vereinbar-
ten Entschädigungsgrenze mitversichert. Die Haftzeit beträgt 24 Mona-

te. 
27.1 Mehrkosten sind zeitabhängige Aufwendungen, die im Betrieb 
des Versicherungsnehmers normalerweise nicht entstehen und nach 

einem Versicherungsfall zur Fortführung des versicherten Betriebes 
oder Sicherung seiner zukünftigen Leistung aufgewendet werden 
müssen. Hierunter fallen keine Schadenminderungskosten gemäß 

SVIP-ABS Teil B Ziffer 4.1 und Ziffer 4.2 und keine versicherbaren Kos-
ten gemäß SVIP-ABS Teil B Ziffer 4.3 oder Ziffer 5.1 bis Ziffer 5.13. 
27.2 Zeitabhängige Mehraufwendungen sind insbesondere 

27.2.1 Maßnahmen zur Erhaltung von Marktanteilen; 
27.2.2 Inanspruchnahme von Lohn- oder Dienstleistungen; 
27.2.3 Benutzung fremder Grundstücke, Gebäude, Räume, Anlagen 

und Einrichtungen; 
27.2.4 vorübergehende Installationen von Telefon-, Fernschreib- und 
EDV-Einrichtungen; 

27.2.5 Einstellung von Personal; 
27.2.6 Inanspruchnahme von zusätzlichen Transporten und Beförde-
rungen des Personals. 

27.3 Der Versicherer haftet für Mehrkosten, die innerhalb der ver-
einbarten Haftzeit entstehen. Die Haftzeit beginnt mit dem Eintritt des 
Versicherungsfalles. 

28. Leckage von stationärer Brandschutzanlagen 

(nur gültig, wenn die Gefahr Leckage stationärer Brandschutzanlagen 

(SVIP-ABS Ziffer 3.7) als nicht vereinbart gilt) 
Die Gefahr/Gefahrengruppe 3.7 Leckage von stationären Brandschutz-
anlagen gilt bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze beitrags-

neutral mitversichert. Ergänzend zu SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.7 leistet 
der Versicherer Entschädigung auch für die Kosten des Löschmittels 
innerhalb der vorgenannten Entschädigungsgrenze. 

29. Bestimmungswidriger Löschmittelaustritt aus stationä-

ren Brandschutzanlagen 

(nur gültig, wenn die Gefahr Leckage stationärer Brandschutzanlagen 
(SVIP-ABS Ziffer 3.7) als vereinbart gilt) 
Ergänzend zu SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.7 leistet der Versicherer Entschä-

digung für die Kosten des entwichenen Löschmittels in Höhe der 
vereinbarten Entschädigungsgrenze. Als Versicherungsleistung wird 
die Entschädigung um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

30. Graffiti 

30.1 Versichert sind die erforderlichen Kosten für die Beseitigung 

von Graffiti (Auftragen von Farben oder Lacken), die durch unbefugte 
Dritte an den Außenfassaden von versicherten Sachen im Sinne von 
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SVIP-ABS Teil B Ziffer 6 angebracht werden. Als Außenfassaden gelten 
auch Grundstücksmauern, sofern diese zu den versicherten Sachen 
gehören (ganze, vollständige oder teilweise Einfriedungen - z. B. 

Grundstücksmauern). 
30.2 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versicherungs-
jahr auf die vereinbarte Höhe begrenzt. 

30.3 Als Versicherungsleistung wird die Entschädigung um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 
30.4 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem 

Versicherer und der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich 
anzuzeigen. 
30.5 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-

tung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres durch schriftliche Erklärung verlangen, dass dieser Versi-
cherungsschutz für Graffiti und sonstige Beschädigungen mit Beginn 

des nächsten Versicherungsjahres entfällt. 

31. Mitversicherung von Schäden durch Arbeitnehmer und 

Versicherungsnehmer bei Fahrzeuganprall 
Die Regelung zu SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.4.2.1.1 ist gestrichen. 

32. Ableitungsrohre der Wasserversorgung 

In Erweiterung von SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.6.3.2 und Ziffer 3.6.3.3 sind 
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Ableitungsrohren der 

Wasserversorgung versichert, die außerhalb versicherter Gebäude auf 
dem Versicherungsgrundstück oder außerhalb des Versicherungs-
grundstückes verlegt sind, soweit diese Rohre der Entsorgung versi-

cherter Gebäude oder Anlagen dienen und soweit der Versicherungs-
nehmer dafür die Gefahr trägt. 
Kein Bruchschaden liegt vor, wenn Dichtungen defekt werden, Rohr-

stücke ihre Lage geändert haben (Muffenversatz) oder wenn Wurzeln in 
die Rohre hineingewachsen sind, gleichgültig ob dadurch ein Material-
schaden am Rohr bzw. an der Dichtung verursacht wurde. 

Die Entschädigung ist auf die vereinbarte Höhe begrenzt. Als Versiche-
rungsleistung wird die Entschädigung um den vereinbarten Selbstbe-
halt gekürzt. 

33. Brandschäden an Dampferzeugungsanlagen, Wärmetau-

schern, Luftvorwärmern, Rekuperatoren, Rauchgasleitun-

gen, Filter-, REA-, DENOX- und vergleichbaren techni-
schen Anlagen 

Es gilt vereinbart, dass Schäden an bestimmungsgemäßen Herden 

gemäß SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.1.2.2 bis zu der vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze mitversichert sind. 

34. Betriebsschäden 

34.1 Abweichend von SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.2 werden Überspan-
nungsschäden an elektrischen Einrichtungen durch die Wirkung des 

elektrischen Stroms (Betriebsschäden) auch dann ersetzt, wenn die 
Überspannung nicht auf Blitzschlag zurückzuführen ist. Voraussetzung 
ist, dass auch ein weiterer entschädigungspflichtiger Schaden gemäß 

SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.1 eingetreten ist. Die Entschädigungsgrenze je 
Schadensfall ist auf die vereinbarte Höhe begrenzt. 
34.2 Unterbrechungsschäden als Folge von Betriebsschäden an 

elektrischen Einrichtungen durch die Wirkung des elektrischen Stroms 
gelten mitversichert, sofern der Betriebsschaden einen ersatzpflichti-
gen Sachschaden gemäß SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.1 nach sich zieht. 

35. Positionenzugehörigkeit 

35.1 Erklärt der Versicherungsnehmer Gegenstände unter einer 

Position berücksichtigt zu haben, zu der sie nach der Deklaration zu 
den Versicherbaren Sachen (SVIP-ABS Teil B Ziffer 6) oder zu besonde-
ren Vereinbarungen nicht gehören, werden sie auf Verlangen des 

Versicherungsnehmers unter der Position entschädigt, unter der sie 
nachweislich berücksichtigt wurden. 
Der Versicherungswert richtet sich nach der Position, zu der diese 

Sachen nach der Deklaration oder der Positionen-Erläuterung gehören 
würden. Vertraglich vereinbarte Ausschlussbestimmungen bezüglich 
nicht versicherter Sachen bleiben unberührt. 

35.2 Unter den Positionen Gebäude und Betriebseinrichtung gelten 
auch Aufwendungen mitversichert, die der Versicherungsnehmer 
gegebenenfalls für den Ausbau gemieteter Objekte gemacht hat, 

soweit sie nicht durch eine Versicherung des Eigentümers gedeckt 
sind. 

36. Einschluss von Baubuden, Traglufthallen, Zelten und 

Ähnlichem 
Ergänzend zu SVIP-ABS Teil B Ziffer 6.1.1.4 sind Baubuden, Traglufthal-

len, Zelte und Ähnliches unter der Position Gebäude mitversichert. 
Versicherungsschutz besteht nur auf den namentlich benannten Versi-
cherungsorten. 

Diese Erweiterung gilt nicht für die Gefahren/Gefahrengruppen Sturm, 
Hagel (SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.8), äußere Einwirkung von unbenannten 
Gefahren (SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.15) und weitere unbenannte Gefah-

ren (SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.16). 
Die Entschädigungsgrenze je Schadensfall ist auf die vereinbarte Höhe 
begrenzt. 

37. Inhalt in Baubuden, Traglufthallen, Zelten und Ähnlichem 

Bewegliche Sachen in Baubuden, Traglufthallen, Zelten und Ähnlichem 

sind mitversichert.  
Versicherungsschutz besteht nur auf den namentlich benannten Versi-
cherungsorten. 

Dies gilt nicht für die Gefahren/Gefahrengruppen Einbruchdiebstahl 
(SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.5) und Sturm, Hagel (SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.8). 
Die Entschädigungsgrenze je Schadensfall ist auf die vereinbarte Höhe 

begrenzt. 

38. Werbeanlagen 

38.1 Sofern die Gefahrengruppe Glasbruch (SVIP-ABS Teil B Ziffer 
3.14) als vereinbart gilt, sind Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsan-
lagen); Firmenschilder; Transparente versichert. Der Versicherer leistet 

Entschädigung bis zum vereinbarten Betrag. 
38.2 Der Versicherer leistet Entschädigung 
38.2.1 bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) für Schä-

den durch Zerbrechen (SVIP-ABS Ziffer 3.14.1.1) der Röhren (Systeme) 
und an den übrigen Teilen der Anlage für alle Beschädigungen oder 
Zerstörungen, soweit sie nicht eine unmittelbare Folge der durch den 

Betrieb der Anlage verursachten Abnutzung sind; 
38.2.2 bei Firmenschildern und Transparenten für Schäden durch 
Zerbrechen (SVIP-ABS Ziffer 3.14.1.1) der Glas- und Kunststoffteile. 

Schäden an Leuchtkörpern oder nicht aus Glas oder Kunststoff beste-
henden Teilen (z. B. Metallkonstruktion, Bemalung, Beschriftung, 
Kabel) sind versichert, wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden 

durch Zerbrechen (SVIP-ABS Ziffer 3.14.1.1) am Glas oder Kunststoff 
vorliegt und entweder beide Schäden auf derselben Ursache beruhen 
oder der Schaden am Glas oder Kunststoff den anderen Schaden verur-

sacht hat. 
38.3 Nicht versichert sind Kosten für Farbangleichungen unbeschä-
digter Systeme oder für sonstige Änderungen oder Verbesserungen 

sowie für Überholungen. 
38.4 Wird anlässlich eines ersatzpflichtigen Schadens an den übri-
gen Teilen der Anlage eine vorläufige Reparatur durch einen Nicht-

fachmann vorgenommen, so sind die Kosten hierfür sowie die daraus 
entstehenden Folgen vom Versicherungsnehmer zu tragen. 
38.5 Die Entschädigungsgrenze je Schadensfall ist auf die verein-

barte Höhe begrenzt. 

39. Typengebundene Fertigungsvorrichtungen 

Soweit Typengebundene Fertigungsvorrichtungen für die laufende 
Produktion benötigt werden und diese vom Versicherungsnehmer 
unter der Position Betriebseinrichtung berücksichtigt wurden, zählen 

diese abweichend von SVIP-ABS Teil B Ziffer 6.2.1 zur Position Be-
triebseinrichtung. 

40. Automaten 

Abweichend von SVIP-ABS Teil B Ziffer 6.3.1.9 ist bis zu der vereinbar-
ten Entschädigungsgrenze auch Bargeld in Automaten versichert. 

41. Diebstahl von Geschäftsfahrrädern sowie Geschäftselekt-

rofahrräder mit Tretkraftunterstützung 

(nur gültig, wenn die Gefahr Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus 
(SVIP-ABS Ziffer 3.5) als vereinbart gilt) 
41.1 Ist die Betriebseinrichtung versichert, so erstreckt sich der 

Versicherungsschutz abweichend von SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.5 auch 
auf einfachen Diebstahl von Geschäftsfahrrädern. 
41.2 Versicherungsort ist die Bundesrepublik Deutschland. 

41.3 Entschädigung für einfachen Diebstahl wird nur geleistet, 
wenn 
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41.3.1 das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls in verkehrsüblicher Weise 
durch ein Schloss gesichert war;  
41.3.2 das Elektrofahrrad mit Tretkraftunterstützung zur Zeit des 

Diebstahls in ADFC-empfohlener Weise durch ein Schloss gesichert war 
und wenn außerdem; 
41.3.3 entweder der Diebstahl zwischen 6 Uhr und 22 Uhr verübt 

wurde oder sich das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls in Gebrauch be-
fand. 
41.4 Für die mit dem Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig 

seinem Gebrauch dienenden Sachen besteht Versicherungsschutz nur, 
wenn sie zusammen mit dem Fahrrad abhandengekommen sind. 
41.5 Entschädigung für einfachen Diebstahl wird je Versicherungs-

fall nur bis zum vereinbarten Betrag geleistet, auch wenn mehrere 
Fahrräder abhandengekommen sind. 
41.6 Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den Hersteller, 

die Marke und die Rahmennummer der versicherten Geschäftsfahrrä-
der zu beschaffen und aufzubewahren. Verletzt der Versicherungs-
nehmer diese Obliegenheit, so kann er Entschädigung nur verlangen, 

soweit er die genannten Merkmale anderweitig nachweisen kann. 
41.7 Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der 
zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dem Versicherer einen 

Nachweis dafür zu erbringen, dass das Fahrrad nicht innerhalb von drei 
Wochen seit Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde. 
41.8 Die Entschädigungsgrenze je Schadensfall ist auf die verein-

barte Höhe begrenzt. 

42. Rohbauversicherung 

Abweichend von SVIP-ABS Teil B Ziffer 6.3.3.4 gelten Gebäude, die 
nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht 
mehr benutzbar sind, als mitversichert: 

- ohne Anmeldung bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze 
- mit Anmeldung bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze 
Dies gilt nicht für die Gefahren/Gefahrengruppen: 

- Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus (SVIP-ABS Ziffer 3.5)  
- äußere Einwirkung von unbenannten Gefahren (SVIP-ABS Ziffer 3.15)  
- weitere unbenannte Gefahren (SVIP-ABS Ziffer 3.16) 

Soweit die Versicherung für die Gefahren/Gefahrengruppen vereinbart 
ist, gilt: 
Die Gefahren/Gefahrengruppen: 

- Leitungswasser (SVIP-ABS Ziffer 3.6)  
- Leckage stationärer Brandschutzeinrichtungen (SVIP-ABS Ziffer 3.7) 
gelten ab dem Zeitpunkt als versichert, sobald die Leitungswasseran-

lagen bzw. Brandschutzeinrichtungen installiert sind, das Dach einge-
deckt ist sowie Fenster und Eingangstüren verschließbar sind. 
Die Gefahren / Gefahrengruppen: 

- Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwelle (SVIP-ABS Ziffer 3.4) 
- Sturm, Hagel (SVIP-ABS Ziffer 3.8) 
- Innere Unruhen, böswillige Beschädigungen, Streik, Aussperrung 

(SVIP-ABS Ziffer 3.9) 
- Überschwemmung des Versicherungsortes, Rückstau (SVIP-ABS 

Ziffer 3.10) 

- Erdfall, Erdsenkung (SVIP-ABS Ziffer 3.11) 
- Schneedruck, Lawinen (SVIP-ABS Ziffer 3.12) 
- Erdbeben, Vulkanausbruch (SVIP-ABS Ziffer 3.13) 

- Glasbruch (SVIP-ABS Ziffer 3.14) 
gelten ab dem Zeitpunkt als versichert, sobald das Dach eingedeckt ist 
sowie Fenster und Eingangstüren verschließbar sind. 

43. Schäden an Technischen Gebäudebestandteilen (Haus-

technik) 

(nur gültig, wenn die Gefahr äußere Einwirkung von unbenannten 
Gefahren (SVIP-ABS Ziffer 3.15) und die Position Gebäude als verein-
bart gilt) 

Ergänzend zu der Gefahrengruppe äußere Einwirkung von unbenann-
ten Gefahren (SVIP-ABS Ziffer 3.15) sind Schäden an technischen Ge-
bäudebestandteilen (Haustechnik) wie folgt mitversichert, sofern die 

Position Gebäude im Vertrag eingeschlossen ist: 
43.1 Technische Gebäudebestandteile 
Technische Gebäudebestandteile sind maschinelle Einrichtungen, 

Anlagen und Geräte, die Bestandteile von Gebäuden sind. Hierzu 
zählen zum Beispiel Heizungsanlagen, Klimaanlagen, Gas-, Elektro- 
und Fernsprechanlagen (ohne Endgeräte), Klingelanlagen, Aufzüge, 

Raumbelüftungsanlagen, Antennenanlagen, Einbruchmeldeanlagen, 
Brandschutzanlagen, Photovoltaikanlagen und Solaranlagen. 

Die zugehörigen Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare 
Informationen, z. B. Festplatten jeder Art) sind, sofern sie vom Benutzer 
nicht ausgewechselt werden können, mitversichert. 

Daten und Programme sind keine technischen Gebäudebestandteile. 
Versichert sind jedoch auch die für die Grundfunktion der versicherten 
technischen Gebäudebestandteile notwendigen oder hierfür individu-

ell erstellten Programme und Daten. 
43.2 Der Versicherer ersetzt Schäden durch unvorhergesehene 
Zerstörung oder Beschädigung (Sachschaden) an den technischen 

Gebäudebestandteilen und das Abhandenkommen dieser Sachen 
durch Diebstahl. Diebstahl ist Bruch fremden Gewahrsams und Be-
gründung eigenen Gewahrsams in der Absicht rechtswidriger Zueig-

nung. 
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch: 
43.2.1 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter; 

43.2.2 Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
43.2.3 Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 
43.2.4 Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen; 

43.2.5 Schwelen, Glimmen, Sengen oder Glühen; 
43.2.6 Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel; 
43.2.7 Wasser, Feuchtigkeit; 

43.2.8 Zerreißen infolge Fliehkraft; 
43.2.9 Überdruck oder Unterdruck; 
43.2.10 Frost oder Eisgang; 

43.2.11 Tierverbiss. 
43.3 Elektronische Bauelemente 
Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versicher-

ten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr nachweislich 
von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise 
auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sache insgesamt 

eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die 
überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwir-
kung einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. 

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Ent-
schädigung geleistet.  
43.4 Nicht versicherte Schäden an Technischen Gebäudebestand-

teilen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf: 

43.4.1 Schäden, die nach SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.1 bis 3.14, 3.16 und 
3.17 versicherbar sind. 
43.4.2 Schäden durch 

43.4.2.1 betriebsbedingte normale Abnutzung; 
43.4.2.2betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung; 
43.4.2.3korrosive Angriffe oder Abzehrungen; 

43.4.2.4übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen 
Ablagerungen. 
Diese Ausschlüsse gelten nicht für benachbarte Maschinenteile, die 

infolge eines solchen Schadens beschädigt werden und nicht auch 
ihrerseits aus Gründen gemäß Ziffer 43.4.2.1 bis 43.4.2.4 bereits er-
neuerungsbedürftig waren. 

Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 43.4.2.1 bis 43.4.2.4 gelten ferner nicht 
in den Fällen gemäß Ziffer 43.2.1, 43.2.2, 43.2.4 und 43.2.6. 
Ob ein Konstruktionsfehler vorliegt, wird nach dem Stand der Technik 

zur Zeit der Konstruktion beurteilt, bei Bedienungs-, Material- oder 
Ausführungsfehlern nach dem Stand der Technik zur Zeit der Herstel-
lung. 

43.4.3 Schäden durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftig-
keit dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt 
sein musste. Der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn der 

Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder 
wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versiche-
rers wenigstens behelfsmäßig repariert war. 

43.4.4 Schäden, soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten 
hat. Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer 

zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschädigung, 
dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und bestreitet der 
Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits 

gezahlte Entschädigung. Der Versicherungsnehmer hat seinen An-
spruch auf Kosten und nach den Weisungen des Versicherers außerge-
richtlich und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen. Die 

Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer 
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einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder soweit der Dritte dem 
Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet. 
43.4.5 Schäden an Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein und 

Betonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, Kardenbelägen, 
Bereifungen sowie Öl- oder Gasfüllungen, die Isolationszwecken die-
nen und Ölfüllungen von versicherten Turbinen, es sei denn, dass an 

anderen Teilen der versicherten Sache ein versicherter Schaden gemäß 
Ziffer 43.2 entstanden ist. 
43.4.6 Schäden durch Abhandenkommen. Ziffer 43.2 bleibt unbe-

rührt. 
43.4.7 Schäden durch den Verlust, die Veränderung oder die Nicht-
verfügbarkeit der Daten oder Programme durch Programme oder 

Dateien mit Schadenfunktion (z. B. Computerviren, -würmer, Trojani-
sche Pferde) oder infolge unberechtigter Handlungen nach Eindringen 
in Computersysteme. 

43.5 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer 
oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben 
noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen 

Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässig-
keit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu 

kürzen. 
43.6 Der Ersatz dieser Schäden erfolgt auf Erstes Risiko und ist auf 
die vereinbarte Entschädigungsgrenze begrenzt. Als Versicherungs-

leistung wird die Entschädigung um den vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt. 
43.7 Kosten und Aufwendungen für Schäden an technischen Ge-

bäudebestandteilen (Haustechnik) 
Der Versicherer ersetzt die nachfolgend genannten, infolge eines 
Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für: 

43.7.1 Erd-, Pflaster-, Mauerer-, und Stemmarbeiten, Gerüstgestel-
lung, Bergungsarbeiten; 
43.7.2 Bereitstellung eines Provisoriums/Leihgerätes; 

43.7.3 Luftfracht 
Der Ersatz dieser Kosten/Aufwendungen erfolgt auf Erstes Risiko und 
ist auf die vereinbarte Entschädigungsgrenze begrenzt. Als Versiche-

rungsleistung wird die Entschädigung um den vereinbarten Selbstbe-
halt gekürzt. 

44. Schadenermittlungskosten und Schadenfeststellungskos-

ten 
Der Versicherer ersetzt auch Kosten der Ermittlung und Feststellung 

der Schadenursache, wenn beim Versicherungsnehmer der Verdacht 
eines dem Grunde nach unter die Ersatzleistung auslösendes Scha-
denereignis vorliegt, dann aber festgestellt wird, dass kein ersatzpflich-

tiger Schaden gegeben ist. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die vereinbarte Höhe 
begrenzt. 

Hierbei ist der Selbstbehalt der vereinbarten Gefahr/Gefahrengruppe 
zu berücksichtigen, welche als die für das Schadenereignis auslösende 
Gefahr vom Versicherungsnehmer vermutet wurde. 

45. Aufwendungen für Medienverlust infolge von Schäden 

durch Rohrbruch oder Frost  

Der Versicherer ersetzt, sofern die Gefahrengruppe Leitungswasser, 
Rohrbruch, Frost (SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.6) versichert ist, auch Kosten 
für den Medienverlust infolge von Schäden durch Rohrbruch oder Frost 

im Sinne der Verwirklichung der Gefahren Rohrbruch oder Frost gemäß 
SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.6.1.2 oder Ziffer 3.6.1.3. Die Entschädigung ist 
je Versicherungsfall auf die vereinbarte Höhe begrenzt. 

46. Kosten für die Beseitigung von Gebäudebeschädigungen 

durch Einbruchdiebstahl oder den Versuch einer solchen 

Tat  
(nur gültig, wenn die Gefahr Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus 
(SVIP-ABS Ziffer 3.5) als nicht vereinbart gilt) 

Der Versicherer ersetzt Aufwendungen für die Beseitigung von Schä-
den an versicherten Gebäuden innerhalb des Versicherungsortes. Die 
Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die vereinbarte Höhe be-

grenzt. Als Versicherungsleistung wird die Entschädigung um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

47. Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden 

Der Versicherer ersetzt auf Erstes Risiko die infolge eines Versiche-
rungsfalles anfallenden Kosten des Aufgebotsverfahrens und der 

Wiederherstellung von Wertpapieren und sonstigen Urkunden ein-
schließlich anderer Auslagen für die Wiedererlangung, die der Versi-
cherungsnehmer den Umständen nach für geboten halten durfte. 

Versichert ist auch der Zinsverlust, der dem Versicherungsnehmer 
durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren entstan-
den ist. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die vereinbarte Höhe 
begrenzt. 

48. Neu hinzukommende Versicherungsgrundstücke /  

Betriebsstellen 
In Ergänzung von SVIP-ABS Teil B Ziffer 8.4 gilt als vereinbart, dass neu 

hinzukommende Versicherungsgrundstücke/Betriebsstellen innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, Europas 
und weltweit bis zu sechs Monate nach deren Hinzukommen als Versi-

cherungsort gelten. Die Meldeverpflichtung nach SVIP-ABS Teil B Ziffer 
8.4 Absatz 2 gilt als gestrichen. 
Kein Versicherungsschutz besteht für Gebäude, die nicht bezugsfertig 

oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht mehr benutzbar sind 
(SVIP-ABS Teil B Ziffer 6.3.3.4 bleibt unberührt). Versicherungsschutz 
besteht dafür, soweit vereinbart, im Rahmen der Rohbauversicherung. 

49. Anschlussgleise und Wasserstraßenanschlüsse 

49.1 An- und Abfuhrgüter sind außerhalb des Versicherungsortes 

insoweit mitversichert, als sie sich auf Transportmitteln in seiner un-
mittelbaren Nähe oder auf Anschlussgleisen und Wasserstraßenan-
schlüssen befinden. Das Gleiche gilt für die Transportmittel selbst, 

soweit sie zu den versicherten Sachen gehören. 
49.2 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer, Frachtführer oder Spediteur nicht aus einem anderen Versi-

cherungsvertrag Ersatz erlangen können. 

50. Zur Reparatur befindliche Sachen 

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind unter die Versicherung 
fallende Sachen für die Dauer der Reinigung, Revision, Überholung, 
Instandsetzung und dergleichen einschließlich der damit zusammen-

hängenden Transporte und Zwischenlagerungen auch außerhalb des 
Versicherungsortes versichert. 

51. Abhängige Außenversicherung 

51.1 Sachen, für die Außenversicherung vereinbart ist, sind bis zu 
der hierfür vereinbarten besonderen Versicherungssumme oder Ent-

schädigungsgrenze auch außerhalb des Versicherungsortes versichert. 
51.2 In der Einbruchdiebstahlversicherung bleibt die Gebäudege-
bundenheit unberührt. 

51.3 In der Sturmversicherung gilt die Außenversicherung nur, 
wenn sich die Sachen in Gebäuden befinden. 
51.4 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-

nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen 
kann. 
51.5 Ist der Prämiensatz für die besondere Versicherungssumme 

gemäß Ziffer 51.1 höher als für die Position, zu der die Außenversiche-
rung vereinbart ist, so gelten die Vereinbarungen zur Unterversiche-
rung gemäß den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versi-

cherungsbedingungen auch für diese besondere Versicherungssum-
me. 
51.6 Bei Berechnung einer Unterversicherung für die Position, zu 

der die Außenversicherung vereinbart ist, sind auch die gemäß Ziffer 
51.1 außerhalb des Versicherungsorts versicherten Sachen zu berück-
sichtigen, jedoch nur bis zu der dort genannten Entschädigungsgren-

ze. 
51.7 Ziffer 51.5 und 51.6 sind nicht nebeneinander anzuwenden. 
Anzuwenden ist diejenige Bestimmung, die zu der niedrigeren Ent-

schädigung führt. 

52. Kunst am Bau 

In Ergänzung von SVIP-ABS Teil B Ziffer 9.8 sind für den Versiche-
rungswert von Gebäuden Kunstgegenstände (wie Kunst am Bau) nur 
mit dem Preis für das Anfertigen einer qualifizierten Kopie zu berück-

sichtigen. 
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53. Neuwert der Betriebseinrichtung  

In Erweiterung zu SVIP-ABS Teil B Ziffer 9.1.2 bleibt für Sachen der 
Position Betriebseinrichtung, die sich im ständigen Gebrauch befinden 

und regelmäßig gewartet werden, der Neuwert auch dann der Versi-
cherungswert, wenn der Wert geringer ist als der Zeitwertvorbehalt. 

54. Neuwertversicherung für ganz oder teilweise selbst her-

gestellte Erzeugnisse 
SVIP-ABS Teil B Ziffer 9.3 Absatz 3 und 4 (Verkaufspreis für eigene 

Erzeugnisse) gilt als gestrichen. 

55. Erhöhte Wiederbeschaffungskosten 

Unter die Versicherung fallen auch erhöhte Kosten für solche Maschi-
nen, die Spezialanfertigungen darstellen. 

56. Wiederherstellung in veränderter Größe 

In Erweiterung von SVIP-ABS Teil B Ziffer 11.1.2 gilt: 
Ist die Wiederherstellung in gleicher Größe wirtschaftlich nicht zu 

vertreten, behält der Versicherungsnehmer den Anspruch auf den über 
den Zeitwertschaden hinausgehenden Teil der Entschädigung inso-
weit, als die tatsächlichen Kosten der Wiederherstellung den Zeitwert-

schaden übersteigen. Durch die veränderte Wiederherstellung entste-
hende Mehrkosten werden nicht ersetzt. 

57. Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung 

Die Bestimmungen über Unterversicherung gemäß SVIP-ABS Teil B 
Ziffer 10.8 sind nicht anzuwenden, wenn der Schaden nicht mehr als 

den vereinbarten Betrag übersteigt. 

58. Vorsorgeversicherung (Höherhaftung) 

In Ergänzung zu SVIP-ABS Teil B Ziffer 10.8.1 gilt für die Positionen 
Gebäude, Betriebseinrichtung und Vorräte eine Vorsorgeversiche-
rungssumme vereinbart. Dies gilt nicht für Positionen auf Erstes Risiko. 

59. Summenausgleich 

59.1 Soweit die Versicherungssummen der einzelnen Positionen die 

dazugehörigen Versicherungswerte übersteigen, werden die über-
schießenden Summenanteile auf diejenigen Positionen aufgeteilt, bei 
denen nach Aufteilung einer Vorsorgeversicherungssumme Unterver-

sicherung besteht oder bei denen die Versicherungssumme wegen 
entstandener Aufwendungen für Abwendung oder Minderung des 
Schadens nicht ausreicht. Die Aufteilung findet nur zugunsten von 

Positionen statt, für die gleich hohe oder niedrigere Prämiensätze 
vereinbart sind. 
59.2 Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßgebend, 

um die die Versicherungswerte der einzelnen Positionen die Versiche-
rungssummen übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, welche 
Positionen durch den Versicherungsfall betroffen sind. 

59.3 Bei Positionen, zu denen eine Wertzuschlagsklausel vereinbart 
ist, gilt als Versicherungssumme die Grundsumme zuzüglich des einfa-
chen Wertzuschlags. 

59.4 Vom Summenausgleich ausgenommen sind 
59.4.1 Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist; 
59.4.2 Versicherungssummen gemäß der Vereinbarung Vorsorgever-

sicherung für Bestandserhöhungen; 
59.4.3 Versicherungssummen auf Erstes Risiko (Erste Gefahr). 

60. Wertzuschlag ohne Einschluss von Bestandserhöhungen 

60.1 Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies 
besonders vereinbart ist, werden gebildet aus den Werten der versi-

cherten Sachen auf der Preisbasis des vereinbarten Jahres (Grund-
summe) und den Wertzuschlägen für Preissteigerungen. 
60.2 Der Versicherungsnehmer überprüft zu Beginn jedes Versiche-

rungsjahres die Wertzuschläge. Veränderungen gelten rückwirkend 
vom Beginn des Versicherungsjahres an, wenn sie innerhalb der ersten 
drei Monate des Versicherungsjahres beantragt wurden. Solange kein 

Antrag gestellt ist, gilt hilfsweise folgende Regelung:  
Die Wertzuschläge verändern sich ab Beginn jedes Versicherungsjah-
res um die Prozentpunkte, um die sich der Preisindex für gewerbliche 

Betriebsgebäude aus der Fachserie 17, Reihe 4, und der Index für 
gewerbliche Arbeitsmaschinen aus der Fachserie 17, Reihe 2, gegen-
über dem Vorjahr verändert haben. 

60.3 Soweit sie angewendet werden, sind für Ziffer 60.2 die vom 
Statistischen Bundesamt im Mai des vergangenen Versicherungsjahres 
veröffentlichten Preisindizes maßgebend. 

Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuzüglich doppeltem 
Wertzuschlag, sofern der Gesamtbetrag aus Grundsumme und Wertzu-
schlag bei Beginn des Versicherungsjahres ausreichend war. Grund-

summe und Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, wenn sie durch 
eine dem Versicherer eingereichte Schätzung eines Sachverständigen 
festgesetzt worden sind. Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 

haftet der Versicherer für den Schaden nur im Verhältnis der Versiche-
rungssumme im Zeitpunkt ihrer gemäß Ziffer 60.2 letztmalig erforderli-
chen Festsetzung zum Versicherungswert am gleichen Tag. 

60.4 Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinbarun-
gen durch Kündigung mit sechswöchiger Frist außer Kraft setzen. 

61. Wiederherstellungs-/Wiederbeschaffungsfristen 

Die Wiederherstellungs- bzw. Wiederbeschaffungsfrist von drei Jahren 
gemäß SVIP-ABS Teil B Ziffer 10.6. ist gewahrt, wenn bindende Wieder-

herstellungs- bzw. Wiederbeschaffungsaufträge erteilt worden sind. 
Die Wiederherstellung im Sinne von SVIP-ABS Teil B Ziffer 10.6. gilt als 
erfolgt, wenn für vernichtete Teile der maschinellen Einrichtung gleich-

artige, demselben Betriebszweck dienende neue Maschinen, Motoren 
oder Ersatzteile aus einem etwa vorhanden Reservelager verwendet 
werden. 

62. Zahlung der Entschädigung 

In Änderung von SVIP-ABS Teil B Ziffer 11.5.2 und Teil C Ziffer 4.2 ver-

zichtet der Versicherer darauf, die Zahlung aufzuschieben, sofern sich 
die polizeiliche oder strafrechtliche Untersuchung nicht ausdrücklich 
gegen den Versicherungsnehmer oder einen Repräsentanten des 

Versicherungsnehmers richtet. 

C. Ertragsausfallversicherung 

63. Unterbrechungsschaden infolge ausbleibender Zuliefe-

rung von Energie 

In Erweiterung zu SVIP-ABS Teil C Ziffer 2.2.1.1 und 2.2.1.3 besteht bis 
zur vereinbarten Entschädigungsgrenze Versicherungsschutz für einen 
Unterbrechungsschaden infolge ausbleibender Zulieferung von Ener-

gie (Strom, Erdgas, Erdöl, Wärme, Kälte, Luft, Dampf) oder Wasser 
aufgrund eines Sachschadens beim Zulieferer (Energieausfall). 
Versicherungsschutz besteht nur, wenn der dem Ausfall zugrunde 

liegende Sachschaden durch eine im Rahmen der Ertragsausfallversi-
cherung versicherte Gefahr verursacht wurde. 
Der Versicherer haftet nicht, soweit der Ausfall durch vorausgeplante 

Abschaltungen verursacht wurde. 
Die Entschädigungsgrenze je Schadensfall ist auf die vereinbarte Höhe 
begrenzt. 

64. Verzögerte oder beeinträchtigte Inbetriebnahme 

Als eine dem Betrieb dienende Sache im Sinne von SVIP-ABS Teil C 

Ziffer 2.1 gelten auch vorübergehend außer Betrieb genommene, 
sowie neu hinzukommende, aber noch nicht in Betrieb genommene 
Anlagegüter, und zwar auch dann, wenn sie sich noch im Bau befinden. 

Ersatzpflichtig ist der durch die verzögerte oder beeinträchtigte Inbe-
triebnahme oder Nutzung dieser Sachen entstehende Unterbre-
chungsschaden gemäß SVIP-ABS Teil C Ziffer 2.2.1. 

65. Weiterzahlung von Gehältern und Löhnen 

Die Weiterzahlung von Gehältern und Löhnen über den nächstzulässi-

gen Entlassungstermin hinaus erkennt der Versicherer als wirtschaft-
lich begründet im Sinne der SVIP-ABS Teil C Ziffer 7.2 an, soweit sie 
erforderlich ist, um die Angestellten und Arbeiter dem Betrieb zu 

erhalten. 

66. Verzicht auf Abrechnung der Nachhaftung 

Abweichend von SVIP-ABS Teil C Ziffer 7.6 wird auf eine Abrechnung 
der Nachhaftung verzichtet. 

67. Wechselwirkungen zwischen mehreren Versicherungs-

nehmern/Versicherten 
67.1 Auswirkungen eines Sachschadens entsprechend SVIP-ABS 

Teil C Ziffer 2.1 in einem Betrieb eines Versicherungsnehmers bzw. 
eines Versicherten auf Betriebe anderer in dem Versicherungsschein 
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benannter Versicherungsnehmer bzw. Versicherter, gleichgültig ob sie 
auf demselben oder auf verschiedenen, aber im Versicherungsschein 
als Betriebsstelle bezeichneten Grundstücken liegen, sind einge-

schlossen. 

67.2 Infolge des Versicherungsfalls entstehende wirtschaftliche 
Vorteile eines oder mehrerer in der Versicherungsurkunde benannter 
Versicherungsnehmer bzw. Versicherter sind bei der Feststellung des 

Unterbrechungsschadens schadenmindernd zu berücksichtigen. 



Sanktionsklausel 

23-222-0121 

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien 
direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 

entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvor-

schriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 



Besondere Vereinbarungen und Bestimmungen für die 
Betriebsschließungsversicherung zur SV IndustriePolice 
(SVIP-BVB Betriebsschließung) Fassung 2.0

Inhaltsverzeichnis 
1. Versicherte Gefahren und Schäden
2. Versicherte Krankheiten und Krankheitserreger

3. Nicht versicherte Gefahren und Schäden
4. Meldung der Versicherungssumme
5. Entschädigungsberechnung

6. Versicherungswert von Waren und Vorräten
7. Mehrfache Anordnung
8. Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

9. Öffentlich-rechtliches Entschädigungsrecht

Diese besonderen Vereinbarungen und Bestimmungen werden er-
gänzt durch die Versicherungsbedingungen für die SV IndustriePolice 

(SVIP-ABS) sowie den Besonderen Vereinbarungen und Bestimmungen 
zur SV IndustriePoilice (SVIP-BVB) 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung bis zu den vereinbarten Ent-

schädigungsbegrenzungen, wenn die zuständige Behörde eine der 

folgenden Maßnahmen (Ziffern 1.1 bis 1.5) im Wege einer Einzelanord-
nung, auf der Grundlage des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - 

IfSG), anordnet.  
Diese Anordnung muss anlässlich des Auftretens einer der nach Ziffer 2 
abschließend aufgeführten versicherten Krankheit oder Krankheitser-

regers erfolgen.  
Die Krankheiten oder Krankheitserreger müssen im versicherten Be-
trieb oder einer versicherten Betriebsstätte auftreten. 

Behördliche Einzelanordnung ist jede Verfügung, Entscheidung oder 
andere hoheitliche Maßnahme, welche die zuständige Behörde zur 
Regelung eines Einzelfalls trifft und die auf unmittelbare Rechtswir-

kung nach außen gerichtet ist. 
Es besteht kein Versicherungsschutz im Zusammenhang mit einer 
Epidemie und Pandemie.  

Soweit die Schäden über die Gefahrengruppen oder Gefahren nach 
SVIP-ABS Teil B Ziffer 3.1 bis 3.17 oder über SVIP-ABS Teil C bereits 
versichert sind, gehen diese Versicherungen vor. 

1.1 Betriebsschließung 
Als Betriebsschließung gilt, wenn der versicherte Betrieb oder eine 
versicherte Betriebsstätte vollständig oder teilweise geschlossen wird, 

weil dort eine Krankheit oder ein Krankheitserreger nach Ziffer 2 aufge-
treten ist.  
Eine Betriebsschließung liegt vor, wenn die betriebliche Tätigkeit des 

versicherten Betriebes vollständig eingestellt werden muss sowie, 
wenn bei einem versicherten Betrieb mit mehreren versicherten Be-
triebsstätten nicht alle Betriebsstätten von der vollständigen Betriebs-

schließung betroffen sind oder, wenn nur einzelne, räumlich abge-
grenzte Teilbereiche von Betriebsstätten vollständig geschlossen 
werden müssen.  

Tätigkeitsuntersagungen nach Ziffer 1.2 gegen sämtliche Betriebsan-
gehörige eines Betriebes oder einer Betriebsstätte werden einer Be-
triebsschließung gleichgestellt. 

Einer teilweisen Betriebsschließung wird gleichgestellt, wenn gegen 
sämtliche Betriebsangehörige eines räumlich abgegrenzten Teilberei-
ches einer Betriebsstätte Tätigkeitsuntersagungen angeordnet wer-

den. 
1.2 Tätigkeitsuntersagung 
Als Tätigkeitsuntersagung gilt, wenn die Behörde den in dem versi-

cherten Betrieb oder in den versicherten Betriebsstätten beschäftigten 
Personen  
a) die Tätigkeit im versicherten Betrieb oder in der versicherten 

Betriebsstätte auf der Grundlage von § 31 IfSG untersagt wird, weil 
die beschäftigten Personen 

 - erkrankt sind; 

 - infiziert sind; 
 - der Verdacht auf Erkrankung oder Ansteckung vorliegt; oder 
 - sie Ausscheider von Erregern sind. 

b) die Tätigkeit im versicherten Betrieb oder in der versicherten 
Betriebsstätte untersagt ist, weil sie nachweislich einer Tätigkeits- 
oder Beschäftigungsuntersagung nach § 42 IfSG unterliegen. In 

diesem Fall ist eine behördliche Einzelanordnung nicht erforder-
lich.  

Die Tätigkeits- und Beschäftigungsuntersagung muss sich auf eine 

Krankheit oder einen Krankheitserreger nach Ziffer 2 beziehen. 
Soweit die Voraussetzungen nach a) oder b) erfüllt sind, muss für 
Schäden durch Tätigkeits- oder Beschäftigungsuntersagungen die 

Krankheit oder der Erreger nicht in dem versicherten Betrieb aufgetre-
ten sein. 

Eine Anordnung zur Absonderung (sogenannte häuslicher Quarantä-
ne), z.B. nach § 30 IfSG, ist keine Tätigkeitsuntersagung. 

1.3 Desinfektionsanordnung 
Als Desinfektionsanordnung gilt, wenn durch die zuständige Behörde 
die Desinfektion der Betriebsräume oder -einrichtung des versicherten 

Betriebes ganz oder in Teilen angeordnet oder schriftlich empfohlen 
wird, weil anzunehmen ist, dass der Betrieb mit Krankheitserregern 
nach Ziffer 2 behaftet ist. 

1.4 Warenschaden 
Als Warenschaden gelten Schäden durch die Anordnung von Desinfek-
tion, Wiederherstellung, Wiederbeschaffung oder Brauchbarmachung 

zur anderweitigen Verwertung oder Vernichtung von Waren und Vorrä-
ten in dem versicherten Betrieb oder die schriftliche Empfehlung 
solcher Maßnahmen, weil anzunehmen ist, dass die Waren und Vorräte 

mit Krankheitserregern nach Ziffer 2 kontaminiert sind. 
1.5 Ermittlungs- und Beobachtungsmaßnahmen 
Als Ermittlungsmaßnahme nach § 25 Absatz 1 IfSG oder Beobach-

tungsmaßnahmen nach § 29 IfSG gilt, wenn die zuständige Behörde 
diese Maßnahmen anordnet und der Versicherungsnehmer zur Leis-
tung der entstandenen Aufwendungen verpflichtet ist. 

2. Versicherte Krankheiten und Krankheitserreger  

Krankheiten und Krankheitserreger im Sinne dieser Bedingungen sind 

nur die nachfolgend aufgezählten Krankheiten und Krankheitserreger. 
Diese Aufzählung ist abschließend und ist nicht identisch mit den 
Krankheiten und Krankheitserregern, die im Infektionsschutzgesetz 

aufgeführt werden.  
Das bedeutet, dass Maßnahmen einer Behörde nicht versichert sind, 
wenn sie wegen Krankheiten oder Krankheitserregern erfolgen, die 

nicht in der nachfolgenden Aufzählung enthalten sind. 
2.1 Liste der Krankheiten 
- Botulismus; 

- Cholera; 
- Diphtherie; 
- akute Virushepatitis; 

- enteropathisches hämolytisch urämisches Syndrom (HUS); 
- virusbedingte hämorrhagische Fieber; 
- Masern; 

- Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis; 
- Milzbrand; 
- Poliomyelitis; 

- Pest; 
- Tollwut; 
- Typhus abdominalis/Paratyphus; 

- eine behandlungsbedürftige Tuberkulose (auch wenn ein bakteriolo-
gischer Nachweis nicht vorliegt); 

- eine mikrobiell bedingte Lebensmittelvergiftung, eine akute infektiö-

se Gastroenteritis; 
- eine über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehende 

gesundheitliche Schädigung; 

- die Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, verdächti-
ges oder ansteckungsverdächtiges Tier sowie die Berührung eines 
solchen Tieres oder Tierkörpers. 

2.2 Liste der Krankheitserreger 
- Adenoviren; 
- Bacillus anthracis; 

- Borrelia recurrentis; 
- Brucella sp.; 
- Campylobacter sp. (darmpathogen); 

- Chlamydia psittaci; 
- Clostridium botulinum oder Toxinnachweis; 
- Corynebacetrium diphtheriae (Toxin bildend); 

- Coxiella brunetii; 
- Cyrptosporidium parvum; 
- Ebolavirus; 

- Escherichia coli (enterohämorrhagische Stämme EHEC); 
- Escherichia coli (sonstige darmpathogene Stämme); 
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- Francisella tularensis; 
- FSME-Virus; 
- Gelbfiebervirus; 

- Giardia lamblia; 
- Haemophilus influenzae; 
- Hantaviren; 

- Hepatitis-A-Virus, Hepatitis-B-Virus, Hepatitis-C-Virus, Hepatitis-D-
Virus, Hepatitis-E-Virus; 

- Influenzaviren; 

- Lassavirus; 
- Legionella sp.; 
- Leptospira interrogans; 

- Listeria monocytogenes; 
- Marburgvirus; 
- Masernvirus; 

- Mycobacterium leprae; 
- Mycrobacterium tuberculosis/ africanum; 
- Mycrobacterium bovis; 

- Neisseria meningitidis; 
- Norwalk ähnliches Virus; 
- Poliovirus; 

- Rabiesvirus; 
- Rickettsia prowazekii; 
- Rotavirus; 

- Rubellavirus; 
- Salmonella Paratyphi, monella Typhi, Salmonella (sonstige); 
- Shigella sp.; 

- Trichinella spiralis; 
- Vibrion cholerae O 1 und O 139; 
- Yersinia enterocolitica (darmpathogen); 

- Yersinia pestis; 
- andere Erreger hämorrhagischer Fieber; 
- Treponema pallidum; 

- HIV; 
- Echinococcus sp.; 
- Plasmodium sp.; 

- Toxoplasma gondii. 

3. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

3.1 Epidemie  
Der Versicherungsschutz ist ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
ausgeschlossen für Schäden, die als Folge einer Epidemie verursacht 

werden.  
Eine Epidemie im Sinne dieses Ausschlusses liegt vor, sobald der 
Deutsche Bundestag wegen einer Krankheit oder einem Krankheitser-

reger eine epidemische Lage von nationaler Tragweite (z. B. gemäß § 5 
IfSG) feststellt. 
3.2 Pandemie 

Der Versicherungsschutz ist ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
ausgeschlossen für Schäden, die als Folge einer Pandemie verursacht 
werden.  

Eine Pandemie im Sinne dieses Ausschlusses liegt vor, sobald die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine gesundheitliche Notlage von 
internationaler Tragweite (z. B. Public Health Emergency of Internatio-

nal Concern - PHEIC - gemäß Art. 12 International Health Regulations - 
IHR 2005) feststellt. Tritt eine andere, von der Bundesrepublik Deutsch-
land anerkannte, internationale Organisation an die Stelle der WHO, 

muss die Einstufung von dieser vorgenommen werden. 
3.3 Zeitlicher Ausschluss 
Für Versicherungsfälle, die vor der Feststellung der Epidemie oder der 

Einstufung als Pandemie eingetreten sind, besteht ab dem Zeitpunkt 
der Feststellung oder Einstufung kein Versicherungsschutz für den 
betroffenen Betrieb oder die betroffene Betriebsstätte. 

3.4 Allgemeinverfügung und Rechtsverordnung 
Der Versicherungsschutz ist ausgeschlossen, wenn die Maßnahmen 
nach Ziffer 1 im Wege einer Allgemeinverfügung oder einer Rechtsver-

ordnung erlassen werden.  
3.5 Fehlende betriebsinterne Gefahr 
Der Versicherungsschutz ist ausgeschlossen, wenn die Maßnahmen 

nach Ziffer 1 angeordnet werden, obwohl innerhalb des versicherten 
Betriebes selbst weder eine Krankheit noch ein Krankheitserreger 
aufgetreten ist. 

Hiervon ausgenommen sind Tätigkeits- und Beschäftigungsuntersa-
gungen gemäß Ziffer 1.2. 

3.6 Abweichungen von Gesetzen oder Verordnungen 
Der Versicherungsschutz ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer oder seine mit der Durchführung oder Einhaltung von Geset-

zen oder den dazu erlassenen Verordnungen Beauftragten von diesen 
vorsätzlich abweichen und dadurch zu der behördlichen Maßnahme 
Anlass gegeben haben. Im Falle grob fahrlässiger Abweichung ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers oder seines 
Beauftragten entspricht. 

3.7 Bekannte Beeinträchtigungen 
Der Versicherungsschutz ist ausgeschlossen, wenn dem Versiche-
rungsnehmer oder seinen zuständigen Beauftragten bei der Übergabe 

oder Einbringung von Waren und Vorräten in den versicherten Betrieb 
deren Kontamination, der Verdacht einer Kontamination oder eine 
Einschränkung der Tauglichkeit (einschließlich der Tauglichkeitserklä-

rung im Rahmen der Fleischbeschau) bekannt waren. Im Falle grob 
fahrlässiger Unkenntnis ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des 

Versicherungsnehmers oder seines Beauftragten entspricht. 
3.8 Kontaminierte Waren und Vorräte 
Der Versicherungsschutz ist ausgeschlossen, für Schäden an Waren 

und Vorräten, die bereits im Zeitpunkt der Übergabe an den Versiche-
rungsnehmer oder der Einbringung in den versicherten Betrieb durch 
Krankheitserreger kontaminiert waren. 

3.9 Amtliche Fleischbeschau 
Der Versicherungsschutz ist ausgeschlossen, für Schäden an Schlacht-
tieren, die nach der Schlachtung im Wege der amtlichen Fleischbe-

schau für untauglich oder nur unter Einschränkung tauglich erklärt 
werden. Das Gleiche gilt für Einfuhren, die der Fleischbeschau unterlie-
gen. 

3.10 Generelle Ausschlüsse 
Der Versicherungsschutz ist ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
ausgeschlossen für Schäden durch 

a) Krieg oder kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, 
Rebellion oder Aufstand;  

b) Terrorakte; 

c) Kernenergie; 
d) Innere Unruhen; 
e) Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, 

Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch; 
f) Grundwasser; 
g) Ableitung von Betriebsabwässern. 

4. Meldung der Versicherungssumme 

4.1 Das Versicherungsjahr hat dem Geschäftsjahr zu entsprechen. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens sechs Monate 
nach Ablauf eines Geschäftsjahres den nach seinen Geschäftsbüchern 
im abgelaufenen Geschäftsjahr zu melden, welchen Betriebsgewinn 

und welche Kosten gemäß SVIP-ABS Teil C Ziffer 5 im abgelaufenen 
Geschäftsjahr erwirtschaftet wurden. 
Grundlage für die Meldung ist das Summenermittlungsschema des 

Versicherers. Der gemeldete Wert gilt ab Eingang der Meldung als 
Versicherungssumme. 
4.2 Erfolgt eine Meldung gemäß Ziffer 4.1 nicht fristgemäß, so gilt 

nach Ablauf der Frist die Versicherungssumme aus dem vorherigen 
Versicherungsjahr fort. Wird die Meldung gemäß Ziffer 4.1 vor Ende 
des Geschäftsjahres nachgeholt, so ersetzt ab Zugang der Meldung der 

gemeldete Betrag die Versicherungssumme gemäß Satz 1. 

5. Entschädigungsberechnung  

5.1 Der Versicherer ersetzt im Falle einer vollständigen oder teil-
weisen Betriebsschließung des Betriebes oder einer Betriebsstätte 
nach Ziffer 1.1 den dadurch entstehenden, versicherten Unterbre-

chungsschaden.  
5.1.1 Unterbrechungsschaden ist der entgehende Betriebsgewinn 
und der Aufwand an fortlaufenden Kosten in dem versicherten Betrieb 

oder der versicherten Betriebsstätte, für jeden Tag der angeordneten 
Betriebsschließung, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, die 
der Versicherungsnehmer infolge der Betriebsschließung nicht erwirt-

schaften konnte. Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens 
sind alle Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis des 
Betriebes oder der Betriebsstätte während des angeordneten Schlie-

ßungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, günstig 
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oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die Betriebsschlie-
ßung nicht eingetreten wäre. 
Der Aufwand an fortlaufenden Kosten wird nur ersetzt, soweit er recht-

lich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit er ohne die 
Betriebsschließung erwirtschaftet worden wäre. 
Auswirkungen einer Betriebsschließung nach Ziffer 1.1 in einem Be-

trieb oder einer Betriebsstätte eines Versicherungsnehmers oder eines 
Versicherten auf Betriebe oder Betriebsstätten anderer in dem Versi-
cherungsvertrag benannter Versicherungsnehmer oder Versicherter, 

gleichgültig ob sie auf demselben oder auf verschiedenen, aber im 
Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungsorten liegen, sind 
eingeschlossen (Wechselwirkungsschäden). 

Infolge des Versicherungsfalles entstehende wirtschaftliche Vorteile 
eines oder mehrerer im Versicherungsvertrag benannter Versiche-
rungsnehmer oder Versicherter sind bei der Feststellung des Unterbre-

chungsschadens schadenmindernd zu berücksichtigen. 
5.1.2 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens bis zur vereinbarten Versicherungssumme.  

5.1.3 Die Versicherungssumme ist der gemäß dem Summenermitt-
lungsschema des Versicherers errechnete oder später gemeldete Wert. 
5.1.4 Ist der letzte vor Anordnung der Betriebsschließung gemelde-

te Wert niedriger als der tatsächlich erwirtschaftete Wert des Ge-
schäftsjahres, für das die Meldung abgegeben wurde, so wird nur der 
Teil des Schadens ersetzt, der sich zum ganzen Schaden verhält wie 

der gemeldete Wert zum tatsächlich erwirtschafteten Wert des Ge-
schäftsjahres, für das die Meldung abgegeben wurde. Eine Kürzung 
erfolgt nicht, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft macht, dass 

weder er selbst noch die jeweils damit betraute Hilfsperson die unrich-
tige Meldung verschuldet hat. Grundlage für die Ermittlung des tat-
sächlich erwirtschafteten Wertes ist das Summenermittlungsschema 

des Versicherers. 
Ist eine Meldung gemäß Ziffer 4.1 nicht rechtzeitig erfolgt, so tritt an 
deren Stelle der bei Anordnung der Betriebsschließung maßgebende 

Betrag gemäß Ziffer 4.2, Satz 1 oder der gemäß Ziffer 4.2, Satz 2 nach-
träglich gemeldete Betrag. 
5.1.5 Die Haftzeit legt den maximalen Zeitraum fest, für welchen der 

Versicherer Entschädigung für den Unterbrechungsschaden leistet. Die 
Haftzeit beginnt mit der Anordnung zur Betriebsschließung. Die Haft-
zeit beträgt 30 Schließungstage, soweit nicht etwas anderes vereinbart 

ist. Tage, an denen der versicherte Betrieb oder die versicherte Be-
triebsstätte auch ohne die behördliche Betriebsschließung geschlos-
sen wäre, zählen nicht als Schließungstage. Die Dauer der Haftzeit ist 

hierbei als einmaliger und ununterbrochener Zeitraum zu betrachten, 
auch wenn nicht jeder Tag mitzählt.  
Die Vereinbarung bei mehrfacher Anordnung nach Ziffer 7. bleibt 

unberührt. 
5.1.6 Ist die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine 
Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt. 

5.1.7 Ein Selbstbehalt und die Bestimmungen über die Entschädi-
gungsgrenzen nach Ziffer 5.1.2 sind im Anschluss an die Unterversiche-
rung nach Ziffer 5.1.4 abzuziehen und anzuwenden. 

5.2 Nur sofern dies abweichend von Ziffer 5.1 ausdrücklich verein-
bart ist, ersetzt der Versicherer im Falle einer Betriebsschließung des 
Betriebes oder einer Betriebsstätte nach Ziffer 1.1 den Schaden in 

Höhe der vereinbarten Tagesentschädigung für jeden Tag der Be-
triebsschließung maximal bis zur vereinbarten Dauer von 30 Schlie-
ßungstagen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Die Dauer der 

Schließungstage beginnt mit der Anordnung zur Betriebsschließung. 
5.2.1 Tage, an denen der Betrieb auch ohne die behördliche Schlie-
ßung geschlossen wäre, zählen nicht als Schließungstage. 

5.2.2 Sind bei einem versicherten Betrieb mit mehreren versicherten 
Betriebsstätten nicht alle Betriebsstätten von der vollständigen Be-
triebsschließung betroffen, so wird die vereinbarte Tagesentschädi-

gung nur in dem Verhältnis ersetzt, wie sich der Umsatz der vollständig 
geschlossenen Betriebsstätten zum Umsatz aller versicherten Be-
triebsstätten verhält.  

Wird bei einer versicherten Betriebsstätte nur die Schließung eines 
einzelnen, räumlich abgegrenzten Teilbereichs dieser Betriebsstätte 
angeordnet, so wird die vereinbarte Tagesentschädigung nur in dem 

Verhältnis ersetzt, wie sich der Umsatz des geschlossenen Teilbereichs 
dieser Betriebsstätte zum Umsatz dieser ganzen versicherten Be-
triebsstätte verhält. 

5.3 Der Versicherer ersetzt im Falle von Tätigkeitsuntersagungen 
nach Ziffer 1.2 die Bruttolohn- und -gehaltsaufwendungen, die der 

Versicherungsnehmer nach den getroffenen Vereinbarungen im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen 
5.3.1 an die der Untersagung unterliegenden Personen - längstens 

für sechs Wochen seit Anordnung der Tätigkeitsuntersagung - zu 
leisten hat; 
5.3.2 für eine für den Betroffenen neu eingestellte Ersatzkraft bis zur 

Dauer von sechs Wochen seit Anordnung, wenn die Tätigkeitsuntersa-
gung gegen den Betriebsinhaber oder seinen im Betrieb mitarbeiten-
den Ehegatten gerichtet ist. 

Dies gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und 
Lebenspartnerschaften. 
5.3.3 Die Entschädigungsleistungen in den Fällen von Ziffer 5.3.1 

und 5.3.2 sind insgesamt auf die vereinbarte Höhe begrenzt. 
5.3.4 Solange der Versicherungsnehmer anlässlich einer Betriebs-
schließung die Entschädigung für Löhne und Gehälter (fortlaufende 

Kosten) nach Ziffer 5.1 erhält, besteht kein Entschädigungsanspruch 
für Tätigkeitsuntersagungen. Der Beginn der Frist nach Ziffer 5.3.1 und 
Ziffer 5.3.2 bleibt hiervon unberührt.  

Wird eine gesondert vereinbarte Tagesentschädigung nach Ziffer 5.2.2 
nur anteilig entschädigt, so berührt dies den Entschädigungsanspruch 
für Tätigkeitsuntersagungen nicht.  

5.4 Beruhen die Anordnung einer Betriebsschließung nach Ziffer 
1.1 und die Anordnung von Tätigkeitsuntersagungen nach Ziffer 1.2 auf 
den gleichen Umständen, so dürfen die Entschädigungsleistungen 

insgesamt die Entschädigung einer vollständigen Betriebsschließung 
nach Ziffer 5.1 nicht übersteigen. 
Der gleiche Umstand liegt vor, wenn die behördlichen Anordnungen 

wegen derselben Krankheit oder desselben Krankheitserregers ein-
schließlich aller Mutationen oder Varianten davon erfolgen (Ursa-
chenidentität). 

5.5 Der Versicherer ersetzt im Falle einer Desinfektion nach Ziffer 
1.3 die nachgewiesenen Desinfektionskosten bis zur vereinbarten 
Höhe. 

5.6 Der Versicherer ersetzt im Falle von Schäden an Waren und 
Vorräten nach Ziffer 1.4 den nachgewiesenen Ersatzwert der Waren 
und Vorräte unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. 

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert der 
Waren und Vorräte unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles 
(Unterversicherung), wird die Entschädigung, soweit nicht etwas ande-

res vereinbart ist, in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum 
Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungs-

summe dividiert durch den Versicherungswert. 
Darüber hinaus ersetzt der Versicherer die nachgewiesenen Kosten der 
Vernichtung oder Brauchbarmachung zur anderweitigen Verwertung 

bis zur vereinbarten Höhe. 
Werden Waren und Vorräte desinfiziert, so ersetzt der Versicherer auch 
die nachgewiesenen Desinfektionskosten. Diese Kosten und ein even-

tueller Minderwert der Waren und Vorräte werden höchstens bis zu 
dem Betrag ersetzt, der dem Wert der Waren und Vorräte nach Ziffer 6 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles entspricht. 

5.7 Der Versicherer ersetzt im Falle von Ermittlungs- und Beobach-
tungsmaßnahmen nach Ziffer 1.5 die nachgewiesenen Kosten, die der 
Versicherungsnehmer zur Durchführung der behördlich angeordneten 

Ermittlungen und Beobachtungen aufgewendet hat, bis zur vereinbar-
ten Höhe. 
5.8 Der Versicherer ersetzt im Falle einer Betriebsschließung gem. 

Ziffer 1.1. von einer Dauer von mindestens sieben aufeinanderfolgen-
den Schließungstagen, die bis zur vereinbarten Höhe tatsächlich ent-
standenen Kosten zur Erhaltung und Wiederherstellung der öffentli-

chen Reputation des Versicherungsnehmers sowie erhöhte Werbungs-
kosten bei Wiederaufnahme des Betriebes. 
Tage, an denen der Betrieb auch ohne die behördliche Schließung 

geschlossen wäre, zählen nicht als Schließungstage. 
5.9 Unter der Voraussetzung, dass der entschädigungspflichtige 
Unterbrechungsschaden den vereinbarten Betrag übersteigt, ersetzt 

der Versicherer die gemäß SVIP-ABS Teil A Ziffer 19 durch den Versi-
cherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfah-
rens bis zur vereinbarten Höhe. 

5.10 Sofern eine Jahreshöchstentschädigung vereinbart ist, ist die 
Entschädigung für ein Versicherungsjahr auf den vereinbarten Betrag 
begrenzt. Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, 

fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. Die Jahres-
höchstentschädigung gilt für den versicherten Betriebsschließungs-
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schaden zuzüglich der Entschädigung für Waren und Vorräte sowie den 
versicherten Kosten. 
5.11 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 

Versicherungsfall um den für diese Position vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt. 
5.12 Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit dem Ablauf 

von 30 Tagen ab Antragseingang beim Versicherer (Wartezeit). Für 
Versicherungsfälle, die innerhalb der Wartezeit eintreten, besteht kein 
Versicherungsschutz. Dies gilt auch, wenn sich die Auswirkungen eines 

Versicherungsfalles auf einen Zeitraum nach der Wartezeit erstreckt. 
Diese Regelung entfällt, sofern Versicherungsschutz gegen die jeweili-
gen Maßnahmen nach Ziffer 1 über einen anderen Vertrag bestanden 

hat und der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung durch 
den vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird. 

6. Versicherungswert von Waren und Vorräten 

Versicherungswert von Waren und Vorräten ist der Betrag, der aufzu-
wenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder 

sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufs-
preis, bei nicht fertiggestellten eigenen Erzeugnissen durch den er-

zielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse. Danach ist der Versi-
cherer, auch wenn die Versicherungssumme höher ist als der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles, nicht verpflich-

tet, dem Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu 
ersetzen. 

7. Mehrfache Anordnung 

Wird eine der durch die Versicherung gedeckten Maßnahmen nach 
Ziffer 1 innerhalb des laufenden Versicherungsjahres mehr als einmal 

angeordnet und beruhen die mehrfachen Anordnungen der gleichen 
Maßnahme auch auf den gleichen Umständen, so wird die nach Ziffer 5 
zu leistende Entschädigung für die mehrfachen Anordnungen zusam-

men insgesamt nur einmal zur Verfügung gestellt.  
Handelt es sich bei den Maßnahmen nach Absatz 1 um Betriebsschlie-
ßungen nach Ziffer 1.1. ist der zu entschädigende Zeitraum innerhalb 

eines Versicherungsjahres insgesamt auf 30 Schließungstage be-
grenzt. 
Das gilt auch, wenn die Anordnungen von unterschiedlichen Behörden 

erfolgen oder sie verschiedene versicherte Betriebe oder Betriebsstät-
ten betreffen. 
Der gleiche Umstand liegt vor, wenn die behördlichen Anordnungen 

wegen der gleichen Krankheit oder des gleichen Krankheitserregers 
einschließlich aller Mutationen oder Variationen davon erfolgen (Ursa-
chenidentität). 

8. Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 

8.1 Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-

nehmer: 
a) Personen, die für die Annahme von Waren und Vorräten zuständig 

sind, hinsichtlich Fachkenntnis und Verlässlichkeit sorgfältig aus-

zuwählen; 
b) Personen, die für die Annahme von Vorräten zuständig sind, anzu-

weisen wie bei voraussichtlicher Kontamination von Waren und 

Vorräten oder voraussichtlicher Einschränkung der Waren und Vor-
räte mit diesen umzugehen ist; 

c.) Schutzmaßnahmen zu entwickeln, umzusetzen und regelmäßig zu 

prüfen, dass voraussichtlich kontaminierte Waren und Vorräte oder 
Waren und Vorräte mit voraussichtlicher Einschränkung der Taug-
lichkeit rechtzeitig ausgesondert werden, um ein Übergreifen auf 

sonstige Sachen zu vermeiden. 
8.2 Folgen der Obliegenheitsverletzung 
Die Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung ergeben sich aus SVIP-

ABS Teil A Ziffer 4.2. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung. 

9. Öffentlich-rechtliches Entschädigungsrecht 

Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Ersatz auf 
Grund öffentlich- rechtlichen Entschädigungsrechts beantragt werden 
kann (z. B. nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes). 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unverzüglich entsprechende 
Anträge zu stellen. 















































Allgemeine Informationen zu Ihrem Versicherungsvertrag (AIB)

1. Identität und ladungsfähige Anschrift des Ver-
sicherers

SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG 

Anschrift: 

Löwentorstraße 65 
70376 Stuttgart 

Sitz: 
Stuttgart, Deutschland 
Registergericht Stuttgart 

HRB 16264 
UST-ID-Nr.: DE 811 687 678 

Vorstand: 
Dr. Andreas Jahn, Vorsitzender 
Ralph Eisenhauer 

Dr. Stefan Korbach 
Roland Oppermann 
Markus Reinhard 

Dr. Thorsten Wittmann 

Die Identität unseres Vertreters können Sie dem Antrags-
formular entnehmen. 

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und 
zuständige Aufsichtsbehörde 

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers ist der Betrieb 
der Schaden- und Unfallversicherung sowie der Betrieb der 

Rückversicherung. 

Zuständige Aufsichtbehörde ist die Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 
53117 Bonn. 

3. Wesentliche Merkmale des Versicherungsvertra-
ges 

Die wesentlichen Merkmale des Versicherungsvertrages 
bestimmen sich nach den Allgemeinen Bedingungen, Be-
sonderen Bedingungen, Zusatzbedingungen, Erläuterun-

gen und Klauseln. Eine Übersicht hierzu befindet sich auf 
Ihrem Antragsformular. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 

Alle Unterlagen zu Ihrem Vertrag finden Sie im Anschluss an 

diese Vertragsinformationen. 

Darin sind Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leis-

tung des Versicherers geregelt. 

4. Gesamtpreis der Versicherung 

Den Gesamtpreis der Versicherung entsprechend der ge-
wünschten Zahlungsweise können Sie jeweils dem Produkt-

informationsblatt, dem Versicherungsvorschlag oder dem 
Antrag entnehmen. In dem Beitrag ist die gesetzliche Versi-
cherungsteuer enthalten. 

5. Zusätzlich anfallende Kosten 

Für den Abschluss des Versicherungsvertrages werden kei-
ne weiteren Gebühren und Kosten erhoben. 

Im Falle des Verzugs können wir eine Mahngebühr in Höhe 
von 5 Euro verlangen. Sollte es zu einem gerichtlichen 

Mahnverfahren kommen, entstehen weitere Gebühren. De-
ren Höhe ist abhängig vom Forderungsbetrag. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für ei-
nen fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können Ihnen in 
Rechnung gestellt werden. 

6. Zahlung und Erfüllung 

Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts - unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein 

angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag 

unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-

rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die ers-
te Rate als erster Beitrag. 

Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als 

rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein 
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums be-
wirkt ist. 

7. Gültigkeitsdauer der Informationen 

Unsere Versicherungsvorschläge sind, soweit nichts ande-
res vereinbart ist, drei Monate gültig. 

Fällt in die Zeit zwischen Antragsaufnahme und Versiche-
rungsbeginn eine Beitragsangleichung, so gilt der am Tage 
des Beginns gültige Beitrag. 

8. Zustandekommen des Vertrages 

Der Versicherungsvertrag kommt zustande, sobald wir Ih-
ren Antrag angenommen haben. Dies geschieht durch Zu-
sendung des Versicherungsscheins oder einer anderen Er-

klärung aus der sich ergibt, dass der Versicherer den Antrag 
annimmt. 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt nicht, soweit 
Sie mit der Zahlung des Erstbeitrags in Verzug geraten 

(siehe Punkt 6.). 
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9. Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 

ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,  
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Ver-
sicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließ-

lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weite-
ren Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der 

VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an: 

SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG 

Löwentorstraße 65 
70376 Stuttgart 

Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende 
Faxnummer zu richten: 0711 898-109 
Bei einem Widerruf per E-Mail ist der Widerruf an folgende 

Adresse zu richten: service@sparkassenversicherung.de 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche-
rungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 

Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn 
Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, 

der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dür-
fen wir in diesem Fall einbehalten. 
Wie hoch dieser Beitragsanteil ist, können Sie folgender-

maßen bestimmen: 

Multiplizieren Sie die Anzahl der Tage an denen Versiche-

rungsschutz bestand mit 1/360 des im Produktinformati-
onsblatt, Versicherungsvorschlag und/oder Antrag genann-
ten Jahresbeitrags.  

Bei halbjährlicher, vierteljährlicher oder monatlicher Zah-
lungsweise multiplizieren Sie dementsprechend die Anzahl 
der Tage an denen Versicherungsschutz bestand mit 1/180, 

1/90 bzw. 1/30 des im Produktinformationsblatt, Versiche-
rungsvorschlag und/oder Antrag genannten Halbjahres-, 
Vierteljahres- bzw. Monatsbeitrags. 

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unver-
züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene 

Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 

vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Monat sowie bei Verträgen 
über Großrisiken im Sinne des § 210 Absatz 2 Versiche-

rungsvertragsgesetz.  

Widerrufen Sie einen Versicherungsvertrag, durch den ein 

bereits bei der SV SparkassenVersicherung Gebäudeversi-
cherung AG bestehender Vertrag ersetzt oder abgeändert 
werden soll, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsver-

trag weiter. 

10. Laufzeit 

Der Vertrag ist zunächst für die vereinbarte Dauer fest ab-

geschlossen. Beträgt die Dauer mindestens ein Jahr, so ver-
längert sich der Vertrag stillschweigend um ein Jahr und 
weiter von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate 

vor dem jeweiligen Ablauf einem der beiden Vertrags-
partner eine Kündigung des anderen zugeht. Dies gilt auch, 
wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags 

deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgen-
den Versicherungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag, 
z. B. dem 1. Januar eines jeden Jahres, beginnen zu lassen.  

In der Kraftfahrzeugversicherung beträgt die Kündigungs-
frist für beide Vertragspartner nur einen Monat bis zum Ab-
lauf. 

Ist abweichend von der gerade beschriebenen Regelung ei-
ne feste Laufzeit ohne Verlängerung vereinbart, so endet 

der Vertrag spätestens zum Ablauftermin. Eine Verlänge-
rung muss beantragt werden.  

In der Kraftfahrzeugversicherung endet der Versicherungs-
vertrag für ein Fahrzeug, das ein Versicherungskennzeichen 
führen muss (z. B. Mofa), mit dem Ablauf des Verkehrsjah-

res, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das Verkehrsjahr 
läuft vom 1. März bis Ende Februar des Folgejahres. 

Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als 
drei Jahren eingegangen worden ist, kann zum Ende des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhal-

tung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.  

11. Beendigung des Vertrages 

Der Versicherungsvertrag kann zum Ablauf der vereinbar-

ten Laufzeit gekündigt werden. Ansonsten verlängert er 
sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr (siehe Ziffer 

10). Die Kündigung muss spätestens drei Monate, in der 
Kraftfahrzeugversicherung spätestens ein Monat vor dem 
jeweiligen Ablauf erklärt werden. 

Im Übrigen besteht ein gesetzliches Kündungsrecht auch in 
folgenden Fällen: 

- für den Versicherer bei Nichtzahlung Folgebeitrag 
(§ 38 VVG) 

- für den Versicherungsnehmer bei Beitragserhöhungen 
(§ 40 VVG) 

- in der Sachversicherung für den Versicherer und den 

Versicherungsnehmer nach dem Versicherungsfall 
(§ 92 VVG) 

- in der Sachversicherung für den Versicherer und den 

Erwerber nach Veräußerung der versicherten Sache 
(§ 96 VVG) 

Die Einzelheiten können Sie den genannten Vorschriften 
und den entsprechenden Regelungen in den jeweiligen Be-
dingungswerken entnehmen. 
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12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Für alle Streitigkeiten das Vertragsverhältnis betreffend, 
d. h. auch für vorvertragliche, gilt das Recht der Bundesre-

publik Deutschland. 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns ist das 

Amtsgericht in Stuttgart Bad-Cannstatt bzw. - falls der 
Streitwert 5.000 Euro übersteigt - das Landgericht in Stutt-
gart zuständig. 

Die Klage kann auch am jeweils örtlich zuständigen Amts- 
bzw. Landgericht einer unserer Zweigniederlassungen in 

Erfurt, Karlsruhe, Kassel, Mannheim oder Wiesbaden erho-
ben werden, wenn die Klage gemäß § 21 ZPO auf den Ge-
schäftsbetrieb der Niederlassung Bezug hat.  

Zudem ist für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder 
der Versicherungsvermittlung auch das Amts- bzw. Landge-

richt örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Kla-
geerhebung Ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Dieser Gerichtsstand 

gilt nur dann nicht, wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungs-
bereich des Versicherungsvertragsgesetzes verlegen. 

13. Sprache 

Die Vertragsbedingungen und die vorliegenden Informati-
onen werden in deutscher Sprache mitgeteilt. Die Kommu-
nikation während der Laufzeit des Vertrages erfolgt in 

deutscher Sprache. 

14. Außergerichtliche Verbraucherschlichtungsstelle 

Wir nehmen am Streitbeilegungsverfahren vor dem Versi-
cherungsombudsmann als allgemeine Schlichtungsstelle 

teil. Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie das kostenlose, 
außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren in Anspruch 
nehmen und Ihre Beschwerde an den Versicherungsom-

budsmann richten. Es gilt die Verfahrensordnung des Versi-
cherungsombudsmanns. Unabhängig von einer Entschei-
dung dieser Streitschlichtungsstelle steht Ihnen weiterhin 

der Weg zum Gericht offen. Den Versicherungsombuds-
mann können Sie über folgende Wege erreichen: 

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 
10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

15. Möglichkeit der Aufsichtsbeschwerde 

Mit Beschwerden können Sie sich auch an die Aufsichtsbe-
hörde wenden: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn 

E-Mail: poststelle@bafin.de 

Internet: www.bafin.de 
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch die 

SV SparkassenVersicherung Holding AG, 
SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG und 
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG 

- im Folgenden SV SparkassenVersicherung - 
und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

SV SparkassenVersicherung  
Löwentorstraße 65 

70376 Stuttgart 
Telefon: 0711 898-100 
Fax: 0711 898-109 

E-Mail-Adresse: service@sparkassenversicherung.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 

der oben genannten Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauf-
tragter – oder per E-Mail unter: 

E-Mail-Adresse: datenschutz@sparkassenversicherung.de  

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 

der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Be-
stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 

weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die "Verhaltensregeln für den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirt-

schaft" verpflichtet (sogenannte "Code of Conduct"), die die oben 
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren und 
welche Sie auf unserer Homepage www.sparkassenversicherung.de 

- Rubrik "Datenschutz" - abrufen können.  

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir 

die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des 
Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden 
Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten 

wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. 
zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden 
benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall 

eingetreten und wie hoch der Schaden ist. Auch im Leistungsfall 
sind ihre Angaben erforderlich, um das Bestehen von Versiche-
rungsschutz und das Vorliegen des Versicherungsfalls feststellen 

zu können. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertra-

ges ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
nicht möglich.  

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 

Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben. Die Daten aller mit der SV SparkassenVersicherung 

bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesam-
ten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich 
einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen 

oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 

Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Artikel 6 
Absatz 1b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personen-
bezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines 

Lebensversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre 
Einwilligung nach Artikel 9 Absatz 2a) i. V. m. Artikel 7 DSGVO ein. 
Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies 

auf Grundlage von Artikel 9 Absatz 2j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.  

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von 

uns oder von Dritten zu wahren. Rechtsgrundlage hierfür ist Arti-
kel 6 Absatz 1f) DSGVO. Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und 

 für Produkte der Unternehmen der Sparkassen-Finanz- 
gruppe1 und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und 
Meinungsumfragen, 

- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere 
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die 
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtli-

cher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs-
pflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen 

Regelungen i. V. m. Artikel 6 Absatz 1c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 

genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.  

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-

cherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforder-
lich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversi-
cherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das 

Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist 
es möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund 
seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprü-

fung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. 
Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies 
für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erfor-

derlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
erforderlichen Umfang. Weitergehende Informationen können Sie 
unter der oben genannten Adresse des Verantwortlichen anfor-

dern. 

Vermittler2

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem 
Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler Akquise- und 
Beratungsdaten sowie die zum Abschluss und zur Durchführung 

des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. 
Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie be-
treuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer 

Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe3

Spezialisierte Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen 
bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe 

verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versiche-
rungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unter-
nehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 

zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen 

1 Hierzu gehören insbesondere die in dem Geschäftsgebiet der 
SV SparkassenVersicherung regional zuständigen Sparkassen, 
Landesbanken und Landesbausparkassen (LBS). Weitere Informa-
tionen zu den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe erhal-
ten Sie unter https://www.dsgv.de/de/sparkassen-finanzgruppe/ 
organisation/index.html. 

2 Vermittler der SV SparkassenVersicherung sind sowohl ihre ange-
stellten als auch ihre selbstständigen Versicherungsvermittler. 
Hierzu gehören auch die in dem Geschäftsgebiet der SV Spar-
kassenVersicherung regional zuständigen Kreditinstitute der 
Sparkassen-Finanzgruppe in Baden-Württemberg, Hessen, Thürin-
gen und Rheinland-Pfalz einschließlich der Landesbanken und 
Landesbausparkassen sowie deren Vermittler, soweit diese Institu-
te und Personen mit der Versicherungsvermittlung betraut sind.

3 Zur Unternehmensgruppe der SV SparkassenVersicherung gehö-
ren die SV SparkassenVersicherung Holding AG, 
SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG und 
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG. 
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Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- 
und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch 
ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. Welche Unter-

nehmen an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, 
können Sie unserer Dienstleisterliste im Anhang sowie in der 
jeweils aktuellen Version auf unserer Homepage 

www.sparkassenversicherung.de - Rubrik "Datenschutz" -  
entnehmen. 

Externe Dienstleister 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.  

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbezie-

hungen bestehen, können Sie unserer Dienstleisterliste im An-
hang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Homepage 
www.sparkassenversicherung.de - Rubrik "Datenschutz" - ent-

nehmen. 

Weitere Empfänger 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an 
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfül-
lung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungs-

träger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden, Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Zoll, Zulagenstelle für 
Altersvermögen). Ferner übermitteln wir Ihre personenbezogenen 

Daten an Kreditinstitute zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Des 
Weiteren können wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung 
von versicherungsspezifischen Statistiken oder zur Datenanalyse 

an Verbände (z. B. Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft e. V., Verband öffentlicher Versicherer) weitergeben. 

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die 
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann 

es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbe-
wahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend 
gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei 

oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbe-
zogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Ent-
sprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich 

unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung 
und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach 
bis zu zehn Jahren.  

Betroffenenrechte 

Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die 

zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus 
können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung 
oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 

zustehen.  

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.  

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Da-

tenverarbeitung sprechen.  

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-

sichtsbehörde zu wenden. 

Bei Fragen zu diesen Datenschutzhinweisen können Sie sich gerne 
unter den oben genannten Kontaktdaten an den Verantwortlichen 
wenden. 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informations-

system (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung der Risiko-
beurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung, bei der 
Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungs-

missbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezoge-
ner Daten mit dem HIS erforderlich. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt "Infor-
mationen über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf 
Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO", welches Sie insbesonde-

re auf unserer Homepage www.sparkassenversicherung.de - Rubrik 
"Datenschutz" - finden. 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. 

zur Mitnahme eines Schadenfreiheitsrabattes in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im 

dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezoge-
nen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versi-
cherer erfolgen. 

Wirtschaftsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig 

ist, fragen wir bei Auskunfteien Informationen zur Beurteilung 
Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens (Bonitätsprüfung) oder bei 
Leistungsfällen zu Ihrer wirtschaftlichen Situation ab.  

Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb 

des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die 
Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission 
ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 

angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertrags-
klauseln) vorhanden sind. 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antrag-

stellung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa über das 
Zustandekommen oder die Kündigung des Vertrages, mögliche 
Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden 

Versicherungsprämie.  

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Ver-

trag gespeicherten Daten sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen 
Informationen entscheiden wir vollautomatisiert über unsere 
Leistungspflicht. Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen 

auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung 
der Informationen. 

Bei Fragen zu diesen Datenschutzhinweisen können Sie sich gerne 
unter den oben genannten Kontaktdaten an den Verantwortlichen 
wenden.  


